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AUS DEM INHALT 
AUS DEM STADTRAT

• Vergabe von Straßennamen für das Baugebiet Schrot-
feld 15.4

•  Beschluss zum Ersatzneubau: Errichtung einer Zwei-
fach-Sportturnhalle 

• Planungen zu Erweiterungen der Außensportanlagen 
am Schulzentrum und des Parkbadgeländes

• Feststellung der Jahresrechnung 2021 und Entlastung  
• Unterstützung von Vereinen, Dorf- und Straßenfesten
• Vorgehen zur Belebung der Altstadt 

AUS DEM GEMEINDELEBEN
• Nachruf für Herrn Josef Engelhardt aus Roth
• Dankeschön für alle städtischen Grünfl ächen-Paten
• Bürgerversammlungen 2023
• Teilsanierung Königsberger Straße
• Sperrung Gemeindeverbindungsstraße Stegbruck
• Ehrungsabend 2023 der Stadt Herrieden

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
• Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Landtags- und Bezirkswahl am 08. Oktober 2023

• Wahlbekanntmachung zur Landtags- und Bezirkswahl 
am 08. Oktober 2023

• Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit Land-
schaftsplan der Stadt Herrieden - Erneute öffentliche 
Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB 

• Amtliche Bekanntmachung des Schulverbandes Wieseth
• Stellenausschreibung
• Bayernweiter Lärmaktionsplan: Beteiligung der Öffent-

lichkeit
• Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung und Erweite-

rung des Bebauungsplans Nr. 7 „Burgerfeld“ 
• Vermarktung von Grundstücken für die Errichtung von 

Mehrfamilienhäusern und Reihenhäusern im Baugebiet 
„Schrotfeld 15.4“

MOBIL IN HERRIEDEN
• Bayerisches Ermäßigungsticket für Auszubildende, 

Studierende und Freiwilligendienstleistende 

... und weitere Informationen aus unserer Stadt und un-
seren Dörfern

Kirchweih
Kirmes
Kerwa

Kirmes ist nicht gleich Kerwa! Denn nicht nur die Bezeich-
nung, sondern auch verschiedene Traditionen rund um das 
Fest zeugen von unterschiedlichen regionalen Gepfl ogen-
heiten. Doch ihren Ursprung haben alle Feste dieser Art im 
kirchlichen Kontext. Denn einst feierte man entweder am 
Tag der Weihe der Kirche oder am Gedenktag des Heiligen, 
dem die Kirche gewidmet war. In der Folge wurde früher fast 
das ganze Jahr in irgendeinem Ort Kirchweih gefeiert. Mit 
der Zeit rückte die religiöse Bedeutung zugunsten ausgelas-
sener Volksfeste zunehmend in den Hintergrund, was aller-
dings auch die Kritik der kirchlichen und weltlichen Obrigkeit 
hervorrief. Disziplinierungsversuche mit einer Vielzahl von 
Verordnungen zur Beseitigung moralischer Missstände und 
die Vereinheitlichung des Kirchweihtermins waren die Folge. 
Schließlich wurde im 19. Jh. als Datum für das Weihegeden-
ken sämtlicher bayerischer Kirchen der dritte Sonntag im 
Oktober festgesetzt. 

Der Volksmund nannte den Tag bald „Allerweltskerwa“ und 
bis heute wird an vielen Orten an diesem Wochenende 
Kirchweih gefeiert. 

Doch in Herrieden wechselt man im Jahr 1948 das Kirchweih-
wochenende, nachdem vor 75 Jahren am dritten Sonntag im 
September 1948 die Stiftskirche nach einer intensiven Bau- 
und Renovierungsphase neu eingeweiht wurde. Daher wol-
len wir auch heuer wieder vom 15. bis 18. September 2023 
gemeinsam Kirchweih feiern! 

Ich wünsche allen Gästen vergnügliche Stunden auf unse-
rem Festplatz und freue mich auf viele persönliche Begeg-
nungen!

Herzlich

Ihre Dorina Jechnerer
Erste Bürgermeisterin
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AUS DEM STADTRAT

Bekanntgaben aus nicht öffentlicher Sitzung
In der nicht öffentlichen Stadtratssitzung vom 05.07.2023 wur-
den folgende Beschlüsse gefasst:
• Vergabe der Ersatzbeschaffung eines Unimogs für die Gärt-

nerei einschließlich Winterdienstausrüstung und Mähkom-
bination an die Firma Henne GmbH aus Nürnberg

• Vergabe der Teilsanierung der Königsberger Straße an die 
Firma Thannhauser aus Fremdingen

• Honorarvergabe zur Neuausrichtung der Wasserversorgung/
des Hochbehälterneubaus an das Ing.-Büro PFK aus Ansbach

Bekanntgabe zu den Vorberatungen für den  
3. Entwurf des FNP zum Thema Ostumfahrung 
Im Nachgang zur Stadtratssitzung vom 14.06.2023, in der die 
möglichen Trassen für den FNP-Entwurf beraten wurden, 
tauschten sich Erste Bürgermeisterin Dorina Jechnerer und Ltd. 
Baudirektor Schmidt (Staatliches Bauamt) über das weitere Vor-
gehen in Bezug auf eine Ostumfahrung von Herrieden aus. In 
der Stadtratssitzung vom 26.07.2023 wurde daraufhin die Stel-
lungnahme des Staatlichen Bauamtes bekannt gegeben:
„Im Ausbauplan für Staatsstraßen führt der Freistaat Bayern 
alle größeren Straßenbauprojekte wie den Bau von Ortsumge-
hungen, welcher er in einem bestimmten Zeitraum verwirkli-
chen möchte. Der bislang letzte gültige Ausbauplan stammt aus 
dem Jahr 2011. Nachdem bereits viele Projekte dieses Plans 
realisiert wurden und sich wiederum die Rahmenbedingungen 
für die noch nicht gebauten bzw. geplanten Projekte (Stich-
worte Kostensteigerungen, Umweltbeeinträchtigungen, Klima-
auswirkungen,.) geändert haben, hat sich der Freistaat Bayern 
dazu entschlossen, den Ausbauplan fortzuschreiben. Im Zuge 
dieser Fortschreibung können neue Projekte in den Plan auf-
genommen werden und bereits enthaltene Projekte z. B. auf-
grund fehlender Wirtschaftlichkeit herausfallen. Die Weiterfüh-
rung des Ausbauplans wurde im Herbst des vergangenen Jah-
res begonnen. Die Bewertung der ersten Projekte hat begon-
nen. Neue Projekte können jederzeit vorgelegt werden. (…) 
Unserer ersten Einschätzung nach wird eine Aufnahme der Ost-
variante in den Ausbauplan schwierig werden. Auf der Basis des 
Stadtratsbeschlusses (Anmerkung: Vorberatung über Aufnah-
me der Ostumfahrung in den 3. Entwurfs des FNP) werden wir 
eine Neubewertung beantragen. Bei der Bewertung der Trasse 
werden u. a. die Kriterien Umwelt (Natur und Landschaft, Flä-
cheninanspruchnahme, Klimaschutz), Raum (Netzfunktion, Ent-
wicklungspotenzial) und Verkehr (Vernetzung, Verkehrssicher-
heit, Mobilitätsförderung) berücksichtigt. Nachdem die von der 
Stadt favorisierte Osttrasse im Vergleich zur früheren Trasse nur 
eine Verbindung von der St 2249 zur AS Herrieden darstellt (kei-

ne Verbindung der Staatsstraße 2248 südlich des Storchentors 
zur Staatsstraße 2249), wird vor allem die Verkehrswirksamkeit 
deutlich geringer ausfallen. Ein Großteil des Durchgangsver-
kehrs wird in der Ortsdurchfahrt verlaufen und keine Entlastung 
der Anwohner bringen. Im Übrigen liegt auch das prognostizier-
te Verkehrsaufkommen auf der Ostvariante deutlich unter dem 
bayernweiten Durchschnitt einer Staatsstraße. Ein weiteres Be-
wertungskriterium zur Aufnahme in den Ausbauplan zu den be-
reits oben genannten ist die Projektakzeptanz. Dieser wird in 
der Gesamtbewertung eine höhere Priorität zugeordnet als den 
anderen Kriterien. Daher ist es ein Signal für das Projekt, dass 
sich die Stadt Herrieden mit einem Stadtratsbeschluss für das 
Projekt ausspricht. Eine zusätzliche Aufnahme in den Flächen-
nutzungsplan ist aus unserer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt der 
Projektbewertung nicht notwendig.“
Entsprechend den Ausführungen des Behördenleiters wird vom 
staatlichen Bauamt die Neubewertung der Ostumfahrung als 
Voraussetzung für eine zukünftige Aufnahme in den Ausbau-
plan für Staatsstraßen beantragt, da bei der Bewertung eines 
Projektes die Zustimmung einer Kommune mittels Beschluss 
gleich gewertet wird wie das Vorhandensein einer Trasse im FNP.

Ergänzende Vorberatungen und  
Auslegungsbeschluss für den 3. Entwurf des FNP  
In seiner Sitzung am 26.07.2023 befasste sich der Stadtrat mit 
der 3. Änderung des Flächennutzungsplans. Dies umfasste zu-
nächst auch die separate Beratung und Beschlussfassung 
zu folgenden Punkten:

Beschluss zur Fläche westlich des Bebauungsplans Nr. 6  
„Weidenweg“ in Rauenzell 
In der Stadtratssitzung vom 10.05.2023 hat der Stadtrat über die 
Aufnahme von Bauflächen in den 3. Entwurf des FNP beraten. 
Im Nachgang wurde Beratungsbedarf für eine Fläche westlich 
des Bebauungsplans Nr. 6 „Weidenweg“ in Rauenzell deutlich. 
Diese war im alten FNP und im 1. und 2. Entwurf der Fortschrei-
bung des FNP als Wohnbaufläche enthalten. Im Zuge der Vor-
beratung zum 3. Entwurf der Fortschreibung des FNP wurde die 
Fläche herausgenommen. Hintergrund für die Herausnahme 
waren die Einwände der Raum- und Landesplanung der Re-
gierung von Mittelfranken und die Tatsache, dass diese Fläche 
im Bereich des Hochwasserausbreitungsgutachtens für den 
Schreinermühlbach liegt. Der Grundstückseigentümer bean-
tragte bei der Verwaltung, die Fläche doch auch weiterhin im 
FNP zu berücksichtigen, da diese nach der neuen Hochwasser-
gefahrenkarte des Sturzflut-Risiko-Managements nicht im Ge-
fahrenbereich liegt. Entsprechende Nachweise liegen vor. Der 
BV-Ausschuss empfahl in seiner Sitzung am 11.07.2023 dem 
Stadtrat die Fläche in den 3. Entwurf des Flächennutzungspla-
nes aufzunehmen. Im Nachgang zur Sitzung ging ein Schreiben 
bei der Stadtverwaltung ein, in dem sich Bürgerinnen und Bür-
ger aus Rauenzell gegen die Aufnahme der Fläche in den FNP 
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aussprechen. Der Stadtrat folgte der Empfehlung des BV-Aus-
schusses und stimmte dafür, die Fläche in den 3. Entwurf des 
Flächennutzungsplanes aufzunehmen. Der Beschlussvor-
schlag, die Fläche in den 3. Entwurf des Flächennutzungsplans 
als Potentialfläche aufzunehmen, wurde mehrheitlich abge-
lehnt. Dokumente sind im RIS einsehbar.  

Beschluss zu Potenzialflächen für einen Wohnmobilstellplatz
Bei Vorberatungen im BV-Ausschuss am 11.07.2023 wurde be-
schlossen, dass 3 Flächen („Bolzplatz nördlich des Spielplatzes 
an der Nürnberger Straße, jedoch nicht die ganze Fläche, der 
Spielplatz bleibt bestehen“, „Westlicher Teil des Parkbades un-
ter der Berücksichtigung eines Teils des aktuellen Parkplatzes“ 
und „Südlicher Teil der Deponie im Anschluss an den Bike-
park“) vom Planungsbüro als Potenzialflächen für einen Wohn-
mobilstellplatz geprüft werden sollen. Die Ergebnisse dieser 
Prüfung sowie Karten und eine tabellarische Auflistung von Vor- 
und Nachteilen stehen im RIS zur Einsicht zur Verfügung. Der 
Stadtrat beschloss aufgrund der Prüfung, dass in den 3. Entwurf 
des FNP keine potenziellen Standorte für einen Wohnmobil-
stellplatz aufgenommen werden sollen. Eine Aufnahme in den 

FNP soll erfolgen, wenn ein Gesamtkonzept für einen Wohn-
mobilstellplatz vorliegt.  

Verfahrenswechsel zum Regelverfahren i. S. d. 
§ 2 BauGB für den Bebauungsplan Nr. 7  
„Halmonslache“ 
Für den Bebauungsplan Nr. 7 „Halmonslache“ erfolgte gemäß 
Beschluss des Stadtrats am 26.07.2023 ein Verfahrenswechsel 
vom beschleunigten Verfahren gem. § 13 b BauGB zum regulä-
ren Aufstellungsverfahren gem. § 2 BauGB. Das Bebauungs-
planverfahren wird im Regelverfahren fortgesetzt. Der Be-
schluss zum Verfahrenswechsel ist ortsüblich zu veröffentli-
chen. Der Wechsel wurde aufgrund des Urteils des Bundesver-
waltungsgerichts vom 18. Juli 2023 nötig, gemäß dem das Ver-
fahren nicht mehr nach § 13b BauGB weiterverfolgt werden 
konnte, da das beschleunigte Verfahren nach § 13b BauGB dem 
europäischen Recht widerspricht und nicht mehr angewendet 
werden kann. Weitere Informationen und die Presseerklärung 
des Bundesverwaltungsgerichts sind im RIS einsehbar.

Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 7 „Burgerfeld“
Nach entsprechenden Vorberatungen im Bau- und Verkehrs-
ausschuss startete der Stadtrat in seiner Sitzung vom 27. Juli 
2023 das planungsrechtliche Verfahren für eine zukünftige Ein-
zelhandelsentwicklung „Am Wasserturm“. 
Da das geplante Vorhaben zur Einzelhandelsentwicklung im 
Norden von Herrieden den Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes Nr. 7, 2. Änderung widerspricht - es ist bis 
dato ein Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO festgesetzt - befass-
te sich der Stadtrat am 26.07.2023 mit der 3. Änderung und Er-

weiterung des Bebauungsplans Nr. 7 Burgerfeld. Das geplante 
Einzelhandelszentrum ist nur durch die Ausweisung eines sons-
tigen Sondergebietes nach § 11 BauNVO möglich. Das Gremium 
beschloss die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Burger-
feld“ nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch – BauGB im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13a BauGB mit dem Planungsziel der Aus-
weisung eines sonstigen Sondergebietes nach § 11 BauNVO. Der 
Änderungsbereich ist im Lageplan gekennzeichnet, der zusam-
men mit weiteren Informationen auch im RIS einsehbar ist. 
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Vergabe von Straßennamen  
für das Baugebiet Schrotfeld 15.4 
Die Vermessung für das neue Baugebiet wurde beantragt. Die 
Straßenbezeichnungen sind dafür erforderlich. Insgesamt sind 
neun Straßennamen zu vergeben, wovon zwei Straßen größere 
Straßen sind und es sich bei den weiteren sieben Straßen um 
kleinere Straßen bzw. Stichstraßen handelt. Im Vorfeld der Sit-
zung fand zwischen den Fraktionen bereits ein erster Gedan-
kenaustausch zum Thema statt. Dabei wurde der Vorschlag be-
grüßt, die Straßen nach Wiesenbrütern zu benennen. 

Wiesenbrüter prägen mit ihren markanten Gesängen und Rufen 
die naturräumliche und kulturelle Eigenart des oberen Altmühl-
tals. Die Bestände nehmen aber trotz vieler Bemühungen stark 
ab. Viele Wiesenbrüter sind vom Aussterben bedroht. Ange-
sichts dieser besonderen Bedeutung und der Bedrohung haben 
sich die Landkreise Ansbach und Weißenburg-Gunzenhausen, 
der Landschaftspflegeverband Mittelfranken und der Landes-
bund für Vogelschutz zusammengeschlossen, um mit Unter-
stützung von Bund und Land im Rahmen des Bundesförder-
programmes „chance.natur“ den „Lebensraum Altmühltal“ zu 
schützen und wiederherzustellen. Herrieden befindet sich mit-
ten im Projektgebiet.

Mit der Benennung von Straßen nach Wiesenbrütern leistet der 
Stadtrat einen sichtbaren Beitrag zur Unterstützung des Pro-
jekts. Folgende Straßennamen wurden beschlossen: Wachtel-
königweg, Kiebitzweg, Feldlerchenweg, Braunkehlchenweg, 
Brachvogelweg, Bekassinenweg. Angesichts der hohen Stor-
chenpopulation im Altmühltal fand auch die Bezeichnung 
„Storchenweg“ die Zustimmung des Stadtrates.

Ebenfalls wurde fraktionsübergreifend der Vorschlag begrüßt, 
eine der größeren Straßen „Denise-Herrmann-Straße“ zu nen-
nen. Nachdem die Sportlerin, die als mehrfache Olympiasiege-
rin und Weltmeisterin Biathlon- und Langlaufgeschichte ge-
schrieben hat, aus der Herrieder Partnergemeinde Bockau 
stammt, wird durch die Namensnennung die Partnerschaft mit 
Bockau sichtbar gestärkt. 

Des Weiteren stand der Vorschlag im Raum, eine Straße „Mar-
garete-Adamski-Straße“ zu nennen. Am 13. Januar 2021 ver-
starb in Kersbach (Gde. Neunkirchen am Sand) Frau Dr. Marga-
rete Adamski im Alter von 95 Jahren. Die gebürtige Berlinerin 
entstammte einer katholischen Familie, die die Machtübernah-
me durch die Nationalsozialisten ablehnte. In den Wirren der 
Nachkriegszeit hatte sie verwandtschaftliche Kontakte in die 
Altmühlstadt. Nach dem Abitur wurde sie in den letzten Kriegs-
jahren als Pflegekraft beim Roten Kreuz verpflichtet. Letztlich 
studierte sie Geschichte, Latein, Germanistik und Philosophie. 
Durch einen Besuch bei den Benediktinerinnen von St. Walburg 
in Eichstätt formte sich bei der religiösen jungen Frau der 
Wunsch, Benediktinerin zu werden. Zunächst schlug sie jedoch 
den wissenschaftlichen Weg ein, promovierte 1953 an der Phi-
losophischen Fakultät der Freien Universität Berlin zum Thema 
„Herrieden – Kloster, Stift und Stadt im Mittelalter“ und legte 
mit dieser Arbeit wichtige Grundlagen zur Geschichte Herrie-
dens. Dann entschied sie sich für den Höheren Schuldienst. 
Herrieden blieb sie immer verbunden. Dass ihre Forschungs-
arbeit über Herrieden wegweisend und bis heute von hohem 
Wert ist, wurde jüngst bei einer Veranstaltung des Historischen 
Vereins für Mittelfranken e. V. von Dr. Manfred Jehle, Historiker 
und langjähriger Mitarbeiter am Historischen Atlas von Bayern 
(HAB), dem wichtigsten Forschungsprojekt der Kommission für 
bayerische Landesgeschichte, bestätigt. 

Sachlage zum Lärmgutachten und Verkehrs-
konzept bezüglich der Staatsstraße ST 2248 
Auf Anfrage eines Bürgers zum Thema Lärmgutachten und Ver-
kehrskonzept gab Bürgermeisterin Jechnerer in der Stadtrats-
sitzung vor der Sommerpause Folgendes bekannt: Das Ver-

kehrskonzept wurde in der Sitzung vom 10.05.2023 vom Stadt-
rat verabschiedet. Am 23.06.2023 fanden die letzten noch aus-
stehenden abschließenden Abstimmungen zwischen dem Ver-
kehrsplaner, dem beauftragten Büro für das Lärmschutzgut-
achten und der Verwaltung statt. Die letzten erforderlichen 
Zahlen lieferte der Stadtplaner an das beauftragte Büro am 
03.07.2023. Nach der Sommerpause erwartet die Verwaltung 
die Ergebnisse des beauftragten Büros. 

Bereits im Juni 2022 erhielten Anwohner der ST 2248 ein An-
schreiben des staatlichen Bauamts, das über die beabsichtigten 
Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden informierte und entspre-
chende Antragsformulare beinhaltete. Das Schreiben ist im RIS 
einsehbar. 

Änderungen bei Asphaltierungsarbeiten 2023 
und Ermächtigung zur Vergabe

In der BV-Aus-
schusssitzung vom 
11.07.2023 wurden 
für die Asphaltie-
rungsarbeiten 2023 
nach mehrfacher 
Prüfung und auf An-
raten von ausfüh-
renden Fachfirmen 
nachfolgend ge-
nannte Änderungen 
in der Ausführung 
beschlossen:

• Einmündung Esbach: Die gesamte Maßnahme (Einmündung 
Esbach bis Esbach) mit einer doppelten Oberflächenbehand-
lung ohne Teilasphaltierung ausführen. 

• Flurweg FFW- Kläranlage Neunstetten: Im Flurweg vom Feu-
erwehrhaus bis zur Kläranlage sind Verdrückungen und Ver-
tiefungen vorhanden, welche vorab aufasphaltiert werden 
müssen, um die vorhandenen Schachthöhen und Verdrü-
ckungen auszugleichen. Ab dem Feuerwehrhaus bis zur Zu-
fahrt Kläranlage wird eine Tragdeckschicht 5-7 cm (analog der 
Straße bei Playmobil) aufgebracht. Für das Reststück wird 
eine doppelte Oberflächenbehandlung ausgeführt.

Für diese Punkte und die restlichen in der Liste aufgeführten 
Straßensanierungsmaßnahmen (Böckau, Schönau, Dreifaltig-
keit - im RIS einsehbar) wurden vor der Sommerpause Aus-
schreibungen versendet. Im Haushalt wurden für diese Maß-
nahmen auf Basis einer Kostenschätzung der Verwaltung unter 
der HHSt.: 6300.9411 „Straßensanierungsprogramm (Decken-
bau)“ 200.200 € eingestellt. Um eine Vergabe in der Sommer-
pause und einen evtl. Baubeginn im Herbst zu ermöglichen, 
empfahl der BV-Ausschuss dem Stadtrat, die Bürgermeisterin 
zu ermächtigen, die Aufträge bis zur Gesamtsumme von 
200.200 € brutto zu vergeben. 

Der Stadtrat stimmte dem am 26.07.2023 zu.

Beschluss zum Ersatzneubau:  
Errichtung einer Zweifach-Sportturnhalle 

Die Mittelschulverbandsversammlung befürwortete in seiner 
Sitzung am 18.07.2023 den Bau einer Zweifach-Sporthalle. Der 
Stadtrat stimmte am 26.07.2023 ebenfalls für den Ersatzneubau 
als Zweifach-Sporthalle. Den Beschlüssen zugrunde liegt ein 
Abstimmungsgespräch mit Vertretern der Regierung, das er-
gab, dass anders als bislang angenommen, für die Grund- und 
Mittelschule Herrieden grundsätzlich eine Zweifach-Sporthalle 
förderfähig ist. Bei den ursprünglichen Überlegungen, durch 
den Bau einer 1,5-fach bzw. 1,75-fach Turnhalle Kosten einzu-
sparen und dennoch parallel zwei Sportgruppen unterrichten 
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zu können, wäre nur die Beantragung einer Förderung für eine 
1-fach Halle möglich. Die Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass 
auch eine Zweifach-Sporthalle vom Platzbedarf am beschlos-
senen Standort möglich ist. Die Verwaltung hat zusammen mit 
dem Arch.-Büro HEF eine Kostenübersicht der einzelnen Vari-
anten erstellt. Machbarkeitsstudie und Kostenübersicht sind im 
RIS hinterlegt.

Planungen zu Erweiterungen der Außensport-
anlagen am Schulzentrum und des  
Parkbadgeländes
Die Realschule, die Wolfhard-Schule und die Sebastian-Strobel-
Schule verfügen derzeit über keine Außensportanlagen. Daher 
werden die Außensportanlagen der Grund- und Mittelschule 
derzeit auch von den Landkreisschulen genutzt. Im Zuge der 
Machbarkeitsstudie zum Neubau der Sporthalle wurden auch 
die Außensportanlagen untersucht. Durch eine andere Anord-
nung kann es gelingen, ein weiteres Kleinspielfeld im oberen 
Bereich der Außensportflächen unterzubringen. Unabhängig 
davon ging bei der Verwaltung ein Antrag der SG auf die Er-
richtung eines Mini-Fußballfeldes (ohne konkrete Festlegung 
auf den Standort) und ein Antrag der Volleyball-Abteilung der 
SG auf die Errichtung eines zweiten Beach-Volleyball-Feldes auf 
dem Parkbadgelände ein. Es wurde deshalb darüber beraten, 
ob der südliche Teil des Parkbades bei der Umgestaltung und 
Erweiterung der Außensportanlagen grundsätzlich in die Pla-
nungen mit einbezogen werden kann, vorausgesetzt der Land-
kreis beteiligt sich anteilig an den Herstellungskosten. Eine Nut-
zung am Vormittag durch die Schulen, eine öffentliche Zugäng-
lichkeit unabhängig vom Parkbadbesuch und eine Nutzung der 
Parkbadbesucher sollte gleichermaßen sichergestellt werden. 
Der Stadtrat folgte am 26.07.2023 der Empfehlung des BV-Aus-
schusses vom 11.07.2023 und beschloss, dass der südliche Be-
reich des Parkbadgeländes bei den Planungen der Erweiterung 
der Außensportanlagen berücksichtigt werden soll. Gleichzeitig 
soll die Erweiterung des Parkbadgeländes nach Osten geprüft 
werden.

Bauanträge
Nach Vorberatungen in der Bau- und Verkehrsausschuss-
sitzung am 11.07.2023 fasste der Stadtrat am 26.07.2023 
folgende Beschlüsse:

• Bauantrag für die Errichtung einer Wärmeübergabesta-
tion ÜS01 für das Nahwärmenetz Rös von Markus Appold 
auf Flst. 378, Gemarkung Hohenberg, Nähe Seebronn 10 
und B-Plan Bioenergie Seebronn. Der Stadtrat schloss 
sich der Empfehlung des BV-Ausschusses an und erteilte 
die gemeindliche Einvernahme.

• Bauantrag für die Errichtung einer Wärmeübergabesta-
tion ÜS02 für das Nahwärmenetz Rös von Markus Ap-
pold auf Flst. 1033, Gemarkung Hohenberg, Nähe See-
bronn 10 und B-Plan Bioenergie Seebronn. Der Stadtrat 
folgte der Empfehlung des BV-Ausschusses und be-
schloss, die gemeindliche Einvernahme zu erteilen, unter 
der Voraussetzung, dass sich die Wärmeübergabestation 
in die Landschaft einfügt (Holzverkleidung, Begrünung). 
Außerdem sollte die Höhe der Station überprüft werden 
(Tieferlegung).

Die Dokumente sind im RIS hinterlegt.

Feststellung der Jahresrechnung 2021  
und Entlastung 
In der Sitzung vom 21.09.2022 nahm der Stadtrat die Jahres-
rechnungen 2021 der Stadt Herrieden, der Armendürftungs-
stiftung Herrieden, der Strobel‘schen Stipendienstiftung und 
der Stadtstiftung Herrieden zur Kenntnis und verwies sie zur 
Durchführung der örtlichen Rechnungsprüfung in den Rech-
nungsprüfungsausschuss (Art. 103 GO). Das Gremium hat hierzu 
insgesamt sechs Sitzungen abgehalten. 

Die Rechnungsprüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für 
die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, 
insbesondere darauf, ob

• Haushaltssatzung und Haushaltsplan eingehalten worden 
sind,

• Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt sind sowie 
die Jahresrechnung und die Vermögensnachweise ordnungs-
gemäß aufgestellt sind, wirtschaftlich und sparsam verfahren 
wird,

• die Aufgaben mit geringem Personal- oder Sachaufwand 
oder auf andere Weise, wirksamer erfüllt werden können.

Inhalt und Ergebnis der örtlichen Rechnungsprüfung sind im 
Bericht vom 22.05.2023 aufgezeigt. Dieser ist im RIS hinterlegt. 
Die Fraktionen erhielten im Vorfeld eine Ausfertigung des Be-
richts. Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses 
erläuterte in der Stadtratssitzung am 26.07.2023 den Abschluss-
bericht. Die Haushaltsrechnung 2021 schließt mit folgenden 
Ergebnissen ab (Vorjahr in Klammern):

 1. Verw.HH in 
  Einnahmen/Ausgaben* (26.571.893,96 €)   30.209.941,60 €

 2. Verm.HH in 
  Einnahmen/Ausgaben* (7.853.868,78 €)  8.977.162,22 €

 3. Gesamthaushalt (34.425.762,74 €) 39.187.103,82 €

(*bereinigte Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben)

Der Stadtrat beschloss gem. Art. 102 Abs. 3 GO für die Stadt 
Herrieden, die Armendürftungsstiftung Herrieden, die Stro-
bel‘sche Stipendienstiftung und die Stadtstiftung Herrieden die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung für das Rechnungsjahr 2021 
festzustellen. Der Stadtrat genehmigte die gebildeten Haus-
haltseinnahme- und -ausgabereste im Vermögenshaushalt 
2021, die überplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungs- und Ver-
mögenshaushalt gemäß Art. 66 GO sowie die Jahresrechnung 
2021 mit allen Anlagen. Im Anschluss empfahl der Vorsitzende 
des Rechnungsprüfungsausschusses dem Gremium die Ent-
lastung gemäß Art. 102 Abs. 3 Gemeindeordnung. Der Stadtrat 
stimmte dem einstimmig zu.

Vorlage der Jahresrechnung 2022  
in der Schulverbandsversammlung
Nach Art. 102 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) ist die Jahres-
rechnung nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und 
der Schulverbandsversammlung vorzulegen. Dies erfolgte im 
Rahmen der Mittelschulverbandsversammlung am 18.07.2023. 
Gemäß Art. 102 Abs. 1 GO ist in der Jahresrechnung das Ergebnis 
der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Ver-
mögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des 
Haushaltsjahres auszuweisen. Bei der Haushaltswirtschaft nach 
den Grundsätzen der Kameralistik besteht die Jahresrechnung 
aus dem kassenmäßigen Abschluss und der Haushaltsrech-
nung. Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht 
zu erläutern. Die Jahresrechnung 2022 des Haushalts wird mit 
Anlagen dem Schulverbandsausschuss gemäß Art. 102 GO i. V. m. 
§§ 77 ff. KommHV-Kameralistik vorgelegt. 
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Die Haushaltsrechnung 2022 schließt mit folgenden Ergebnissen 
ab: 
   2022 2021
a)  Verwaltungshaushaushalt
   (VerwHH) in E + A:  1.066.860,74 € 1.063.460,67 €
b)  Vermögenshaushalt 
  (VermHH) in E + A: * 2.322.881,56 €  635.870,41 €
c)  Gesamthaushalt:  3.389.742,30 € 1.699.331,08 €
Zuführung vom VerwHH zum VermHH: 
Sollüberschuss/Fehlbetrag: 
Zuführung zur Allgem. Rücklage: 4.768,54 € 32.730,34 € 
Der Stand der Schulden 
betrug zum 31.12.: 4.913.486,00 € 5.288.770,00 €

*Die konkreten Zahlen werden im Rahmen der Prüfung der Jah-
resrechnung im Rechnungsprüfungsausschuss erläutert. 

Bestellung der Wahlleitung  
zur Landtags- und Bezirkswahl 2023
Der Stadtrat berief am 26.07.2023 für die Landtags- und Be-
zirkswahl 2023 Herrn Ralph Meyer zum Wahlleiter und Frau  
Petra Schuldhaus zur Stellvertretung des Wahlleiters.

Unterstützung von Vereinen, Dorf- und  
Straßenfesten und weiteren Veranstaltungen
Vom Ordnungsamt werden z. B. für Feste und Veranstaltungen 
verkehrsrechtliche Anordnungen für Straßensperrungen nach 
dem Bayerischen Straßen- und Wegerecht erlassen. Der KSS-
Ausschuss beschloss in seiner Juli-Sitzung, dass Schilder für 
Straßensperrungen bei ehrenamtlich organisierten Straßen- 
bzw. Dorffesten und Vereinsveranstaltungen von den Veran-
staltern kostenfrei beim Bauhof ausgeliehen werden können, 
um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Vereine zu 
unterstützen. Voraussetzung für das Ausleihen der Schilder ist 
der Nachweis der Schulung RSA 21/MVAS99-Zertifikat. Der 
KSS-Ausschuss stimmte zu, dass die Verwaltung eine entspre-
chende Schulung für Vereinsvertreter und Personen, die ehren-
amtlich Straßen- bzw. Dorffeste organisieren, durchführt. Die 
Kosten für diese Unterweisung trägt die Stadt.
Im Rahmen der KSS-Sitzung am 25.07.2023 wurde außerdem 
über folgende Sachverhalte informiert:

Regelungen bei Veranstaltungen der Stadt Herrieden oder bei 
Veranstaltungen, die im Auftrag der Stadt durchgeführt werden 
oder bei denen die Stadt Herrieden Kooperationspartner ist 
Mitarbeiter des Bauhofes übernehmen im Auftrag der Stadt  
z. B. vorbereitende Tätigkeiten bei Veranstaltungen der Stadt 
(Märkte, Kirchweih, Weihnachtsmarkt) oder bei Veranstaltun-
gen, bei denen die Stadt Kooperationspartner ist (Altstadtfest, 
Dorffeste, Faschingsumzug) bzw. bei Veranstaltungen, die im 
Auftrag der Stadt durchgeführt werden (Jugendfestival,  
Deocar-Markt). 

Unterstützung durch Verleih von Bühnenelementen 
Um die Arbeit der Herrieder Vereine zu unterstützen, können 
Herrieder Vereine für eigene Vereinsveranstaltungen Bühnen-
elemente beim Bauhof kostenfrei entleihen. Die Abholung, der 
Auf- und Abbau und die Rückbringung müssen durch die Ver-
eine selbst erfolgen.

Unterstützung öffentlicher Kulturveranstaltungen gemäß der 
Zuschussrichtlinie
Darüber hinaus werden öffentliche Kulturveranstaltungen ent-
sprechend der Zuschussrichtlinien der Stadt Herrieden wie folgt 
unterstützt: „Veranstaltet ein Verein eine Kulturveranstaltung 
im Stadtgebiet und es entsteht hierbei ein Fehlbetrag, so ist 
dieser zunächst durch andere Veranstaltungen des Vereins zu 
decken. Entsteht in der Jahresbilanz ein Fehlbetrag, kann zur 

Deckung dieses Fehlbetrages ein Zuschuss von der Stadt Her-
rieden beantragt werden. Fördervoraussetzungen sind, dass 
wirtschaftlich gehandelt wurde, angemessene Eintrittsgelder 
für die im Kalenderjahr durchgeführten Veranstaltungen ver-
langt worden sind und dass bei einem zu erwartenden Defizit 
das Jahresprogramm mit dem Ausschuss für Kultur, Sport und 
Soziales im Herbst des Vorjahres abgestimmt wurde.“

Vorgehen zur Belebung der Altstadt
Bürgermeisterin Jechnerer hatte die Fraktionen gebeten, An-
regungen für die Belebung der Altstadt an die Verwaltung zu 
übermitteln. Im Amtsblatt erfolgte darüber hinaus ein öffent-
licher Aufruf, Anregungen und Ideen zur Altstadtbelebung bei 
der Stadtverwaltung einzureichen. Die eingegangenen Vor-
schläge sind im RIS hinterlegt. Bereits im Rahmen des ISEK 
wurden Vorschläge für die Belebung der Altstadt in einem öf-
fentlichen Bürgerbeteiligungsverfahren erarbeitet, die in der 
Zwischenzeit zum Teil umgesetzt wurden. Als ein Projekt aus 
dem ISEK-Prozess wurden beispielsweise im Jahr 2022 Blu-
menkästen für die Fenster an den Gebäuden der Altstadt be-
zuschusst. Das Blumenkasten-Projekt für die Altstadt soll ge-
mäß Beschluss des KSS-Ausschusses vom 25.07.2023 in den 
Jahren 2024 und 2025 entsprechend der Haushaltslage geför-
dert werden. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, einen 
Workshop vorzubereiten, bei dem aus den bisher erarbeiteten 
Konzepten und eingereichten Vorschlägen sowie weiteren Ide-
en ein Fahrplan für die Innenstadtbelebung erarbeitet werden 
soll.

Zahlreiche Blumenkästen zierten 2022 die Altstadt
 (Foto: Günther Holzinger)

Übersicht zu verliehenen Bürgermedaillen  
und AGIL-Preisträgerinnen und -träger
Eine aktuelle Auflistung mit allen Herrieder Bürgerinnen und 
Bürgern, die eine Bürgermedaille erhalten haben, wurde in der 
Julisitzung des KSS-Ausschusses vorgestellt. Ebenfalls wurde 
eine Übersicht der AGIL-Preisträgerinnen und -träger der Stadt 
Herrieden vorgelegt. Die Listen können im RIS eingesehen werden.

Spende der Sparkasse für Spiele-Eisenbahn
Im KSS-Gremium am 25.07.2023 wurde darüber informiert, dass 
die Bewerbung um 5.000 € für die Realisierung einer Spiele-
Eisenbahn am Bahndamm Richtung Rauenzell beim Wettbe-
werb der Sparkasse erfolgreich war.
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Aktuelles von der AG-Wanderwege
Die Gestaltung der Wanderkarte wurde in Zusammenarbeit mit 
der Arbeitsgruppe und dem Grafikbüro in den vergangenen 
Wochen finalisiert. Die Druckfreigabe erfolgt zeitnah. Die Mar-
kierungen der Wanderwege sollen im Laufe des Sommers an-
gebracht und im Herbst abgeschlossen werden, wie im Rahmen 
der KSS-Sitzung im Juli informiert wurde.

AUS DEM GEMEINDELEBEN

Sperrung Gemeindeverbindungsstraße Stegbruck

Hochwasserschutzmaßnahme Stegbruck
Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme Stegbruck ist es er-
forderlich, dass die Gemeindeverbindungsstraße im Ortsbe-
reich Stegbruck zwischen der Altmühlbrücke und dem Ortsaus-
gang Richtung Brünst für den kompletten Verkehr im Zeitraum 
vom 21.08.2023 bis 01.09.2023 gesperrt werden muss. Alle Steg-
brucker Anwohner können über Hilsbach und Stadel zu ihren 
Grundstücken fahren. Der Schwerlastverkehr wird über Neun-
stetten - Aurach - Weinberg - Vorderbreiten - B 14 Zufahrt Rich-
tung Birkach bis Brünst und zurück umgeleitet.

               NACHRUF
Die Stadt Herrieden trauert um ihren 
langjährigen Gemeindediener

Herrn Josef Engelhardt 
aus Roth.

Er verstarb am 30. Juli 2023 im Alter 
von 71 Jahren. Von 2000 - 2013 war er 
als Gemeindediener für die Stadt Her-
rieden im Bereich der Altgemeinde 
Roth tätig. Neben der Zustellung des 
Amtsblattes und anderer Behörden-
post sorgte Herr Engelhardt als Ge-
meindediener stets äußerst gewissen-

haft dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger über Aushänge 
fristgerecht über die Tagesordnung der nächsten Stadtratssit-
zung oder über andere amtliche Bekanntmachungen infor-
miert wurden. Mit größter Sorgfalt und Zuverlässigkeit leistete 
er somit einen unverzichtbaren Beitrag für Transparenz in Po-
litik und Verwaltung. Auch als 2. Vorstand der Feuerwehr Roth/
Leutenbuch stellte er sich in den Dienst der Gesellschaft und 
setzte sich mit seiner Zeit und seinem Engagement zum Wohl 
seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger ein. Die Stadt Herrieden 
wird Herrn Josef Engelhardt aus Roth in dankbarer Erinnerung 
behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

STADT HERRIEDEN
gez. Dorina Jechnerer      Der Personalrat              
Erste Bürgermeisterin

Teilsanierung Königsberger Straße
Im Zuge der Asphalt- und Straßenbaumaßnahmen 2023 der 
Stadt Herrieden wird der Teilbereich Königsberger Straße zwi-
schen den Hausnummern Danziger Straße 12 und Königsberger 
Straße 13 saniert. Diese Arbeiten können nur unter Vollsperrung 
des gesamten Verkehrs durchgeführt werden. Die Vollsperrung 
begann ab Montag, den 07.08.2023 und dauert ca. 3 Wochen. 
Im Zuge dieser Maßnahme werden an den Einmündungsberei-
chen „Schlesierstraße – Ungarndeutsche Straße, Schlesierstraße 
– Breslauer Straße und Schlesierstraße – Karlsbader Straße“ das 
vorhandene Pflaster ausgebaut und der Straßenbereich asphal-
tiert. 

Bürgerversammlungen 2023
Zu folgenden Bürgerversammlungen ergeht hiermit herzliche 
Einladung. Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr.
27.09.2023 Roth, Feuerwehrhaus
28.09.2023 Lammelbach, Gasthaus Bayer, Leibelbach
04.10.2023 Oberschönbronn, Feuerwehrhaus
05.10.2023 Hohenberg, Feuerwehrhaus
19.10.2023 Rauenzell, Gemeinschaftshaus
24.10.2023 Stadel, Bürgerhaus
26.10.2023 Heuberg, Stegbruck, Feuerwehrhaus Stegbruck
15.11.2023 Elbersroth, Feuerwehrhaus
16.11.2023 Neunstetten, Sportheim
23.11.2023 Herrieden, Landhotel Zur Sonne

TAGESORDNUNG der Bürgerversammlungen:
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Bericht aus Stadtrat und Verwaltung
 3. Fragen, Wünsche und Anträge aus der Bürgerschaft

Anträge müssen spätestens 7 Tage vor dem jeweiligen Ver-
sammlungstag im Rathaus eingereicht werden.

gez. Dorina Jechnerer
Erste Bürgermeisterin

Abfallbewusstsein zeigt sich 
bereits beim Einkaufen!!!

Was Sie beachten sollten,  
wenn Sie Fotos im Mitteilungsblatt  

in guter Qualität veröffentlichen möchten: 
• Bitte speichern Sie das unbearbeitete Bild ab. 
• Ihr Bild muss eine Auflösung von 300 dpi haben (keine geringere Auflösung). 
• Das Bild nicht in eine Word-Datei einbetten, sondern als Grafik-Datei (jpg-, 

tif- oder pdf-Datei) abspeichern. 
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Ehrungsabend 2023 der Stadt Herrieden
„Ehre, wem Ehre gebührt“ hieß es am 14. Juli wieder beim Sport-
ler- und Ehrenamtsabend der Stadt Herrieden. Bürgermeisterin 
Dorina Jechnerer begrüßte die rund 170 Ehrengäste mit ihren 
Begleitungen feierlich zusammen mit den Herrieder Stadtsol-
daten in der Aula der Grund- und Mittelschule Herrieden. Die 
Auswahl der zu Ehrenden erfolgte im Vorfeld durch den Aus-
schuss für Kultur, Sport und Soziales.

Fünf Ehrungen in 
der Rubrik Einzel-
sportleistung
Tobias Fritsch, Tho-
mas Heumann und 
Klaus Uhlmann von 
den Herr ieder 
Aquathleten erhiel-
ten für ihre erreich-
ten Einzelplatzie-
rungen im Cross-
lauf jeweils die 
Bronzemedail-
le. Reinhard Joas, 
ebenfalls Aquath-
let, durfte sich auf-
grund seiner sport-
lichen Erfolge in 
verschiedenen 
Duathlondiszipli-
nen und Wettbe-
werben, unter an-
derem bei der Eu-
ropameisterschaft, 

über Gold freuen. Ebenfalls mit Gold wurde Philipp Hähnel vom 
Verein deutscher Distanzreiter und -fahrer e. V. (VDD) ausge-
zeichnet. Er erreichte bei internationalen Ritten mehrfach eine 
Treppenplatzierung und zählt in der Weltrangliste der Junioren 
zu den drittbesten deutschen Reitern. Bereits in den Vorjahren 
hatte Hähnel beim Ehrungsabend für seine Reiterleistungen 
Medaillen beim Ehrungsabend erzielt. Für seine konstant an-
haltenden und insbesondere 2022 erbrachten Leistungen wur-
de Philipp Hähnel vom Gremium für Kultur, Sport und Soziales 
als Sportler des Jahres 2022 ausgewählt.

Neun erfolgreiche Sportmannschaften ausgezeichnet

Auch der Reit- und Fahrverein Herrieden konnte mit seiner Vol-
tigiergruppe Herrieden I in der Saison 2021/2022 mit sportli-
chen Leistungen zu Pferde überzeugen. Die Sportlerinnen Cora 
Eschenbacher, Fiona Hendrich, Marlies Korder, Emilia Mittel-
städt, Luisa Strohal, Emma Valtin, Magdalena Weis, Marie Wilms 
und Paula Wilms erreichten unter Anleitung ihrer Trainnerinnen 

Thabea Hüttner, Paula Plohmer und Anna Reimer den Aufstieg 
von der LK 5 nach LK 4 und erhielten dafür die Bronzemedaille. 
Für den Aufstieg in die Bezirksklasse A mit Erstplatzierung in 
der Herrenbezirksklasse B Gruppe 6 West 1 erhielt die 3. Mann-
schaft Tischtennis der SG TSV/DJK Herrieden mit seinen Sport-
lern Frank Betz, Julian Kiefner, Josef Nachtrab, Marco Rossi, 
Julian Schmidl, Christoph Schüller, Fabian Wellhöfer und Spie-
lertrainer Heiko Christ ebenfalls Bronze. 
Als B-Jugend-Kreisligameister freuten sich die Jungs Max Den-
zinger, Luca Gläßer, Florian Göhring, Simon Hasselmeier, Lukas 
Herrmann, Philip Loscher, Benjamin Nölp, Luca Osen, Dennis 
Pamer, Leon Rothenberger, Robin Schnell, Fabian Schock, 
Christian Schübel, Tim Seis, Laurin Späth, Leonhard Vogt, Luca 
Weikl und Dwayne White der Spielgemeinschaft SG TSV/DJK 
Herrieden, Aurach, Weinberg in der B-Jugend Fußball zusam-
men mit dem Trainer- und Betreuerteam Wolfgang Horlacher, 
Thomas Osen und Matthias Rothenberger über Bronzemedaillen. 
Die U13 D-Jugend der SG TSV/DJK Herrieden mit den Spielern 
Nico Audenrieth, Lorenz Berner, Robin Bögelein, Jan-Luca Hö-
del, Jonathan Kiefer, Johannes Lechner, Gabriel Manoz, Jona 
Rickert, Aaron Riedel, Janik Rothenberger, Lukas Strauß und 
dem Trainerteam Andreas Hödel und Michael Kiefer hatten sich 
in der Frühjahrsrunde 2021/22 den Meistertitel U13 in der Kreis-
klasse 1 Nürnberg/Frankenhöhe geholt und bekamen dafür 
Bronze überreicht. 
Bronzewürdige Erfolge erzielten auch jeweils die beiden Mann-
schaften Faustball II und Faustball I der SG TSV/DJK Herrie-
den. Die Mannschaftsmitglieder der Faustball II-Mannschaft, 
Doris Hofmann, Philipp Knepel, Sebastian Kohl, Oliver Kötzel, 
Tobias Kötzel, Adam Kramarczyk, Kai Kreysa, Maximilian Merk, 
Sebastian Schuh, Heidi Wörrlein, Mario Zeit und Spielertrainer 
Helmut Kötzel, schafften in der Feldrunde den Aufstieg in die 
Kreisliga A Mittelfranken. Auch Faustball I (Christian Georgi, 
Christoph Holzinger, Tobias Kötzel, Kai Kreysa, Maximilian Merk, 
Sebastian Schuh, Daniela Thomaser, Mario Zeitz und Trainer-
spieler Oliver Kötzel) konnte in der Feldrunde und darüber hi-
naus in der Hallenrunde einen Aufstieg in die Bezirksliga feiern. 
In der Tennisabteilung der SG TSV/DJK Herrieden glänzte die  
1. Mannschaft Tennis Herren 65 mit ihrem Aufstieg in die Bay-
ernliga Nord. Roland Ebert, Peter Hackl, Hermann Kapfer, Horst 
Schwegler und Trainerspieler Karl Wenk wurden dafür mit der 
Silbermedaille geehrt. 
Nicht nur als Einzelsportler erhielten Tobias Fritsch, Klaus Uhl-
mann und Thomas Heumann (Trainer und Sportler) Auszeich-
nungen an diesem Abend. Als Crosslaufteam der Aquathle-
ten holten sie sich bei der Kreismeisterschaft den 2. Platz und 
erhielten dafür die bronzene Herrieder Sportmedaille in der 
Mannschaftswertung. 
Das Herrieder Aquathleten Traithlon-Team „Hecht-Aquathle-
ten“ konnte durch herausragende Leistungen von Tobias Dan-
zer, Ilija Fohrer, Eckhardt Koch, Tobias Müller, Matthias Ries, 
Daniel Westphal und Tobias Keilwerth, der zugleich Trainer des 
Teams ist, in die Bayernliga aufsteigen. Neben Bronze wurden 
der Einsatz im Ligabetrieb in der Triathlonsparte und die erziel-
ten Leistungen der „Hecht-Aquathleten“ vom Ausschuss für 
Kultur, Sport und Soziales durch die Vergabe des Titels „Mann-
schaft des Jahres 2022“ besonders gewürdigt.

Einzelehrungen im Ehrenamt und ein ganz besonderer Helfer-
kreis
Der zweite Teil des Abends war ganz den vielen ehrenamtlichen 
Frauen und Männern gewidmet, die sich über viele Jahre hin-
weg als Vereinsfunktionäre in der breit gefächerten Herrieder 
Vereinslandschaft engagieren. Die Bürgermeisterin gratulier-
te Anni Obel und Albert Wenk für jeweils 10 Jahre Betreuerin 
bzw. Beisitzer in der Vorstandschaft des VDK Herrieden und 
überreichte dafür Bronze. Gaby Rauch und Helmut Rauch wur-
den für 23 Jahre Vorstandschaftstätigkeit für den VdK Herrie-
den mit der Silbermedaille geehrt.
Für jeweils 15 Jahre zuverlässige Mitarbeit im Team der Stadt- 
und Pfarrbücherei bekamen Barbara Niederauer und Bianca 



NR. 8 / DONNERSTAG, 24. AUGUST 2023 11

Wenninger Bronze überreicht. Ebenfalls mit Bronze wurde Ste-
fan Plößner vom SV Rauenzell für seine 14 Jahre Beisitzerfunk-
tion in der Vorstandschaft und Trainertätigkeit ausgezeichnet. 
Gold hieß es für Hans und Norbert Bernhard, die seit über 25 
Jahren die Sportplatzpflege und Instandhaltung der Rasenflä-
chen samt Gerätschaften für den SV Rauenzell übernehmen.  
Josef Weis, seit über 30 Jahren Kassier am Sportplatz des SV 
Rauenzell bei Heimspielen, wurde ebenfalls eine Goldmedaille 
zugesprochen. Für ehrenamtliches Engagement bei der SG 
TSV/DJK Herrieden in der Abteilung Fußball wurden drei Me-
daillen verliehen: Bronze für Thomas Osen für 10-jährige Trai-
nertätigkeit, Silber für Norbert Lechner für 20 Jahre Positions-
begleitung bei der SG zuletzt als stellvertretender Abteilungs-
leiter und Gold für Wilhelm Rothenberger für mehr als 40-jäh-
riges Engagement in verschiedenen Positionen. Rothenberger, 
der Spieler, Trainer, Vorsitzender des Fördervereins und (stell-
vertretender) Abteilungsleiter war und sich darüber hinaus auch 
als langjähriger Partnerschaftsbeauftragter der Stadt Bockau 
und als Herrieder Stadtsoldat und Hase ehrenamtlich einbringt, 
wurde als Ehrenamtlicher des Jahres 2022 geehrt.

Die Auszeichnung besondere Leistung eines Vereins wurde in 
diesem Jahr dem Helferkreis des Netzwerks WELTOFFEN Le-
ben zugesprochen. Bürgermeisterin Jechnerer bedankte sich 
für das starke Engagement der rund 40 Ehrenamtlichen, die 
ganz entscheidend im vergangenen Jahr dazu beigetragen ha-
ben, dass die Flüchtlingswelle in Folge des Ukraine-Kriegs in 
Herrieden so gut bewältigt werden konnte. Bis heute bringen 
sich die Helfenden vielseitig ein. Regelmäßige Veranstaltungen 
wie Sprachtreff, Café International oder Friedensgebet werden 
ausgerichtet, die Geflüchteten in Alltagsfragen und -situationen 
unterstützt oder auch wertvoller Wohnraum vermietet, wobei 
das Mietverhältnis für viele Vermieter der Anlass ist, für die Be-
wohner auch als persönlicher Ansprechpartner mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen. Jechnerer richtete ihren Dank auch an die 
Integrationsbeauftragten der Stadt, Beate Jerger und Norbert 
Brumberger, die zwischen den Netzwerkpartnern und dem Hel-
ferkreis koordinierten und als wichtiger Motor fungierten. Mit 
dem Geldpräsent in Höhe von 200 €, so Jechnerer, sollen bei 
einem Fest nun einmal die Helfenden im Mittelpunkt stehen.

Erstmals wurden im Rahmen des Ehrenamts auch Herrieder 
Bürgerinnen und Bürger geehrt, die sich im Bereich Katastro-
phenhilfe und Zivilcourage in außergewöhnlichem Maße enga-
giert hatten und der Stadt Herrieden als solche bekannt 
sind. Josef Allabar, Ralph Bernhard, Holger Leis und Stephan 
Wenk brachten sich als Katastrophenhelfer im Ahrtal ein. Letz-
terer engagierte sich auch in der Ukrainehilfe, ebenso wie Petra 
Diezinger und Christian Michnik. Mehmet Şimşek wurde an 
diesem Abend als Lebensretter und als Katastrophenhelfer 
nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei gewürdigt. Sie 
alle erhielten neben einer Trinkflasche der Herrieder Sonderedi-
tion und einem Verzehr-Wertcoin für das Altstadtfest einen 
Baumgutschein.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Bläserduett 
Eric Burghard und seinem Musiklehrer Dietmar Alberter. Im An-
schluss waren alle Gäste zu Häppchen und Getränken eingela-
den. 

Die Stadt Herrieden bedankt sich bei allen Sportlern, Ehren-
amtlichen und Engagierten, die sich auf vielfältige Art und Wei-
se als Markenbotschafter der Aktivstadt an der Altmühl für Her-
rieden verdient machen. Ein großer Dank gilt auch allen, die 
zum Gelingen des Abends beigetragen haben.

Meldungen für den Ehrungsabend 2024 können ab November 
2023 eingereicht werden. Ein entsprechender Aufruf wird über 
das Amtsblatt erfolgen.

Freundschaft ist die Blüte 
des Augenblicks und die 

Frucht der Zeit.
August von Kotzebue
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Dankeschön
für alle städtischen Grünfl ächen-Paten 

Die Stadt Herrieden möchte sich bei allen Personen 
bedanken, die unentgeltlich städtische Grünfl ächen 
pfl egen. Sie leisten mit Ihrem Beitrag einen wichtigen 
Beitrag für ein sauberes Ortsbild in unserer Stadt oder 
in unseren Dörfern. Deshalb möchten wir uns bei Ih-
nen recht herzlich mit einer Einladung zu unserem Ge-
meindenachmittag an der Kirchweih bedanken. Wir 
freuen uns sehr, wenn wir Sie am Kirchweihmontag, 
18. September 2023, um 15.00 Uhr im Festzelt begrü-
ßen dürfen. Dort erhalten Sie als kleines Dankeschön 
einen Getränkegutschein. Der Gutschein kann nur per-
sönlich im Festzelt bei den Mitarbeitenden der Stadt-
verwaltung bis 16.00 Uhr abgeholt werden.

VERANSTALTUNGEN

Terminabstimmung zwischen den Veranstaltern
Runder Tisch „Vereine“ - Veranstaltungskalender 2024 

Es ist schon wieder so weit, die Planungen für das Veranstal-
tungsjahr 2024 beginnen. Damit die Termine für unsere vielfäl-
tigen Veranstaltungen gut abgestimmt geplant und organisiert 
werden können, lädt die Stadt Herrieden zum Abstimmungs-
gespräch der Vereine ein. Wir treffen uns am 10. Oktober 2023 
um 19.00 Uhr im Gasthaus Sonne in Herrieden. Neben der Jah-
resplanung 2024 wird auch über Förderungen für Vereine infor-
miert und außerdem sollen Projektvorschläge zur Stärkung der 
Vereine gemeinsam beraten werden. 
Es wird unabhängig vom Abstimmungstermin da-
rum gebeten, fehlende oder überholte Termine 
Ihres Vereins im Online-Veranstaltungskalender 
zu prüfen und sich bei Aktualisierungsbedarf 
an diana.pollak@herrieden.de zu wenden. 

Kostenfreie Schulung für Mitglieder 
von Vereinen und Organisatoren 
von gemeinschaftlichen Straßenfesten
Wenn vom Ordnungsamt für Feste und Veranstaltungen ver-
kehrsrechtliche Anordnungen erlassen werden, müssen Be-
schilderungs- und Absperrmaßnahmen vom Antragsteller 
durchgeführt werden. Diese dürfen aus versicherungstechni-
schen Gründen jedoch ausschließlich von Personen oder Firmen 
mit entsprechender Qualifi kation und Berechtigung aufgestellt 
werden. Der Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales hat sich 
mit diesem Problem auseinandergesetzt und beschlossen, dass 
die Stadt Herrieden eine solche Schulung für Vereine und eh-
renamtliche Organisatoren von gemeinschaftlichen Straßen-
festen organisiert. Die Mitglieder des Ausschusses sehen darin 
ein wichtiges Signal, das Engagement der Ehrenamtlichen zu 
unterstützen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken 
und insgesamt die Arbeit der Vereine zu würdigen. Die Kosten 
für die Schulung übernimmt die Stadt Herrieden. Vereine oder 
ehrenamtliche Organisatoren von gemeinschaftlichen Straßen-
festen können außerdem, sofern sie unterwiesenes Personal 
haben, die benötigten Schilder für die Absicherung der Veran-
staltung am Bauhof kostenfrei ausleihen.
Damit die Verwaltung die Schulung besser planen kann, werden 
die Vereine und ehrenamtlichen Organisatoren von gemein-
schaftlichen Straßenfesten, die Veranstaltungen durchführen, 
die eine Beschilderungs- und Absperrmaßnahme erfordern und 
bislang keine Person in ihren Reihen haben, die eine entspre-
chende RSA21-Unterweisung mit Nachweis hat, gebeten, sich 
bis zum 30.09.2023 schriftlich beim Ordnungsamt verbindlich 
zu melden ordnungsamt@herrieden.de. Abhängig von den 
Rückmeldungen wird die Schulung entsprechend geplant und 
der Schulungstermin mit entsprechendem Vorlauf mitgeteilt.

HERRIEDEN HANDELT UND HILFT

BhB „Bürger helfen Bürgern“ informiert
Möchten Sie sich 
ehrenamtlich enga-
gieren und anderen 
helfen, wissen aber 
nicht so recht wo? 
Dann sind Sie bei 
uns goldrichtig. Wir 
suchen dringend 
Menschen, die bei 
uns mitarbeiten.
Im Jahr 2022 haben 
wir gemeinsam 526 
Stunden Hilfsdiens-
te geleistet. Von ur-
sprünglich 20 Mit-
gliedern unserer 
Gruppe sind wir in-
zwischen nur noch 
fünf wirklich Akti-

ve. Das ist auf Dauer zu wenig, damit wir nicht Bitten ausschla-
gen müssen.
Wichtig zu wissen: Niemand wird jemals verpfl ichtet, etwas zu 
tun. Eine Anfrage wird in die Gruppe gegeben, und wer Zeit hat, 
übernimmt die Aufgabe.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann rufen Sie auf unserem 
BhB-Handy an: 0151 64 50 96 78
Das ist auch die Nummer für alle, die Hilfe brauchen.
Ingeborg Maucksch
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Unsere Stadt ist bunt!  Wir wollen gut und nachbarschaftlich 
zusammenleben und laden ALLE Nationen herzlich ein! 
… für fairen Kaffee, Tee und Getränke ist gesorgt und das Kuchenbuffet ist 
wie immer eine internationale Überraschung! 
 
Das Café findet an jedem dritten Samstag im Monat im Ev. Gemeindehaus 
statt – nächster Termin: 21.10.2023. Wir freuen uns auf viele 
Besucher:innen, auf Groß und Klein und Jung und Alt! 
 
Ihr Helferkreis vom Netzwerk WELTOFFEN LEBEN Herrieden 
Kontakt: Integrationsbeauftragte der Stadt Herrieden Beate Jerger + Norbert 
Brumberger - integration@herrieden.de                
  
Netzwerkpartner WELTOFFEN LEBEN Herrieden: Bildungseinrichtungen | Bürger helfen Bürgern | 
Caritas | Eine Welt Verein | Helferkreis | Evangelische Christuskirchengemeinde | Katholische 
Pfarrei | Kath. Erwachsenenbildung I Kolping I Stadt- & Pfarrbücherei | Stadt Herrieden 

Unsere Stadt ist bunt! Wir wollen gut und nachbarschaft-
lich zusammenleben und laden ALLE Nationen herzlich ein!
… für fairen Kaffee, Tee und Getränke ist gesorgt und das 
Kuchenbuffet ist wie immer eine internationale Überra-
schung!

Das Café findet an jedem dritten Samstag im Monat im ev. 
Gemeindehaus statt.

Nächster Termin: 21.10.2023. Wir freuen uns auf viele Be-
sucher/innen, auf Groß und Klein und Jung und Alt!

Ihr Helferkreis 
vom Netzwerk WELTOFFEN LEBEN Herrieden

Kontakt: Integrationsbeauftragte der Stadt Herrieden  
Beate Jerger + Norbert Brumberger - integration@herrie-
den.de

Netzwerkpartner WELTOFFEN LEBEN Herrieden: Bildungs-
einrichtungen | Bürger helfen Bürgern | Caritas | Eine Welt 
Verein | Helferkreis | Evangelische Christuskirchengemein-
de | Katholische Pfarrei | Kath. Erwachsenenbildung I Kol-
ping I Stadt- & Pfarrbücherei | Stadt Herrieden

Einladung zum Friedensgebet

Am Kirchweih-Sonntag, 17.09.23, findet das Friedensgebet um 
18.00 Uhr in der Frauenkirche statt!

Reden - Spielen - Kreativ sein - Kochen -  
Musik machen etc.
Herzliche Einladung zum WELTOFFEN LEBEN-Sommertreff
Die Caritas-Kreisstelle Herrieden bietet zusammen mit dem 
Netzwerk WELTOFFEN LEBEN noch bis 7.9.23 einen Sommer-
treff an. Dieser findet in den Ferien immer donnerstags von 
16.00 - 18.00 Uhr in der Caritas Kreisstelle am Deocarplatz 3 
statt. Der Gruppenraum und Innenhof ist barrierefrei zu erreichen.
Das Begegnungsangebot bietet Bürgerinnen und Bürgern aller 
Nationen die Möglichkeit zum Kennenlernen. Egal, ob neu in 
Herrieden oder schon lange hier wohnhaft, jede und jeder ist 
eingeladen zu kommen! Teilnehmende Familien und Einzelper-
sonen dürfen auch gerne eigene Ideen zur Gestaltung der Tref-
fen mit einbringen. 

Nähere Infos: 
• Caritas-Kreisstelle: Beate Jerger/Caritas 4U - beate.jerger@

caritas-herrieden.de, Tel. 0171/3549671
• Netzwerk WELTOFFEN LEBEN: Beate Jerger + Norbert Brum-

berger - integration@herrieden.de, Tel. 1485 

Ape-Tour durch den Landkreis Ansbach

Selbsthilfekontaktstellen KISS Mittelfranken 
e. V. stellt sich vor

Das Selbsthilfe-Mobil von „Kiss Ansbach“ 
macht Station in Herrieden, um über die 
110 Selbsthilfegruppen in Stadt und 
Landkreis Ansbach zu informieren. 

Kiss Mittelfranken
Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfegruppen
Bahnhofsplatz 8• 91522 Ansbach • Telefon 0981 972 24 80
ansbach@kiss-mfr.de • www.kiss-mfr.de

Bei der Geschäftsstelle von KISS kann man sich in telefonischen 
oder persönlichen Gesprächen über die Möglichkeiten und 
Grenzen von Selbsthilfe beraten lassen, außerdem werden Kon-
takte zu Selbsthilfegruppen vermittelt und man kann sich über 
professionelle Hilfsangebote informieren. 
Die Mitarbeiter von KISS beraten Menschen, die eine Selbst-
hilfegruppe gründen wollen, über die Aufbaumöglichkeiten, 
Arbeitsweisen und Erfahrungen von Selbsthilfegruppen. Sie 
geben Hilfestellung bei Fragen, wie andere Betroffene zu errei-
chen sind und wie die Gründungsphase gestaltet werden kann. 
Außerdem werden von Mitarbeitenden von KISS bestehende 
Selbsthilfegruppen beraten und vernetzt, wichtige Informatio-
nen weitergegeben, Räume in der Kontaktstelle zur Verfügung 
gestellt oder bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten 
unterstützt. KISS begleitet Aktivitäten von, für und mit Selbst-
hilfegruppen und steht bei Bedarf für Gruppen- und Konflikt-
moderation zur Verfügung.

Auf dem Bild von links nach rechts: Margit Kaufmann (Kiss Ans-
bach), Dorina Jechnerer (Erste Bürgermeisterin), Erna Wißgott 
(Kiss Ansbach)
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PARTNERSCHAFTEN

Lebendige 
Partner-
schaft
Auch durch priva-
te Besuche beim 
Melker Höfefest 
und beim Herrie-
der Straßenfest in 
Melk werden die 
partnerschaftli-
chen Beziehun-
gen gestärkt. Ein 
kleiner Fotogruß 
weckt die Lust 
auf ein paar Tage 
Urlaub in Melk an 
der Donau, dem 
Tor zur Wachau.

Die Stadt Herrieden und die Gemeinde 
Bockau verbindet mittlerweile eine 
33-jährige Partnerschaft. Um diese Ver-
bindung zu stärken und dem Miteinan-
der nach der Corona-Pause neuen 
Schwung zu verleihen, machte sich ei-
ne Herrieder Delegation zusammen mit 
Erster Bürgermeisterin Dorina Jechne-
rer und Drittem Bürgermeister Johann 
Heller auf den Weg ins Erzgebirge zum 
50. Wurzelfest. Bockau wird in der loka-
len Mundart „Bucke“ bzw. „Wurzelbu-
cke“ genannt und ist als Kräuter- und 
Laborantenort bekannt. Daher führt 
Bockau auch den Beinamen Laboran-
tendorf des Erzgebirges. Dies geht zu-
rück auf den traditionsreichen Anbau 
von Angelika, deren Wurzeln in der Arz-
nei- und Likörherstellung verwendet 
werden. Im Rahmen des zurückliegen-
den Festwochenendes wurden unter 
anderem die „größten und prächtigs-
ten“ Angelikapflanzen prämiert. Als be-
sonderer Höhepunkt des Festes fand 

ein großer Umzug durch das Dorf zum 
Festgelände statt, in dessen Rahmen 
die Herrieder Delegation die Aktivstadt 
an der Altmühl repräsentierte. Mitglie-
der des Stadtrates, Vereinsvertreter, 
Kameradinnen und Kameraden der 
Feuerwehr hielten zusammen mit den 
Herrieder Stadtsoldaten und dem Her-
rieder Hasen die Fahne der Partner-
schaft hoch. Auch aus der zweiten 
Partnergemeinde von Bockau, Neuhof 
im Südharz, nahmen Gäste am Umzug 
teil. Beim anschließenden Festakt 
überbrachte Bürgermeisterin Jechne-
rer herzliche Grüße aus Herrieden und 
Bürgermeister Heller überreichte der 
amtierenden Bürgermeisterin Franziska 
Meier und ihrem Vorgänger im Amt, 
Bürgermeister a.D. Siegfried Baumann, 
Gastgeschenke. Vom 1. bis zum 3. Ok-
tober wird in 
Herrieden eine 
Delegation aus 
Bockau erwar-

tet, um am Tag der Deutschen Einheit 
das 33-jährige Partnerschaftsjubiläum 
feierlich zu begehen und um die zu-
künftige Zusammenarbeit neu zu be-
siegeln.  

Herrieder Delegation zu Gast beim 50. Wurzelfest in Bockau

 

 ARTIKEL LÖSCHEN 
[39] 

Kostenregelung bei offiziellen Besuchen in der Partnergemeinde Bockau  

 

 



NR. 8 / DONNERSTAG, 24. AUGUST 2023 15

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Landtags- und 
Bezirkswahl am 08. Oktober 2023
1.   Das Wählerverzeichnis für die Landtags- und Bezirkswahl 

der Stadt Herrieden wird in der Zeit vom 18.09.2023 bis 
22.09.2023  (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der all-
gemeinen Öffnungszeiten

  Montag und Mittwoch von 8.00 – 13.00 Uhr; 
  Dienstag von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr; 
  Donnerstag von 7.00 – 12.00 Uhr und 
  Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr
  im Rathaus der Stadt Herrieden, Herrnhof 10, 91567 Her-

rieden, Zimmer Nr. 2 (nicht barrierrefrei) für Stimmbe-
rechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Stimmberechtigte 
können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
können Stimmberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsa-
chen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Stimmberechtigten, für 
die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem 
Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

2.   Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt; die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.

3.   Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat. Wer das Wählerver-
zeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der 
Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens 
am 18.09.2023 bis 22.09.2023, 12.00 Uhr, bei der Gemein-
debehörde Rathaus der Stadt Herrieden, Herrnhof 10, 
91567 Herrieden, Zimmer Nr. 2 Einspruch einlegen.

  Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 

4.   Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten spätestens bis zum 17.09.2023 eine 
Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenach-
richtigung erhalten hat, aber glaubt, stimmberechtigt zu 
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis ein-
legen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Stimmrecht nicht ausüben kann.

5.   Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Stimm-
kreis 506 Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Stimmbezirk) dieses Stimmkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen.

6.   Einen Wahlschein erhält auf Antrag

6.1   eine in das Wählerverzeichnis eingetragene stimmbe-
rechtigte Person

  Der Wahlschein kann bis zum 06.10.2023, 18.00 Uhr, im 
Rathaus der Stadt Herrieden, Herrnhof 10, 91567 Herrie-
den, Zimmer Nr. 2 schriftlich, elektronisch oder mündlich 
(nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer bei nach-
gewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht 
oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen 
kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag,  
15.00 Uhr, beantragen.

6.2   eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene stimm-
berechtigte Person, wenn

  a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach 
§ 15 Abs. 1 der Landeswahlordnung (bis zum 17.09.2023) 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 
nach § 19 Abs. 1 der Landeswahlordnung (bis zum 
22.09.2023) versäumt hat,

  b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter a) 
genannten Antragsfrist nach § 15 Abs. 1 der Landes-
wahlordnung oder der o.g. Einspruchsfrist nach § 19 
Abs. 1 der Landeswahlordnung entstanden ist,

  c) ihr Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden ist und die Gemeinde von der Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren 
hat.

  Diese Stimmberechtigten können bei der in Nr. 6.1 be-
zeichneten Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, schriftlich, elek-
tronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) stellen.

7.   Stimmberechtigte mit Behinderungen können sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist.

8.   Mit dem Wahlschein erhält die stimmberechtigte Person
 - je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für 

die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau)
 - je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für 

die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau),
 - zwei Stimmzettelumschläge (weiß und blau),
 - einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an 

die der Wahlbrief zu übersenden ist und
 - ein Merkblatt für die Briefwahl.

  Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt 
oder amtlich überbracht. Versichert eine stimmberech-
tigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der 
Wahl (Samstag, 07. Oktober 2023), 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.

9.   Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch 
die Stimmberechtigten persönlich abgeholt werden. An 
andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehän-
digt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und eines 
amtlichen Ausweises nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang der 
Unterlagen schriftlich zu versichern.

10.   Eine stimmberechtigte Person, die des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stim-
me behindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimm-
berechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung der stimmberechtigten Person ersetzt oder ver-
ändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

11.   Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür 
sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein 
und die verschlossenen Stimmzettelumschläge (mit den 
jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf 
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dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle spätestens 
am 08. Oktober 2023 bis 18.00 Uhr eingeht. 

  Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten die 
Briefwahl auszuüben haben, ergeben sich aus dem Merk-
blatt für die Briefwahl. 

Herrieden, 24.08.2023 
Ralph Meyer 
Wahlleiter

Wahlbekanntmachung zur Landtags-  
und Bezirkswahl am Sonntag, den 08. Oktober 
2023
1.   Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2.   Die Stadt ist in 10 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt.

bekanntmachungberdasrechtaufeinsichtindaswhlerverzeichnisunddieerteilungvonwahlscheinenfrdielandtags (kann 
nicht dargestellt werden) 
  

Ansprechpartner: Herr Matthias Albrecht - 09825/808-12 - matthias.albrecht@herrieden.de 

[41] 

Wahlbekanntmachung zur Landtags- und Bezirkswahl am Sonntag, den 08. Oktober 2023  

HIER BITTE UNBEDINGT DEN AKTUALISIERTEN VORSCHLAG, SO WIE ER FOLGT, 
EINSTELLEN – Die Dateien, die im Redaktionssystem angehängt sind, NICHT verwenden! 

Bemerkung: @DJ: ACHTUNG, bitte genau prüefen: Mein Vorschlag zur Veröffentlichung ist angehängt 
mit der Endung "AKTUALISIERTER VORSCHLAG"   

Dateianhänge: 
wahlbekanntmachungzurlandtagsundbezirkswahlamsonntagden08.oktober2023amtsblatt_1_20230718.doc (kann 
nicht dargestellt werden) 
wahlbekanntmachungzurlandtagsundbezirkswahl_aktualisiertervorschlag_1_20230814.doc (kann nicht 
dargestellt werden) 

 

WAHLBEKANNTMACHUNG ZUR LANDTAGS- UND BEZIRKSWAHL  

AM SONNTAG, DEN 08. OKTOBER 2023 
 
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 
 
2. Die Stadt ist in 10 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt. 
 

Wahlbezirk/Sonderwahlbezirk Anschrift Barrierefreiheit 
Ja/Nein 

1 Rathaus Herrnhof 10 91567 Herrieden Nein 
2 Ehem. Berufsschule Steinweg 10 91567 Herrieden Ja 
3 Evang. Gemeindehaus Ansbacher Straße 19 91567 Herrieden Ja 
4 Sebastian-Strobel-Schule Steinweg 19 91567 Herrieden Ja 
5 Rauenzell – Gemeinschaftshaus Zum Steinbachwald 6 91567 Herrieden Ja 
6 Neunstetten – Feuerwehrhaus Hauptstraße 26 91567 Herrieden Ja 
7 Oberschönbronn – Feuerwehrhaus Oberschönbronn 25 91567 Herrieden Ja 
8 Elbersroth – Feuerwehrhaus Feuchtwangener Straße 

19 
91567 Herrieden Ja 

9 Herrieden Land – Kath. Pfarrheim 
Herrieden 

Marktplatz 2 91567 Herrieden Ja 

10 Städtischer Bauhof Industriestraße 13 91567 Herrieden Nein 
 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten in der Zeit vom 07.09.2023 bis 
17.09.2023 übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
Stimmberechtigten abzustimmen haben. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten in 
der Zeit vom 07.09.2023 bis 17.09.2023 übersandt worden sind, 
sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
Stimmberechtigten abzustimmen haben.

3.   Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses um 16.00 Uhr 
• in der Galerie im Rathaus, Herrnhof 10, 2. OG, 91567 Her-

rieden
• im Stadtschloss Herrieden – Ratssaal, Vogteiplatz 8-10, 

91567 Herrieden
• im Feuerwehrhaus Herrieden, Schulungsraum I, Industrie-

straße 11, 91567 Herrieden
• im Feuerwehrhaus Herrieden, Schulungsraum II, Indus-

triestraße 11, 91567 Herrieden
• im Stadtschloss Herrieden – Reliefzimmer, Vogteiplatz 

8-10, 91567 Herrieden
• im Kath. Pfarrheim – Kegelbahn, Marktplatz 2, 91567 Her-

rieden
  zusammen.

4.   Stimmberechtigte Personen können nur in dem Wahlraum 
des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 
eingetragen sind. Die Stimmberechtigten haben ihre Wahl-
benachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen. Jede Wählerin/Jeder Wähler 
hat zwei Stimmen für die Landtagswahl und zwei Stimmen 
für die Bezirkswahl. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzet-
teln, die der Wählerin/dem Wähler bei Betreten des Wahl-
raums ausgehändigt werden. 

  Im Einzelnen erhält die Wählerin/der Wähler folgende 
Stimmzettel: 
 - einen kleinen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für 

die Wahl einer oder eines Stimmkreisabgeordneten (Erst-
stimme), 

 - einen großen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für 
die Wahl einer oder eines Wahlkreisabgeordneten (Zweit-
stimme), 

 - einen kleinen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die 
Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im Stimm-
kreis (Erststimme), 

 - einen großen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die 
Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirksrats im Wahl-
kreis (Zweitstimme).

  Auf jedem dieser Stimmzettel darf nur eine Stimme abge-
geben werden.

  Die Wählerin/Der Wähler kennzeichnet durch je ein Kreuz 
oder auf andere Weise in dem hierfür vorgesehenen Kreis 
auf dem Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern, wel-
cher Stimmkreisbewerberin/welchem Stimmkreisbewer-
ber, und auf dem Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern, 
welcher Wahlkreisbewerberin/welchem Wahlkreisbewerber 
sie/er ihre/seine Stimme geben will. Die Stimmzettel müs-
sen von der Wählerin/vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraums bzw. hinter einer Sichtschutzvorrichtung oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und mehr-
fach so gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder 
gefilmt werden.

5.   Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran erfolgende 
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Stimm-
bezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

6.   Stimmberechtigte, die einen Wahlschein haben, können an 
der Wahl 

  a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des 
auf dem Wahlschein bezeichneten Stimmkreises oder 

  b)  durch Briefwahl teilnehmen. 
  Wer durch Briefwahl abstimmen will, erhält von der Gemein-

de (Verwaltungsgemeinschaft) auf Antrag einen Wahlschein 
mit folgenden Unterlagen: 
 - je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für 

die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau), 
 - je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die 

Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau), 
 - zwei Stimmzettelumschläge (weiß und blau), 
 - einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die 

der Wahlbrief zu übersenden ist und 
 - ein Merkblatt für die Briefwahl. 

  Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür sor-
gen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und die 
verschlossenen Stimmzettelumschläge (mit den jeweils zu-
gehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle spätestens am Wahltag, 
18 Uhr, eingeht. 

  Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigen die 
Briefwahl auszuüben haben, ergeben sich aus dem Merk-
blatt für die Briefwahl.

7.   Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Stimm-
rechts durch einen Vertreter anstelle der stimmberechtigten 
Person ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 LWG). Eine stimmberech-
tigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der stimmberechtigten Person ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht (Art. 3 Abs. 5 LWG).

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger As-
sistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist straf-
bar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

  Herrieden, 24.08.2023  Stadt Herrieden
      Ralph Meyer
      Wahlleiter
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Herrieden - Windmühlstraße (von Ansbach her kommend) 50 01.06.2023 00:00 07:18 3856 41
Herrieden - Münchener Straße 30 09.06.2023 09:50 12:50 309 59
Rauenzell - Veldener Straße 50 09.06.2023 13:59 16:59 206 61
Neunstetten - Windmühlstraße 50 15.06.2023 10:37 13:37 576 82
Herrieden - Ortsumgehung West 50 15.06.2023 14:06 17:06 144 17
Herrieden - Neunstetterstraße 50 21.06.2023 05:11 08:11 549 27
Niederdombach - Ortsdurchfahrt 30 21.06.2023 08:45 11:45 170 35
Velden - Ortsdurchfahrt 50 26.06.2023 05:50 08:50 352 3
Neunstetten - Leutershausener Straße 30 26.06.2023 09:54 12:54 187 42
Herrieden - Am Wasserturm 50 30.06.2023 11:29 14:29 154 31
Brünst - Ortsdurchfahrt 50 30.06.2023 15:00 18:00 236 11

In der Regel wird für die Dauer von 2-3 Std. gemessen

Ergebnisse der Verkehrsüberwachung
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Herrieden - Danzinger Straße 30 02.05.2023 05:57 07:57 35 6
Herrieden - Am Schrotfeld 30 02.05.2023 08:15 10:15 15 1
Herrieden - Königsberger Straße 30 02.05.2023 10:29 12:29 35 8
Rauenzell - Zum Steinbachwald 50 03.05.2023 05:56 08:56 646 1
Neunstetten - Windmühlstraße 50 03.05.2023 09:44 12:44 584 78
Herrieden - Nürnberger Straße 50 05.05.2023 05:24 11:54 986 58
Herrieden - Pfarrer-Speinle-Straße 30 12.05.2023 10:08 12:08 50 6
Herrieden - Am Schrotfeld 30 12.05.2023 12:40 14:40 69 6
Herrieden - Fritz-Baumgärtner-Straße 30 12.05.2023 15:10 17:10 16 0
Neunstetten - Windmühlstraße 50 15.05.2023 09:32 12:32 430 17
Rauenzell - Röser Straße 50 15.05.2023 13:07 16:07 96 4
Herrieden - Ansbacher Straße 50 25.05.2023 07:11 10:11 395 18
Herrieden - Ortsumgehung West 50 25.05.2023 10:40 13:40 115 11
Herrieden - Windmühlstraße (von Ansbach her kommend) 50 31.05.2023 08:54 23:59 7710 24

In der Regel wird für die Dauer von 2-3 Std. gemessen

In der Regel wird für die Dauer von 2 bis 3 Stunden gemessen.

Auf der Homepage www.herrieden.de werden 
unter der Rubrik > Rathaus > Sicherheit und 
Ordnung > Zahlen und Fakten auch Auswertun-
gen unserer Smileys veröffentlicht. 

frist, bis zum 12.10.2023, bei der Stadt Herrieden, Herrnhof 10, 
91567 Herrieden, Zimmer 8 oder beim Landratsamt Ansbach, 
Sachgebiet 43 - Wasserrecht, Crailsheimstraße 1, 91522 Ans-
bach, schriftlich oder zur Niederschrift etwaige Einwendungen 
gegen das Vorhaben erheben.
Das Gutachten für das wasserrechtliche Verfahren wird, vor al-
lem um etwaige Einwendungen berücksichtigen zu können, 
erst nach der Auslegung erstellt.
In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich-
lautender Texte eingereicht werden, ist ein Unterzeichner mit 
Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von 
ihnen als Bevollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen 
deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite enthalten sein.

Fortschreibung des Flächennutzungsplanes mit Landschafts-
plan der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach - Erneute 
öffentliche Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB

Bekanntmachung Vollzug 
des Baugesetzbuches (BauGB)
Der Stadtrat Herrieden hat in seiner Sitzung vom 26.07.2023 den 
geänderten Entwurf der Gesamtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan sowie die Be-
gründung einschließlich Umweltbericht in der Fassung vom 
26.07.2023 gebilligt und beschlossen, eine erneute öffentliche 
Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB durchzuführen.
Der vom Planungsbüro Vogelsang/Landschaftsplanung Klebe 
überarbeitete Entwurf der Fortschreibung des Flächennut-
zungsplans mit integriertem Landschaftsplan sowie die Begrün-
dung einschließlich Umweltbericht sowie sämtliche wesentli-
che umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit

vom 04.09.2023 bis einschließlich 06.10.2023
im Rathaus der Stadt Herrieden, Herrnhof 10, 91567 Herrieden, 
Zimmer 10 während der allgemeinen Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht öffentlich aus. Über den Inhalt kann Auskunft 
verlangt werden.
Folgende umweltbezogene Unterlagen liegen zur Einsichtnah-
me vor:
1.  Planblatt (P)
2.  Begründung (BG) zum FNP/LP (inklusive Bestandsplan und 

9 Themenkarten)
3.  Umweltbericht (UB) zum FNP/LP (Teil der Begründung)
4.  Eingegangene Stellungnahmen (ST) aus der frühzeitigen Öf-

fentlichkeits- und Behördenbeteiligung (Vorentwurf-VE) 
gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB, der Öffentlichen Aus-
legung gem. § 3 Abs. 2 und der Beteiligung der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange (Entwurf-EW) gem. § 4 Abs. 2 
BauGB sowie der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden/Träger öffentlicher Belange (Entwurf 
2-EW2) gem. § 4a Abs. 3 BauGB

  Die v. a. Unterlagen enthalten umweltbezogene Informatio-
nen zu den folgenden Themenfeldern:

Übergeordnete Vorgaben:
• Vorgaben der Landes- und Regionalplanung (Landesentwick-

lungsprogramm Bayern, Regionalplan 8 des Planungsverban-
des Region Westmittelfranken) - UB, BG sowie ST Regionaler 
Planungsverband Westmittelfranken (VE, EW und EW2) und 
ST Regierung von Mittelfranken, Höhere Landesplanungs-
behörde (VE, EW und EW2), ST Öffentlichkeit Nr. 1-EW

• Aussagen aus dem Arten- und Biotopschutzprogramm 
(ABSP) für den Landkreis Ansbach zur Lage des Plangebiets 
im Naturraum sowie zu naturschutzfachlichen Zielen – UB, BG

• Aussagen zu Flächen der Amtlichen Biotopkartierung und der 
Artenschutzkartierung Bayern – UB, BG, ST der Öffentlichkeit 
Nr. 20-VE (bzgl. Wiesenbrütergebiet), ST Öffentlichkeit Nr. 
2-EW (bzgl. Vogel-Azurjungfer und Biber)

Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von 
Niederschlagswasser zur Entwässerung des Geh- und 
Radweges Lammelbach – Lettenmühle – Reichenau – Sachs-
bach im Zuge der Kreisstraße AN 54 Antragsteller: Markt 
Bechhofen, Martin-Luther-Platz 1 

Wasserrecht
Für diese Maßnahme beantragte die Marktgemeinde Bechho-
fen unter Vorlage von Planunterlagen beim Landratsamt Ans-
bach die Durchführung des wasserrechtlichen Verfahrens zur 
Erteilung einer beschränkten Erlaubnis.
Das Vorhaben wird hiermit bekanntgemacht, um Beteiligten, 
deren Belange durch das Vorhaben berührt werden, gem. Art. 
28 BayVwVfG die Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Ent-
scheidung erheblichen Tatsachen zu äußern.
Die entsprechenden Planunterlagen liegen einen Monat vom 
28.08.2023 bis 28.09.2023 (einschließlich der genannten Tage) 
bei der Verwaltung im Zimmer 8 des Rathauses der Stadt Her-
rieden während der Dienststunden von 8.00 bis 12.00 Uhr zur 
Einsicht auf.
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungs-
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• landschaftsplanerische Zielvorgaben aus dem wirksamen 
Flächennutzungs- und Landschaftsplan – BG und UB

• Aussagen zu Schutzgebieten nach BNatSchG – UB, BG, P, ST 
des Landratsamtes Ansbach/ Untere Naturschutzbehörde 
(VE, EW), ST des Bund Naturschutz in Bayern e.V. (VE, EW), ST 
der Öffentlichkeit Nr. 20-VE

• Aussagen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept 
(ISEK) der Stadt Herrieden bzgl. Naturhaushalt und Erholung– 
BG, ST des Landratsamtes Ansbach/Bauamt (VE, EW), ST der 
Öffentlichkeit Nr. 2-VE, Nr. 3-VE, Nr. 5-VE, ST Öffentlichkeit 
Nr. 1-EW

Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt:
 1. Aussagen zu tatsächlichen und potentiellen Artvorkommen, 

zur Lebensraumqualität, Biotopverbund und zu den Auswir-
kungen der geplanten Nutzungsänderungen und Bauflä-
chendarstellungen auf kartierte Tierarten nach Artenschutz-
kartierung, FFH-Managementplan und ABSP – UB, BG, ST 
Regionaler Planungsverband Westmittelfranken (VE, EW), ST 
des Landratsamtes Ansbach/Untere Naturschutzbehörde 
(VE, EW), ST des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Ansbach (VE), ST des Bayerischen Bauernverbandes 
(VE), ST der Öffentlichkeit Nr. 20-VE, ST Öffentlichkeit Nr. 
4-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 6-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 7-EW, 
ST Öffentlichkeit Nr. 10-EW

 2. Aussagen zur vorhandenen Vegetation und Landnutzung – 
UB und BG

 3. Aussagen zu Auswirkungen der geplanten Bebauung auf die 
vorhandene Vegetation und auf die land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung – UB, ST des Amtes für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Ansbach (EW), ST Öffentlichkeit Nr. 
4-EW2

 4. Aussagen zu geplanten Bepflanzungen und Begrünungs-
maßnahmen in der Landschaft, in den Siedlungsbereichen 
und an den Ortsrändern – P, BG, UB, ST Regionaler Planungs-
verband Westmittelfranken (VE, EW), ST des Landratsamtes 
Ansbach/Untere Naturschutzbehörde (VE, EW), ST des Am-
tes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach (VE, 
EW), ST des staatlichen Bauamtes/Ansbach (VE, EW, EW2), 
ST des Bayerischen Bauernverbandes (VE, EW), ST der Öf-
fentlichkeit Nr. 15-VE, ST Öffentlichkeit Nr. 1-EW

Schutzgut Boden: 
• Aussagen zu Bodenart, Geologie, Einstufung nach Boden-

schätzungskarte, Altlastenverdachtsflächen, schädlichen Bo-
denveränderungen (z. B. Düngung) und Bewertung/Einstu-
fung der geplanten Bebauung – UB, BG, BU, ST des Landrats-
amtes Ansbach/Untere Naturschutzbehörde (VE), ST des 
Landratsamtes Ansbach/Wasserrecht (VE, EW), ST der Re-
gierung von Mittelfranken, Höhere Landesplanungsbehörde 
(VE, EW, EW2), ST Regionaler Planungsverband Westmittel-
franken (VE, EW, EW2), ST des Landratsamtes Ansbach/Bau-
amt (VE, EW), ST des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Ansbach (VE), ST des Bayerischen Bauernver-
bandes (VE, EW), ST des Bundes Naturschutz in Bayern e. V. 
(VE, EW), ST der Öffentlichkeit Nr. 19-VE, Nr. 20-VE

• Aussagen zu Flächenverbrauch und Neuversiegelung durch 
die Planung (Bauflächen und Erschließungsanlagen) sowie zu 
Möglichkeiten der Innenentwicklung – UB, P, BG, ST des Bund 
Naturschutz in Bayern e.V. (VE, EW), ST der Gemeinde Aurach 
(VE), ST der Regierung von Mittelfranken, Höhere Landespla-
nungsbehörde (VE, EW, EW2), ST des Regionalen Planungs-
verbands Westmittelfranken (VE, EW, EW2), ST des Landrats-
amtes Ansbach/Bauamt (VE, EW), ST des Landratsamtes Ans-
bach/Untere Naturschutzbehörde (VE, EW), ST des Amtes für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach (VE, EW), ST 
des staatlichen Bauamtes Ansbach (VE, EW), ST des Bayeri-
schen Bauernverbandes (VE), ST der Öffentlichkeit Nr. 14-VE, 
Nr. 17-VE, Nr. 19-VE, Nr. 20-VE, ST Öffentlichkeit Nr. 1-EW, ST 
Öffentlichkeit Nr. 6-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 7-EW, ST Öffent-
lichkeit Nr. 8-EW

• Aussagen zu Flächennutzung, u. a. zu land- und forstwirt-
schaftlicher Nutzung – BG, UB, ST des Amtes für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Ansbach (VE, EW), ST des Bundes 
für Naturschutz in Bayern e.V. (VE, EW), ST Öffentlichkeit Nr. 
3-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 4-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 6-EW, 
ST Öffentlichkeit Nr. 7-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 8-EW, ST Öf-
fentlichkeit Nr. 9-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 10-EW, ST Öffent-
lichkeit Nr. 4-EW2

• Aussagen zu Altlasten, Altlastenverdachtsflächen, Deponien, 
Entsorgung belasteter Böden – BG, UB, ST des Landratsamtes 
Ansbach/Abfallrecht (VE), ST des Landratsamtes Ansbach/
Wasserrecht (VE, EW), ST des Wasserwirtschaftsamtes Ans-
bach (VE)

Schutzgut Wasser: 
• Aussagen zu Wasserschutzgebieten, Vorrang- und Vorbe-

haltsgebieten der Wasserversorgung, Überschwemmungs-
gebieten, wassersensiblen Bereichen, Oberflächengewäs-
sern, Grundwasser und zur Bewertung der Planungsauswir-
kungen – UB, BG, ST des Landesfischereiverbandes Mittel-
franken e. V. (VE, EW), ST der Regierung von Mittelfranken, 
Höhere Landesplanungsbehörde (VE), ST Regionaler Pla-
nungsverband Westmittelfranken (VE, EW), ST des Wasser-
wirtschaftsamtes Ansbach (VE), ST des Amtes für ländliche 
Entwicklung Mittelfranken/Ansbach (VE), ST des staatlichen 
Bauamtes Ansbach (VE), ST des Bayerischen Bauernverban-
des (VE), ST der Öffentlichkeit Nr. 14-VE, Nr. 16-VE, Nr. 17-VE, 
Nr. 18-VE, Nr. 20-VE, ST Öffentlichkeit Nr. 1-EW, ST Öffentlich-
keit Nr. 2-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 3-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 
4-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 9-EW

• Aussagen zu Fließgewässern/Oberflächenwasserabfluss und 
zu Altlastenverdachtsflächen – BG, UB, ST des Wasserwirt-
schaftsamtes Ansbach (VE, EW), ST des Amtes für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Ansbach (EW2), ST Öffentlichkeit 
Nr. 1-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 6-EW2

• Aussagen zur Versorgung mit Trink-, Brauch- und Löschwas-
ser, zur Regelung der Entsorgung von Ab- und Niederschlags-
wasser sowie zu wasserrechtlichen Genehmigungen – BG, UB, 
P, ST des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach (VE), ST der Öf-
fentlichkeit Nr. 14-VE

Schutzgut Klima/Luft:
• Aussagen zu Kaltluftabflussbahnen, Schadstoffimmissionen 

und Bewertung/Auswirkungen der Planung – UB, BG
• Aussagen zum Klimaschutz - UB, BG, ST der Öffentlichkeit Nr. 

20-VE

Schutzgut Kultur- und Sachgüter:
• Aussagen zu Bodendenkmälern und Baudenkmälern im Plan-

gebiet und zur Bewertung der Planungsauswirkungen – UB, 
BG und ST des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 
(VE)

Schutzgut Landschaftsbild
• Aussagen zum Landschafts- und Ortsbild – BG, UB und ST des 

Landratsamtes Ansbach/Untere Naturschutzbehörde (VE, 
EW), ST des Bundes für Naturschutz in Bayern e.V. (VE, EW), 
ST der Öffentlichkeit Nr. 14-VE, Nr. 20-VE, ST Öffentlichkeit Nr. 
1-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 3-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 4-EW

• Aussagen zur Einbindung der geplanten Bauflächen in die 
Landschaft sowie Trennung der Ortschaften durch Grünzüge 
– UB, BG, P, ST des Landratsamtes Ansbach/Untere Natur-
schutzbehörde, ST des Landratsamtes Ansbach/Bauamt, ST 
der Stadt Ansbach, ST der Öffentlichkeit Nr. 20-VE, ST Öffent-
lichkeit Nr. 1-EW

Schutzgut Mensch
• Aussagen zu vorhandenen und eventuell durch die Planung 

entstehenden Immissionen und Emissionen (v. a. Lärm- und 
Geruchsbelastungen sowie Lichtemissionen) – BG, UB, ST der 
Regierung von Mittelfranken, Höhere Landesplanungsbehör-
de (VE, EW, EW2), ST des Landratsamtes Ansbach/Immissi-
onsschutz (EW, EW2), ST des Amtes für Ernährung, Landwirt-
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schaft und Forsten Ansbach (VE, EW), ST der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben (VE, EW), ST der Handwerkskammer 
Mittelfranken (VE), ST der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) (VE), ST des Bayerischen Bauernverbandes (VE), ST 
Staatliches Bauamt Ansbach (VE, EW), ST der Öffentlichkeit 
Nr. 14-VE, Nr. 16-VE, Nr. 17-VE, Nr. 18-VE, Nr. 19-VE, Nr. 20-VE, 
ST Öffentlichkeit Nr. 1-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 3-EW, ST Öf-
fentlichkeit Nr. 4-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 5-EW, ST Öffent-
lichkeit Nr. 8-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 10-EW, ST Öffentlich-
keit Nr. 1-EW2, ST Öffentlichkeit Nr. 5-EW2, ST Öffentlichkeit 
Nr. 6-EW2

• Aussagen zu evtl. erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor 
Schall- und Geruchsemissionen – P, BG, UB, ST der Regierung 
von Mittelfranken, Höhere Landesplanungsbehörde (VE, EW), 
ST der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (VE), ST der 
Handwerkskammer Mittelfranken (VE), ST des Landratsamtes 
Ansbach/Immissionsschutz (VE, EW), ST Öffentlichkeit  
Nr. 1-EW,

• Aussagen zur vorhandenen Erholungsnutzung, zu Wander- 
und Radwegen, zu Planungen für die Erholungsnutzung und 
zu Auswirkungen der Planung bzgl. Erholung – UB, BG, ST des 
Landratsamtes Ansbach/Untere Naturschutzbehörde und 
Bauamt, ST der Öffentlichkeit Nr. 14-VE, Nr. 19-VE, Nr. 20-VE, 
ST Öffentlichkeit Nr. 1-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 2-EW, ST Öf-
fentlichkeit Nr. 4-EW, ST Öffentlichkeit Nr. 2-EW2

Sonstige umweltrelevante Informationen
• Gliederung des Gemeindegebiets in homogene Landschafts-

einheiten, schutzgutbezogene Bestandsbeschreibung der 
einzelnen Einheiten - BG

• schutzgutbezogene Beschreibung von Bestand und Pla-
nungsauswirkungen für die neuen Bauflächen - UB

• Darlegung der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgü-
tern – UB

• Prognose des Umweltzustands unter Berücksichtigung der 
Durchführung der Planung und im Falle einer „Null-Variante“; 
Diskussion anderer geprüfter Bauvarianten im Hinblick auf die 
Umweltauswirkungen – UB, ST Öffentlichkeit Nr. 3-EW

• Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung des Eingriffs 
(v. a. Ortsrandeingrünung, Baumpflanzungen, Regenwasser-
rückhalt, Verwendung versickerungsfähiger Beläge) – P, UB, 
BG, ST des Landratsamtes Ansbach/Untere Naturschutzbe-
hörde (VE, EW), ST Öffentlichkeit Nr. 1-EW

• überschlägige Ermittlung der Eingriffsintensität und des Aus-
gleichsflächenbedarfs durch Bewertung des Vegetationsbe-
standes, der faunistischen Ausstattung sowie der Zustände 
der übrigen Schutzgüter und Überlagerung mit den geplan-
ten Nutzungen (Eingriff: ca. 1.040.000 BayKompV-Wertpunk-
te, möglicher Ausgleich: ca. 4.530.000 BayKompV-Wertpunkte) – UB

• Aussagen zu möglichen Ausgleichsflächen und -maßnahmen 
– P, BG, UB, ST des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Ansbach (VE, EW), ST des Bayerischen Bauernver-
bandes (VE)

• Aussagen zu geplanten Grünflächen – P, BG, UB, ST der Re-
gierung von Mittelfranken, Höhere Landesplanungsbehörde 
(VE), ST Öffentlichkeit Nr. 2-VE, Nr. 3-VE, Nr. 10-VE, Nr. 12-VE, 
ST Öffentlichkeit Nr. 1-EW

• Aussagen zum Abfallrecht und zur fachgerechten Entsorgung 
von Abfällen – BG, ST des Landratsamtes Ansbach/Abfallrecht 
(VE)

• Aussagen zum vereinfachten Flurneuordnungsverfahren „Alt-
mühl 4“, ILEK „Altmühlland A6“ – BG, ST des Amtes für ländli-
che Entwicklung Mittelfranken/Ansbach (VE, EW, EW2)

• Aussagen zur Förderkulisse für Gestaltungs-, Extensivie-
rungs-, Naturschutz- und Pflanzmaßnahmen in der Land-
schaft – P, BG, ST des Bayerischen Bauernverbandes (VE)

Zusätzlich sind die Unterlagen zur Fortschreibung des Flächen-
nutzungs- und Landschaftsplans im Internet unter www.herrie-
den.de/ aktuelles-aus-dem-rathaus abrufbar.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen (Beden-
ken und Anregungen) zum geänderten Entwurf schriftlich oder 

zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerechte Stel-
lungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 4a Abs. 6 
BauGB bei der Beschlussfassung über den Flächennutzungs- 
und Landschaftsplan unberücksichtigt bleiben.
Allen Personen ist die Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellung-
nahmen zum geänderten Entwurf der Fortschreibung des Flä-
chennutzungs- und Landschaftsplans bei der Stadt Herrieden 
abgegeben werden.
Nach § 4a Abs. 6 BauGB können nicht fristgerechte Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben.

Bauamt, Stadt Herrieden

Herrieden, den 16.08.2023 

gez. Dorina Jechnerer
Erste Bürgermeisterin

Amtliche Bekanntmachung  
des Schulverbandes Wieseth
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Wieseth hat am 
03.07.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 be-
schlossen. Die Satzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes 
Ansbach vom 07.07.2023, Az.: 941.05-0022/0001 rechtsauf-
sichtlich gewürdigt, sie enthält keine genehmigungspflichtigen 
Bestandteile. Sie wird nachstehend veröffentlicht und damit 
amtlich bekanntgemacht (Art. 24 Abs. 1 Satz 2 KommZG und Art. 
65 Abs. 3 GO). Anschließend liegt der Haushaltsplan in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Dentlein a. F. (Rat-
hausplatz 1, 91599 Dentlein a.F., Zi. Nr. 102) während der allge-
meinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme öffentlich auf.

Haushaltssatzung 
des Mittelschulverbands Herrieden (Landkreis Ansbach)
Auf Grund des Art. 9 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie 
der Art. 63 ff GO erlässt der Schulverband folgende Haushalts-
satzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit   171.366 €
und
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  23.120 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Schulverbandsumlage

 1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 151.996 € 
festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die 
Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungs-
umlage).

 2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die 
maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 
2022 auf 52 Verbandsschüler festgesetzt.

 3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 
2.923,00 € festgesetzt.

Investitionsumlage
 1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 

(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens-
haushalt wird für das Jahr 2023 auf 3.120,00 € festgesetzt 
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und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder 
des Schulverbandes umgelegt.

 2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die 
maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 
2022 auf 52 Verbandsschüler festgesetzt.

 3. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 60,00 € 
festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000,- € 
festgesetzt.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Wieseth, den 13.07.2023

gez.
Kollmar
Schulverbandsvorsitzender

Empfehlungen zur Vermeidung der  
unkontrollierten Vermehrung von Hauskatzen

Wer ein Tier hält oder betreut, muss 
es nach § 2 TierSchG (Tierschutz-
gesetz) tiergerecht ernähren, unter-
bringen und pflegen. Das Aussetzen 
oder Zurücklassen von Tieren ist 
gemäß § 3 Nr. 3 TierSchG verboten. 
Verstöße gegen tierschutzrechtli-

che Vorschriften können als Ordnungswidrigkeiten oder Straf-
tatbestände geahndet werden (§ 17 und 18 TierSchG).

Das gilt auch für Hauskatzen und deren Nachwuchs. Es ergeht 
daher die Empfehlung an alle Katzenhalter, Katzen mit Frei-
gang kastrieren, kennzeichnen und registrieren zu lassen.

Durch diese Maßnahme kann unterbunden werden, dass die 
Population verwilderter, freilebender und menschenscheuer 
Katzen stetig zunimmt. Diese Tiere sind überwiegend mangel-
ernährt, stellen potentielle Krankheitsherde für jede Hauskatze 
mit Freigang dar und sind aufgrund ihrer Verwilderung kaum 
vermittelbar.

Die Stadt Herrieden ist 2005 dem Tierschutzverein Ansbach und 
Umgebung e. V. beigetreten und stellt damit rund um die Uhr 
die schnellst- und bestmögliche Versorgung von Fundtieren 
sicher. Die Meldung über das Auffinden von herrenlosen Tieren 
hat direkt telefonisch bei der Tierheimleitung in Ansbach, Hal-
denweg 8, unter Tel.-Nr. 0981/62170 zu erfolgen. Die Kapazitä-
ten des Tierheims sind jedoch in jeglicher Hinsicht begrenzt. 
Helfen Sie deshalb durch Kastration mit, Katzenelend in Folge 
von unerwünschtem Nachwuchs zu vermeiden. 

Freihalten von Gehwegen und Straßen 
An vielen Grundstücken wachsen Sträucher, Bäume und He-
cken in die Straße/den Gehsteig hinein. Dies ist nicht zulässig 
und stellt einen Verstoß gegen die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung dar. Der öffentliche Verkehrsraum muss von Bewuchs 
freigehalten werden. Als Grundstücksbesitzer sind Sie ver-
pflichtet, die Hecke bis zum Zaun zurückzuschneiden und dafür 
Sorge zu tragen, dass auch künftig keine Äste mehr in die Stra-
ße/in den Gehsteig ragen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Grundstücksbesitzer entlang 
von Straßen Sträucher, Bäume und Hecken so zurückschneiden 

müssen, dass ein 4,20 m hoher Freiraum entsteht. Entlang von 
Geh- und Radwegen muss der Freiraum mindestens 2,50 m 
Höhe betragen. Die Gerichte haben angrenzende Hausbesitzer 
verurteilt, wenn Personen- oder Sachschäden durch in die Fahr-
bahn oder in Gehwege hineinragende Äste verursacht wurden.
Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihre Mithilfe.

 Stellenausschreibung

Die Stadt Herrieden sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt für ihre Kindertagesstätte in der Außenstelle 
Elbersroth in Teilzeit mit 25 WStd. einen

Kinderpfleger/Erzieher (m/w/d) 
Ihre Aufgaben:
• Gestaltung des pädagogischen Alltags in Zusam-

menarbeit mit dem Team
• Aktive Mitgestaltung der Elternpartnerschaft
• Mitwirken bei der Entwicklungsbeobachtung und 

-dokumentation 

Wir erwarten:
• mindestens eine abgeschlossene Ausbildung als 

staatl. anerkannte Kinderpflegerin (m/w/d) 
• Sensibilität, Einfühlungsvermögen, Freude am Um-

gang mit Kindern und deren Familien
• Kreativität und Organisationstalent
• Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und Flexibilität

Wir bieten:
• einen modernen und vielseitigen Arbeitsplatz in 

einer dienstleistungsorientierten Kommune
• ein abwechslungsreiches, eigenverantwortliches 

und interessantes Aufgabengebiet in einem enga-
gierten Team

• eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem TVöD 
• eine betriebliche Altersversorgung
• Jahressonderzahlung
• Fahrradleasing
• gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Haben Sie Lust dabei zu sein? Dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung.

Bis wann? Bis spätestens 01.09.2023

Wohin? Stadt Herrieden, Personalverwaltung,
 Herrnhof 10, 91567 Herrieden
 Bitte übersenden Sie nur Kopien, da 

eine Rücksendung Ihrer Unterlagen 
nicht erfolgt. Alternativ auch per 
E-Mail an: bewerbung@herrieden.de 

 Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung 
 stimmen Sie der Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten zu.

Noch Fragen?  Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
 KiTa-Leitung – Tel. 09855 761
 Personalverwaltung – 
 Tel. 09825 808-58
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Hinweise zum Feuerbrand
Der Feuerbrand ist 
eine sehr gefährliche 
Bakterienkrankheit, 
vor allem an Apfel-, 
Birnen- und Quitten-
bäumen.
Der Erreger, das Feu-
erbrandbakterium 
Erwinia amylovora, 
dringt hauptsächlich 
über die Blüten ein; in 

der Folge verfärben sich Blüten und Blätter vom Stiel her braun 
bis schwarz. Oft krümmt sich die Spitze befallener Zweige ha-
kenförmig. Äste und schlussendlich die ganze Pflanze sterben 
ab.
Die Übertragung erfolgt außerdem durch Schleim, welchen 
kranke Pflanzen ausscheiden. Befallen werden ausschließlich 
Kernobstbäume (Äpfel, Birnen, Quitte), Weiß- und Rotdorn, Vo-
gelbeere, Mehlbeere und einige Zier- und Wildpflanzen: alle 
Arten von Cotoneaster, Feuerdorn, Felsenbirne, Stranvaesia. Es 
gibt keine direkten Bekämpfungsmaßnahmen gegen den Feu-
erbrand.
Falls Sie einen Feuerbrandverdacht haben: Absterbende Zwei-
ge und Pflanzenteile bitte nicht berühren – es besteht große 
Verschleppungsgefahr. Typisch für die Erkrankung sind folgen-
de Merkmale:
• Schwarzfärben der Blütenstiele und später auch der Blüten-

blätter, die vertrocknet hängen bleiben.
• Absterben von Triebspitzen innerhalb von ein bis zwei Tagen
• Verfärben des Laubes, zunächst grün-braun, später rot-braun 

bis schwarz-braun
• Laub, Blüten, Früchte bleiben nach dem Absterben an der 

Pflanze hängen
• Absterben nur einzelner Seitentriebe oder Fruchtspieße (be-

sonders beim Apfel möglich)
• Krückstockartiges Abbiegen der befallenen Triebspitzen, so-

lange Längenwachstum vorhanden ist.
• Früchte im Befallsbereich schrumpfen zusammen
• Laub der befallenen Triebe und auch Früchte bleiben im Win-

ter am Baum hängen
• An den sog. „Cankern“ = eingesunkene krebsartige dunkle 

Stellen an den Zweigen und Ästen, überwintern die Bakterien.

Stark befallene Bäume und Sträucher müssen gefällt und ver-
brannt werden. Leichter befallene Gehölze sind gut auszu-
schneiden, d. h. die befallenen Zweige und Äste und auch die 
Canker sind mind. bis 70 cm ins gesunde Holz zurückzuschnei-
den und ebenfalls zu verbrennen.
Diese Maßnahme hilft auch, wenn es sich nicht um Feuerbrand, 
sondern um irgendeine andere Pflanzenkrankheit handelt. Am 
besten ist es, wenn man grundsätzlich alles, was vertrocknet, 
abgestorben oder krank aussieht, wegschneidet und verbrennt. 
Größere Äste können in einem geschlossenen Raum (Holz-
schuppen oder Garage) isoliert gelagert werden. Nicht im Frei-
en lagern! Verbrennung am besten im Holzofen oder bei größe-
ren Mengen auf einem geeigneten Brandplatz der Gemeinde. 
Kleine Mengen an Schnittmaterial können über den Hausmüll 
entsorgt werden, größere Mengen sind zu verbrennen oder zur 
Müllverbrennungsanlage zu bringen. Material nicht häckseln, 
keinesfalls auf den Kompost geben, auch die Biotonne ist nicht 
zu empfehlen.
Sehr wichtig ist auch noch die Desinfizierung des Schnittwerk-
zeuges (Schere, Säge), z. B. durch Reinigung der Werkzeuge mit 
Desinfektionsmittel.
Die Krankheit ist grundsätzlich meldepflichtig. Meldungen sind 
an feuerbrand@landratsamt-ansbach.de unter Angabe von Be-
fallsort, Name, Adresse und einer Telefonnummer für Rückfra-
gen vorzunehmen (Rückfragen unter Tel. 0981-468-6305, Herr 
Then).

Bayernweiter Lärmaktionsplan:  
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Ab sofort beginnt die Öffentlichkeitsbeteiligung zum bayern-
weiten Lärmaktionsplan (LAP). Ziel des LAP ist es, unter Mit-
wirkung der Bürgerinnen und Bürger, vorhandene Lärmproble-
me zu analysieren und ggf. zu beheben sowie ruhige Gebiete 
vor einer Zunahme des Lärms zu schützen.
In Bayern ist die Regierung von Oberfranken mit der Lärmakti-
onsplanung für Hauptverkehrsstraßen außerhalb von Ballungs-
räumen und für Bundesautobahnen innerhalb von Ballungs-
räumen beauftragt. Das betrifft über 1.300 Gemeinden in Bayern.
In der jetzt anlaufenden ersten Phase erhalten die Bürgerinnen 
und Bürger Gelegenheit, ihre persönliche Lärmsituation mit-
zuteilen.
Bis 30. September 2023 kann jeder, der sich durch Lärm von 
Hauptverkehrsstraßen außerhalb von Ballungsräumen und Bun-
desautobahnen in Ballungsräumen gestört fühlt, an der zen-
tralen Lärmaktionsplanung für Bayern mitwirken und sich zu 
seinen Lärmproblemen äußern.
Auf der Beteiligungsplattform www.umgebungslaerm.bayern.
de besteht die Möglichkeit einen Online-Fragebogen auszufül-
len. Alternativ kann dieser auch postalisch unter Regierung von 
Oberfranken, SG 50, PF 110165, 95420 Bayreuth, angefordert 
werden.
Die Regierung von Oberfranken wird anschließend die Rück-
meldungen aus den Fragebögen erfassen, bündeln und aus-
werten.
In einer zweiten Phase, die voraussichtlich Ende 2023 beginnt, 
werden die Bürgerinnen und Bürger dann nochmals beteiligt. 
Sie bekommen Gelegenheit, sich zu diesen Ergebnissen detail-
liert zu äußern. Diese Informationen aus der Bevölkerung aus 
beiden Phasen fließen dann in die Ausgestaltung der zentralen 
Lärmaktionsplanung für Hauptverkehrsstraßen außerhalb von 
Ballungsräumen und für Bundesautobahnen in Ballungsräumen 
in Bayern ein. Der endgültige Lärmaktionsplan wird dann bis 
zum 18. Juli 2024 fertiggestellt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.umgebungslaerm.bayern.de

Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 7  
„Burgerfeld“ 
Bekanntmachung 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Burger-
feld“ der Stadt Herrieden, im beschleunigten Verfahren gem.  
§ 13a BauGB

Aufstellungsbeschluss
Der Stadtrat Herrieden hat in seiner Sitzung vom 26. Juli 2023 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung „Änderung und Erwei-
terung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Burgerfeld“ der Stadt Her-
rieden, im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB be-
schlossen. 
Anlass der Planung ist der Wunsch einer Einzelhandelsentwick-
lung im Norden von Herrieden. 
Ziel ist es das bestehende Nahversorgungsangebot im Südos-
ten des Stadtgebietes mit einer weiteren Einkaufsmöglichkeit 
im nordwestlichen Teil zu ergänzen. Der geplante Einzelhandel 
dient vor allem zur Nahversorgung der bestehenden Wohnge-
biete im Herrieder Westen.
Das geplante Vorhaben widerspricht den Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 7, 2. Änderung; es ist ak-
tuell ein Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO festgesetzt. Das ge-
plante Einzelhandelszentrum ist nur durch die Ausweisung ei-
nes sonstigen Sondergebietes nach § 11 BauNVO möglich. Ent-
sprechend muss der vorhandene Bebauungsplan Nr. 7 „Burger-
feld“ erneut geändert werden. Mit der 3. Änderung sollen die 
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bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Einzelhan-
delszentrum geschaffen werden. Weiterhin soll im Zuge der 
Bebauungsplanänderung die verkehrliche, sowie die fuß- und 
radläufige Erschließung optimiert werden, was eine Erweite-
rung des Geltungsbereichs im Bereich der angrenzenden Ver-
kehrsflächen erfordert.
Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Herrie-
den, südlich der Straße „Am Wasserturm“ und westlich der 
Staatsstraße St 2248 Richtung Ansbach.
Der Geltungsbereich liegt im Wesentlichen innerhalb des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 7 „Burgerfeld“.
Von der Änderung sind die Flurnummern 622 (teilw), 622/1, 623, 
624, 625 und 626 Gemarkung Herrieden, von der Erweiterung 
sind Teilflächen der Flurnummern 1667/76, 1667/27 (Ansbacher 
Straße), Gemarkung Herrieden und Teilflächen der Flurnum-
mern 126 (Am Wasserturm), 125 (Staatsstraße 2248), 107 (Nürn-
berger Straße), 128, 127 und 108 Gemarkung Hohenberg, betroffen. 

Das Gebiet wird wie folgt umgrenzt:
 - Im Norden: durch landwirtschaftlich genutzte Flächen
 - Im Osten: durch die Staatsstraße St 2248 und angrenzende 

Wohn – und Gewerbeflächen
 - Im Süden: durch Gewerbeflächen
 - Im Westen: durch angrenzende Wohn- und Gewerbeflächen

Die Größe des Änderungsbereiches beträgt ca. 1,5 ha. Die Lage 
des Geltungsbereichs der Änderung ist in der Plananlage zum 
Aufstellungsbeschluss dargestellt.

Ein Bebauungsplan, der der Nachverdichtung und Innenent-
wicklung dient, kann im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB aufgestellt werden (Bebauungsplan der Innenentwick-
lung), wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne von § 19 
(2) BauNVO festgesetzt wird, die weniger als 20.000 Quadrat-
meter aufweist. Zudem darf der Bebauungsplan nicht die Zu-
lässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung nach Bundes- oder Landes-
recht unterliegen, beinhalten und es dürfen keine Anhaltspunk-

te für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7b BauGB genann-
ten Schutzgüter vorliegen. Das betroffene Plangebiet allein 
weist nur eine Gesamtfläche von ca. 15.000 m² auf. 
Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich bei dem geplanten 
Vorhaben um einen klassischen Fall der Innenentwicklung. 
Durch das geplante Vorhaben werden Flächen überplant, die 
bereits heute alle als überbaubare Gewerbeflächen festgesetzt 
sind. Ergänzend dazu werden Verkehrsflächen in den Geltungs-
bereich mit aufgenommen, um die verkehrliche Anbindung, so-
wohl für Fußgänger und Radfahrer als auch für den Kraftfahr-
zeugverkehr zu optimieren.
Ein Einzelhandelsprojekt in der geplanten Größe unterliegt nach 
der Nr. 18.6.2 i.V.m. 18.8 der Anlage 1 zum UVPG einer allgemei-
nen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG. Die-
se wird im Rahmen des Bauleitplanverfahrens durchgeführt.
Soweit alle Voraussetzung erfüllt sind, kann die Aufstellung des 
Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a 
BauGB erfolgen.
Durch die Anwendung des beschleunigten Verfahrens für Be-
bauungspläne der Innenentwicklung ergeben sich Verfahrens-
vereinfachungen für die Planung. Insbesondere ist die Durch-
führung einer Umweltprüfung nicht erforderlich; folglich ent-
fällt somit auch der Umweltbericht. Für Bebauungspläne der 
Innenentwicklung mit weniger als 20.000 qm festgesetzter 
Grundfläche ist zudem kein Ausgleich für durch die Planung zu 
erwartende Eingriffe erforderlich, da diese gemäß § 13a (2) Nr. 4 
BauGB so gewertet werden, als wären sie vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig gewesen. Des Weiteren 
kann auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
(1) BauGB und der Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB 
verzichtet werden.

Herrieden, 16.08.2023

gez.
Dorina Jechnerer 
Erste Bürgermeisterin
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3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 "Burgerfeld"
26.07.2023

Zeichenerklärung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
der 3. Änderung  (§9 Abs. 7 BauGB)

Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern

Bestehene Wohn- /Nebengebäude

553
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 7 (§9 Abs. 7 BauGB)
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Sprechtage Notariat
Die Sprechtage finden im Stadtschloss (Vogteiplatz 8-10,  
1. Stock, Besprechungsraum) ab 15.00 Uhr nach vorheriger An-
meldung beim jeweiligen Notariat zu folgenden Terminen statt:

NOTARIAT DR. CHRISTOPH ANDERLE/DR. MATTHIAS DIETRICH
Martin-Luther-Platz 43, Ansbach, Telefon: 0981/17031

Dienstag, 05.09.2023

NOTARIAT VOLKER APPEL
Bahnhofsplatz 1, Ansbach, Telefon: 0981/421110

Dienstag, 19.09.2023

Vermarktung von Grundstücken  
für die Errichtung von Reihenhäusern  
im Neubaugebiet „Schrotfeld 15.4“ in Herrieden
Die Stadt Herrieden bietet im Wohngebiet „Schrotfeld 15.4“ 
Grundstücke für die Realisierung von Reihenhäusern zum Kauf 
an. Der Grundstückspreis für die Grundstücke, für die eine Be-
bauung mit Reihenhäusern vorgesehen ist, beträgt 160 €/m². 
Der vollständige Bebauungsplan und weitere Informationen 
zum Bewerbungsverfahren sind auf der Homepage der Stadt 
Herrieden einsehbar. Die Entscheidung über die Vergabe der 
Grundstücke trifft der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt 
Herrieden. Der BV-Ausschuss wird erstmals in der Dezember-
Sitzung 2023 über die Vergabe von Reihenhausgrundstücken 
beraten. 
Die Vermarktung von Grundstücken für Einfamilienhäuser, Dop-
pelhäuser und Tiny-Häuser im Baugebiet „Schrotfeld 15.4“er-
folgt ausschließlich über das Online-Portal „baupilot“ unter 
www.baupilot.com/herrieden.

Vermarktung von Grundstücken  
für die Errichtung von Mehrfamilienhäusern 
im Neubaugebiet „Schrotfeld 15.4“  
in Herrieden
Die Stadt Herrieden bietet im Wohngebiet „Schrotfeld 15.4“ 
Grundstücke für die Realisierung von Mehrfamilienwohnhäu-
sern zum Kauf an. Der Grundstückspreis für die Grundstücke, 
für die eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern vorgesehen ist, 
beträgt 190 €/m². Der vollständige Bebauungsplan und weite-
re Informationen zum Vergabeverfahren sind auf der Home-
page der Stadt Herrieden einsehbar. Bei Interesse sind Bewer-
bungsunterlagen bei der Bauverwaltung einzureichen. Ihre 
Bewerbung richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: bau-
platzsuche@herrieden.de oder per Post an die Stadt Herrieden, 
Herrnhof 10, 91567 Herrieden. Die Entscheidung über die Ver-
gabe der Grundstücke trifft der Bau- und Verkehrsausschuss 
der Stadt Herrieden.

Bei der Auswahl der Bewerber, fallen folgende Kriterien positiv 
ins Gewicht:
 • Beachtung aller Festsetzungen des B-Planes  

(auch Pkt. 6.5 der Festsetzungen).  
 • Schaffung von Mietwohnungen 
 • Angebot von verschiedenen Wohnungsgrößen und barriere-

freien Wohnungen. 
 • Ein klimaneutrales Energiekonzept 
 • Regenrückhaltemanagement 
 • Freiflächengestaltungsplan  
 • Visualisierung des Bauvorhabens 
 • Regionalität  
Bewerbungsschluss für Grundstücke, die für eine Bebauung mit 
Mehrfamilienhäusern vorgesehen sind: 31.01.2024

Die Vermarktung von Grundstücken für Einfamilienhäuser, Dop-
pelhäuser und Tiny-Häuser im Baugebiet „Schrotfeld 15.4“ er-
folgt ausschließlich über das Online-Portal „baupilot“ unter 
www.baupilot.com/herrieden.

ABFALLWIRTSCHAFT

Feuchttücher und Hygiene- 
artikel gehören nicht ins WC! 
Problematisch für die 
Entwässerungssyste-
me ist der robuste 
Vliesstoff, aus dem 
feuchtes Toilettenpa-
pier zumeist besteht. 
Dieser Stoff löst sich 
nur schwer auf. Auf 
dem Weg in die Klär-
anlage verknoten sich 

die einzelnen Tücher zu sogenannten Verzopfungen. Darin 
verfangen sich Haare und weiterer Müll, der sich im Klär-
wasser befindet. Es entsteht ein noch größerer Knäuel, der 
die Rohre und Pumpen verstopft. Im schlimmsten Fall ge-
hen die Pumpsysteme dabei kaputt. Verstopfungen durch 
feuchtes Toilettenpapier können bereits im Rohrsystem 
von Häusern entstehen. In beiden Fällen entsteht eine Art 
Rückstau, sodass das Wasser nicht mehr ab- beziehungs-
weise weiterfließen kann. 
Durch die Beseitigung der Verstopfungen entsteht für die 
Klärwerk-Arbeiter ein höherer Zeitaufwand und für die 
Kommunen und Städte jährlich hohe Kosten. Dies kann sich 
langfristig auf die Abwassergebühren für die Verbraucher 
auswirken, wie der Bayerische Rundfunk berichtet. Fach-
kräfte müssen die Reinigung und Reparaturen am Kanal-
system zumeist manuell vornehmen.
Hinweis: Nicht nur feuchtes Toilettenpapier stellt ein Pro-
blem für unsere Kläranlage dar. Viele Kosmetiktücher, 
Babytücher oder Staubtücher bestehen aus ähnlichen 
Stoffen, die sich auf dem Weg in die Kläranlage nicht (aus-
reichend) zersetzen und nicht in die Toilette gehören.

Dem Abfall ABC des Landkreises Ansbach (www.landkreis-ans-
bach.de > Bürgerservice > Abfall > Abfall ABC.) können Sie ent-
nehmen, wie und an welchen Stellen Sie Stoffe ordnungsgemäß 
entsorgen können.

Für Herrieden wird auf nachfolgende Entsorgungsstellen ver-
wiesen. Anlieferungen sind ausschließlich während der Öff-
nungszeiten möglich.

WERTSTOFFHOF 
Mühlbruck 1, Herrieden

Entsorgung von Wertstoffen in haushaltsüblichen Mengen

Öffnungszeiten

Do 15.00 - 17.30 Uhr
Sa 9.00 - 12.00 Uhr

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
• Rechtzeitige Anlieferung und Entladung vor Schließung
• Aus Sicherheitsgründen keine Zerlegung vor Ort
• Grüngut nur in Kleinmengen (keine Hängerladungen)
• Keine Entladung durch Mitarbeitende des Wertstoffhofs
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  BAUSCHUTT- UND ERDAUSHUBDEPONIE 
  Am Bärenloch, Herrieden

Inertabfalldeponie Deponieklasse 0
Entsorgung von Beton, Fliesen/Keramik, Ziegel, Bodenaushub, 
gemischten Bauschuttabfällen

Öffnungszeiten   

  April - Oktober  November - März

Mi. 14.00 - 17.00 Uhr  -
Sa. 14.00 - 16.00 Uhr  14.00 Uhr - 16.00 Uhr

Deponiepreise (ab 01.05.2023):
• Bis 0,10 m3   3,- €
• Bis 0,25 m3   5,- €
• Bis 0,50 m3   8,- €
• Bis 0,75 m3  12,- €
• Mehr als 0,75 m3   15,- €/m3,    

Abrechnung in 0,5-m3-Schritten

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
• Barzahlung nur bis 50 €. Beträge darüber werden in Rech-

nung gestellt.
• Anlieferungen nur aus dem Gemeindegebiet Herrieden zu-

lässig. Auf Verlangen ist der Personalausweis vorzuzeigen.

  FA. NATURA GMBH & CO. KG 
  Seebronn 10, Herrieden

Entsorgung von Grüngut und Gartenabfällen

Öffnungszeiten

  März - Oktober  November - Februar 
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr  8.00 - 17.00 Uhr  
Sa. 8.00 - 14.00 Uhr  -

Die Gebühren für die Anlieferung sind sofort zu entrichten.

  SAMMELSTELLE DER KOLPINGSFAMILIE 
  Winner Weg (alter Sportplatz), Herrieden

Abgabe von gebrauchten, gut erhaltenen Schuhen und Altklei-
dern sowie Altpapier

Öffnungszeiten

Erster Samstag
im Monat  9.00 - 12.00 Uhr

Nächster Termin 02.09.2023

KLIMA-SCHUTZ UND 
NACHHALTIGKEIT

Treffen der Steuerungsgruppe  
Faire Stadt am 31.07.2023
Am 31.07.2023 fand im Ratssaal des Stadtschlosses das zweite 
Treffen der Steuerungsgruppe Faire Stadt im Jahr 2023 statt.
Die Sitzung begann mit einem ausführlichen Rückblick auf die 
vergangenen beiden Jahre. Anlass dafür war die Einreichung 
des Verwendungsnachweises zum Projekt „Koordination kom-
munaler Entwicklungsarbeit in Herrieden“ im vergangenen Mai. 
Das Projekt lief von April 2021 bis Dezember 2022 und wurde 
durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung gefördert. Im Verwendungsnachweis 
wurden alle durchgeführten Maßnahmen und Aktionen aus-
führlich dargestellt. Dazu gehörten unter anderem die Anschaf-
fung von fairen Sportbällen für die Herrieder Schulen und Kin-
dertagesstätten, die Fortführung des Leitfadens für die nach-
haltige Beschaffung, die Einrichtung von Social-Media-Kanälen 
und die Durchführung einer Informationsveranstaltung zur 
Kampagne „Eine Welt-Kita: fair und global“. Zudem fanden ver-
schiedene Ausstellungen und Vorträge statt.
Im weiteren Verlauf des Steuerungsgruppentreffens wurden 
die Planungen zur Fairen Woche 2023 vorangetrieben. Wie in 
den vergangenen Jahren gibt es auch 2023 wieder ein gemein-
sames Plakat (siehe Seite 3 in diesem Amtsblatt), auf dem alle 
Herrieder Veranstaltungen aufgeführt sind. Die Bewerbung er-
folgt zusätzlich über die Presse, die Website und Social-Media. 
Weitere Veranstaltungen können nach wie vor unter Maximi-
lian.Kroemer@herrieden.de an die Stadt Herrieden gemeldet 
werden.
Zusätzlich beriet die Steuerungsgruppe auch über das fai-
re Herrieder Jahresthema für 2024. Nach einer Ideensammlung 
und der Abwägung der Argumente für die verschiedenen Vor-
schläge wurde einstimmig beschlossen, dass im kommenden 
Jahr das Thema Gemeinwohl in den Fokus gestellt werden soll. 
Der genaue Titel und weitere Einzelheiten werden beim nächs-
ten Treffen der Steuerungsgruppe Faire Stadt festgelegt, das 
voraussichtlich zwischen dem 16. und dem 27. Oktober 2023 
stattfinden wird.

#herriedenisstfair
Vom 15. bis 29. September 2023 findet die bundesweite Faire 
Woche statt. In diesem Jahr lautet das Motto „Fair. Und kein 
Grad mehr“. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema Klimage-
rechtigkeit.
Auch in Herrieden werden während des Aktionszeitraums wie-
der viele spannende Veranstaltungen stattfinden. Neu ist die-
ses Mal, dass es mit #herriedenisstfair eine Aktion ausschließ-
lich für den digitalen Raum geben wird.
Passend zum Fairen Herrieder Jahresmotto „Herrieden is(s)t 
fair“ ruft die Stadt Herrieden alle Bürgerinnen und Bürger dazu 
auf, während der Fairen Woche beim Kochen verstärkt auf faire, 
regionale und biologische Zutaten zu achten. Passende Rezep-
te finden Sie beispielsweise im Rezeptheft der Fairen Woche, 
das auf der offiziellen Website unter https://www.faire-woche.
de/materialien/broschueren-zur-fairen-woche-2023 herunter-
geladen werden kann.
Um an der Aktion teilzunehmen, benötigen Sie einen Insta-
gram-Account. Machen Sie ein Foto von sich, Ihrer Familie oder 
Ihren Freunden beim Kochen mit fairen, regionalen oder bio-
logischen Zutaten. Posten Sie es anschließend gemeinsam mit 
dem Hashtag #herriedenisstfair und markieren Sie das Konto  
@fairtradestadt_herrieden. Die Beiträge werden dann von der 
Fairen Stadt Herrieden repostet.
Gemeinsam zeigen wir, dass Kochen mit fairen, regionalen und 
biologischen Produkten nicht nur den Lebensmittelproduzen-
tinnen und -produzenten hilft und zum Klimaschutz beiträgt, 
sondern auch Spaß macht und lecker is(s)t.

Tipps zur Energie

Lithium-Batterien und Lithium-Akkus  
richtig behandeln
Lithiumhaltige Batterien und Akkus haben viele Vorteile: Hohe 
Energiedichten, kein Memory-Effekt und eine kaum wahr-
nehmbare Selbstentladung bei normalen Raumtemperaturen. 
Bei unsachgemäßer Verwendung stellen sie jedoch eine Brand-
gefahr dar. Der richtige Umgang während der Nutzungsphase 
sowie die richtige Entsorgung am Ende ihrer Lebensdauer sind 
daher besonders wichtig.
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Lithiumhaltige Batterien und Akkus findet man in Notebooks, 
Laptops und Tablets, Smartphones und Handys, Kameras, in 
Fernsteuerungen und -bedienungen, im Modellbau, in Spiel-
zeug, in Drohnen, in Werkzeugen, Haushalts- und Gartengerä-
ten sowie in medizinischen Geräten. Zudem sind sie Hauptener-
giequelle der Elektromobilität. Lithiumhaltige Batterien und 
Akkus sind oftmals an der freiwilligen Kennzeichnung „Li“ oder 
„Li-Ion“ für Lithium zu erkennen.
Wegen des Gefahrenpotenzials ist der bewusste und sorgsame 
Umgang während der Nutzungsphase besonders relevant. So 
können mechanische Beschädigungen, Wärmeeinwirkungen 
oder eine unsachgemäße Lagerung und Aufbewahrung zu in-
neren und äußeren Kurzschlüssen führen. Sofern gasförmige 
oder flüssige Stoffe austreten, können diese umweltschädlich, 
stark reizend oder gesundheitsgefährdend sein. Ein Kurz-
schluss, beispielsweise durch Kontakt der äußeren Batterie-
pole (Metall auf Metall) verursacht, kann zum Brand oder zur 
Explosion führen.
Insbesondere bei Ladevorgängen wird zu einer erhöhten Acht-
samkeit geraten. Verwenden Sie deshalb nur Ladegeräte- und 
Ladekabel, die für den Akku oder das entsprechende Gerät vor-
gesehen sind. Laden Sie Ihre Geräte möglichst an einem Ort mit 
Rauch- bzw. Brandmelder und achten Sie darauf, dass sich in 
der unmittelbaren Nähe keine brennbaren Materialien und Ge-
genstände befinden. Bleiben Sie beim Laden möglichst in der 
Nähe und laden Sie nicht, während Sie schlafen.

Weitere Sicherheitshinweise beachten:
•  Schützen Sie Batterien und Akkus gegen mechanische Ein-

flüsse wie Stöße, Schläge oder Herunterfallen.
• Nehmen Sie beschädigte oder verformte lithiumhaltige Bat-

terien und Akkus aus dem Gerät. Bringen Sie diese umgehend 
– am besten mit abgeklebten Polen – zu einer der vielen Sam-
melstellen, beispielsweise im Handel oder am Wertstoffhof.

• Lagern und laden Sie Akkus nicht im Außenbereich, nicht in 
feuchten Räumen sowie nicht an Orten, an denen sehr hohe 
Temperaturen zu erwarten sind. Neben der Verringerung von 
Gefahren können Sie hierdurch gleichzeitig die Lebensdauer 
der Akkus verlängern.

Sie können die vorzeitige Alterung Ihres Lithium-Ionen-Akkus 
mit folgenden Maßnahmen wirksam verringern:
• Sehr niedrige Umgebungstemperaturen im Minusgradbe-

reich besonders unterhalb von -20°C sowie sehr hohe Tem-
peraturen besonders oberhalb von +50 °C können die Lebens-
dauer Ihres Akkus stark vermindern.

• Lagern Sie die Akkus bzw. die Geräte in einem Temperatur-
bereich von 10 bis 25 °C. Typische ungünstige „Lagerstätten“ 
sind sonnig gelegene Gartenschuppen, Ablageflächen im Au-
to hinter der Windschutzscheibe oder sonnige Stellflächen für 
Pedelecs. Aber auch im Kühlschrank sollten wegen möglicher 
Kondenswasserbildung keine Akkus gelagert werden.

• Vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus. 
Laden Sie Ihren Akku stattdessen frühzeitig nach und nur bis 
ca. 90 Prozent der maximalen Lademenge.

• Nach der Aufladung eines Akkus sollte man das Ladegerät 
vom Netz trennen: Lebensdauerverluste durch unnötige Wär-
meeinwirkungen können so vermieden werden.

• Geräte, die mit Akku und mit Netzteil betrieben werden, soll-
ten bei Netzteilbetrieb stets mit entnommenen Akkus ge-
nutzt werden. Ein dauerhafter Netzbetrieb mit verbleibenden 
Akkus verringert sonst die Lebensdauer der Akkus. Dies ist 
beispielsweise bei Laptops der Fall, die größtenteils an der 
Steckdose angeschlossen bleiben.

• Bei längerer Lagerung, bspw. bei der Überwinterung des Ak-
kurasenmähers, empfehlen die Hersteller einen Ladestand 
von ca. 40 - 50 %.

Richtig entsorgen:
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, alle Altbatterien und Alt-
akkus – inklusive Knopfzellen – nicht im Hausabfall, sondern an 
entsprechenden Sammelstellen zu entsorgen, beispielsweise in 

Altbatterie-Sammelboxen im Handel oder an den Wertstoff-
höfen. Im Gegenzug müssen Sammelboxen überall dort ver-
fügbar sein, wo Batterien verkauft werden.
Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vorher die 
Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.
Die getrennte Sammlung hält insbesondere Schadstoffe aus 
dem Hausabfall und der Umwelt fern, verringert die Brandrisi-
ken während der Entsorgungsphase und sichert die Rückfüh-
rung wertvoller Metalle bzw. Stoffe in den Kreislauf.
Was viele nicht wissen: Gesammelte Altbatterien werden aus-
schließlich dem Recycling zugeführt. Werthaltige Metalle wie 
Nickel, Kobalt, Lithium, Mangan, Kupfer, Eisen, Aluminium und 
sogar Silber können zurückgewonnen und als Sekundärroh-
stoffe erneut eingesetzt werden.
Ausgediente größere Lithium-Ionen-Akkus (Hochenergie-Ak-
kus) – beispielsweise aus E-Bikes, Pedelecs und E-Scootern – 
gelten als Industriebatterien und werden kostenfrei von den 
Vertreibern dieser Batterieart zurückgenommen.
Altakkus aus Elektrowerkzeugen, Gartengeräten und Haus-
haltsgeräten wie Staubsaugrobotern werden hingegen den Ge-
rätebatterien zugeordnet und daher von Gerätebatterie-Ver-
treibern und kommunalen Sammelstellen zurückgenommen.
Auch ausgewählte kommunale Sammelstellen (Qualifizierte 
Sammelstellen) nehmen neben Gerätebatterien auch Industrie-
batterien kostenfrei zurück. Informieren Sie sich im Vorfeld der 
Rückgabe, ob Ihr Wertstoffhof diese Art der Batterien kostenfrei 
entgegennimmt.

Beschädigte und ausgelaufene Li-Batterien und -Akkus: 
Lithiumhaltige Batterien und Akkus die aufgebläht, verformt, 
ausgegast bzw. „ausgelaufen“ sind, einen „schmierigen Film“ 
oder äußere Ablagerungen im Bereich der Pole aufweisen, sind 
beschädigt und sollten keinesfalls weiterverwendet oder ge-
öffnet werden. Entsorgen Sie diese Batterien und Akkus daher 
umgehend, am besten im Elektrofachhandel oder auf dem 
Wertstoffhof und vorsorglich so, dass sie von Mitarbeitenden 
entgegengenommen werden können. Sprechen Sie das Fach-
personal an und weisen auf die Beschädigung hin.
Fassen Sie „schmierige“ oder ausgelaufene Batterien und Akkus 
möglichst nicht mit der bloßen Hand an. Sollten Sie mit den 
ausgelaufenen Komponenten in Kontakt gekommen sein, wa-
schen Sie sich gründlich die Hände. Wischen Sie die Reste des 
„schmierigen Films“/Elektrolyten feucht auf und entsorgen Sie 
sicherheitshalber das Wischtuch.
Batterien gehören nicht in den Restmüll!
 Quelle: Umweltbundesamt

HERRIEDER STADTSCHLOSS

Belegungszahlen Stadtschloss
In der KSS-Ausschuss-
S i t z u n g  v o m 
23.05.2023 wurden in 
Bezug auf das Thema 
Veranstaltungsreihe 
„Kultur im Schloss“ Be-
legungszahlen des 
Stadtschlosses ange-
fragt. In der Sitzung 

am 25.07.2023 wurde eine tabellarische Übersicht zu Buchun-
gen für Veranstaltungen 2022 und 2023 gegeben, welche auch 
im RIS einsehbar ist. 2022 fanden demnach 15 Veranstaltungen 
(3 Vereins-, 7 private, 3 Firmen-, 2 Freiluftveranstaltungen) statt, 
zum Stand 18.07.2023 wurde das Stadtschloss 2023 bislang für 
13 Veranstaltungen gebucht (5 Vereins-, 4 private, 1 Firmen-,  
5 Freiluftveranstaltungen). Hinzu kommt die Nutzung durch die 
Verwaltung (z. B. Besprechungen, Sitzungen, standesamtliche 
Trauungen).
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MOBIL IN HERRIEDEN

Bayerisches Ermäßigungsticket 
für Auszubildende, Studierende und 
Freiwilligendienstleistende
Am 1. September 2023 wird das auf 29 Euro ermäßigte Deutsch-
landticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilligen-
dienstleistende im Freistaat Bayern eingeführt. Bei dem soge-
nannten bayerischen Ermäßigungsticket handelt es sich um ein 
ganz normales Deutschlandticket, d. h. der öffentliche Nahver-
kehr kann in ganz Deutschland fl exibel genutzt werden. Somit 
eignet es sich für alle Schul-, Arbeits- und Freizeitwege. Der 
Freistaat Bayern übernimmt 20 Euro des Ticketpreises, sodass 
die Ticketnutzer nur 29 Euro zu tragen haben. Das Ticket wird 
als digitales Abo ausgegeben und ist jeden Monat kündbar.

So erhalten Sie das bayerische Ermäßigungsticket:
 1. Füllen Sie das unter www.bahnland-bayern.de/ermaessi-

gungsticket zum Download bereitstehende Nachweisformu-
lar aus

 2. Lassen Sie das Formular bei Ihrer Berufsschule, Berufsfach-
schule, Fachschule oder Fachakademie (Auszubildende), bei 
Ihrer Hochschule (nur Studierende an einigen kleinen Hoch-
schulen), bei Ihrer Dienststelle (Beamtenanwärter/Beamten-
anwärterinnen) oder bei Ihrem Träger (Freiwilligendienstleis-
tende) abstempeln und unterschreiben

 3. Wählen Sie einen Verkaufspartner in Ihrer Region aus und 
bestellen Sie dort Ihr Ticket unter Vorlage des gestempelten 
und unterschriebenen Berechtigungsnachweises. Der Vor-
verkauf beginnt im Laufe des Augusts 2023. Unter www.
bahnland-bayern.de/ermaessigungsticket fi nden Sie eine 
Liste an Verkaufspartnern, die das Ermäßigungsticket zum 
Kauf anbieten.

Bitte beachten Sie, dass die Verkehrsunternehmen für die Be-
arbeitung Ihrer Ticketbestellung inklusive Ticketausgabe circa 
14 Tage benötigen. Bei einer Bestellung nach dem 17. August 
2023 wird das Ermäßigungsticket eventuell erst nach dem Start 
am 1. September 2023 ausgestellt. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.bahnland-bayern.de/ermaessigungsticket.

VOLKSHOCHSCHULE

Leitung: Diana Pollak

Anmeldungen und Informationen: 
91567 Herrieden, Herrnhof 10, 
bei Diana Pollak, (09825) 808-19, 
diana.pollak@herrieden.de

GESUNDHEIT 
C23361H Herrieden/Elbersroth
Wilde Früchtchen
Gabriele Allabar, zertifi zierte Kräuterpädagogin
1 Nachmittag, 30.09.2023
Samstag, 13.00 - 17.30 Uhr
Treffpunkt: Am Kräuterlehrgarten
Kursgebühr: 15,00 € zuzügl. 5,00 € Materialkosten
Während die Pfl anzenwelt ihre Früchte noch einmal großzügig 
an Tiere und Menschen verschenkt, beginnt sie Ende Septem-
ber ihren Rückzug. Es ist die Zeit, in der Tag und Nacht gleich 
lang sind. Eine Zeit des Gleichgewichts, der Fülle, der Farben 
und des Dankes. Nun stehen Wildfrüchte im Mittelpunkt. Ihre 
Vitalstoffe machen sie zu echten Superfoods. Wir verarbeiten 

die wilden Früchtchen zu kulinarischen Leckerbissen. Als Ge-
tränke genießen wir Kernlestee und Eichelkaffee. In der Schule 
werden wir sie anschließend zu kulinarischen Leckerbissen ver-
arbeiten.
Bitte einen Teller, Besteck und eine Tasse mitbringen. 

C23362H Herrieden/Elbersroth
WildeWurzelWunder
Gabriele Allabar, zertifi zierte Kräuterpädagogin
1 Nachmittag, 11.11.2023
Samstag, 13.00 - 17.30 Uhr
Treffpunkt: Am Kräuterlehrgarten
Teilnehmergebühr: 15,00 € zuzügl. 5,00 € Materialkosten
Schon Goethe wusste: „Das Äußere (Sichtbare) einer Pfl anze ist 
nur die Hälfte ihrer Wirklichkeit“. Wir befi nden uns in der dunk-
len Hälfte des Jahres, in der sich die Kraft der Pfl anzen in die 
Wurzeln zurückzieht. Die Kraftpakete aus der Unterwelt mit 
einer hohen Konzentration antibiotischer Stoffe und einem 
reichhaltigen Mineralstoffangebot sind prall gefüllte Vorrats-
kammern. Wir beschäftigen uns mit der Wurzelkraft verschie-
dener Pfl anzen.
In der Schulküche verarbeiten wir die Wurzeln anschließend zu 
Tinkturen und Salben. 

C23363H Herrieden/Elbersroth
Für immer Grün
Gabriele Allabar, zertifi zierte Kräuterpädagogin
1 Nachmittag, 02.12.2023
Samstag, 13.00 - 17.30 Uhr
Treffpunkt: Am Kräuterlehrgarten
Kursgebühr: 15,00 € zuzügl. 5,00 € Materialkosten
Es ist, als ob die Natur den Atem anhielte, wenn aus tiefer Dun-
kelheit die Sonne zur Wintersonnenwende neu geboren wird. 
Immergrüne Pfl anzen sind ein Symbol dafür, dass das Leben in 
der kalten Jahreszeit nicht stirbt, sondern sich lediglich zurück-
zieht. Die Nadeln von Tanne, Fichte und Douglasie enthalten 
ätherische Öle, die nach Zitrone und Mandarine duften. Auch 
Efeu, Wacholder und Mistel sind immergrün. Jede Pfl anze trägt 
eine eigene Kraft in sich, die wir nutzen dürfen.

C23364H Herrieden/Elbersroth
Die Rauhnächte – geheimnisvolle Zeit zwischen den Jahren
Gabriele Allabar, zertifi zierte Kräuterpädagogin
1 Nachmittag, 16.12.2023
Samstag, 13.00 - 17.30 Uhr
Grundschule Elbersroth, Schulstr. 1
Kursgebühr: 158,00 € zuzügl. 5,00 € Materialkosten
Die Rauhnächte – die geheimnisvolle Zeit zwischen den Jahren. 
Wir beschäftigen uns mit Mythen, die sich um die Rauhnächte 
ranken und wie wir heute den Übergang vom alten zum neuen 
Jahr bewusst gestalten können.
Im praktischen Teil widmen wir uns dem Räuchern.

KOMMUNIKATION UND MEDIEN
F25361H Herrieden
Android-Smartphone/Tablet/Grundkurs
Martin Decker, Dipl.-Wirtschaftsinformatiker (FH)
1 Tag, 15.09.2023
Freitag, 17.30 - 20.30 Uhr
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Raum A 105
Kursgebühr: 25,00 €
„Wie funktioniert so ein Wischerla eigentlich?“ In diesem Kom-
paktkurs werden Ihnen die wichtigsten Grundlagen eines An-
droid-Smartphones/Tablets vermittelt: wichtige Einstellungen 
und Apps, Fragen der Sicherheit etc. Dieser Kurs fängt aus-
drücklich bei „Null“ an. Die Inhalte werden am Beispiel eines 
Android-Smartphones erklärt. Auf individuelle Fragen kann nur 
sehr begrenzt eingegangen werden. Bei Interesse können vor 
Ort noch zusätzliche Termine für weitere Aufbaukurse verein-
bart werden.
Ein Skript mit den relevanten Inhalten kann im Kurs für 5,00 € 
erworben werden. Bitte ein eigenes Android-Smartphone/Tab-
let mitbringen.
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SPRACHEN
G50361H  Herrieden
Italienisch – Grundstufe A1 für Anfänger*innen
Massimo Fileti
15 Abende, 19.09.2023 - 23.01.2024
Dienstag, 17.00 - 18.30 Uhr
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Raum A 106
Kursgebühr: 112,50 €
Der Kurs richtet sich an Teilnehmende, die systematisch die ita-
lienische Sprache lernen wollen. Hier werden Grundkenntnisse 
vermittelt und interessante Einblicke in die Kultur und das Le-
ben dieses schönen Landes gegeben.
Lehrbuch: Nuovo Espresso A1, ab Lektion 1

G50362H  Herrieden
Italienisch – Grundstufe A1 Fortführungskurs
Massimo Fileti
15 Abende, 19.09.2023 - 23.01.2024
Dienstag, 18.30 - 20.00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Raum A 106
Kursgebühr: 112,50 €
Der Kurs richtet sich an Teilnehmende, die systematisch die ita-
lienische Sprache lernen wollen. Hier werden Grundkenntnisse 
vermittelt und interessante Einblicke in die Kultur und das Le-
ben dieses schönen Landes gegeben. Der Kurs ist die Fortfüh-
rung des Anfängerkurses und startet bei Lektion 10.
Lehrbuch: Nuovo Espresso A1, ab Lektion 10

ERNÄHRUNG
H23361H  Herrieden
Vegane Kochideen
Petra Müller
1 Abend, 18.09.2023
Montag, 18.00 - 22.00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Küche (nördlich, direkt 
am Freibadparkplatz)
Kursgebühr: 22,70 € zuzügl. ca. 15,00 € Lebensmittelkosten
Knapp 1,6 Millionen Deutsche leben vegan - mit steigender Ten-
denz. Nicht nur ökologische Aspekte, sondern auch gesund-
heitliche Gründe sprechen dafür, sich vegan zu ernähren. Zu-
sammen kochen wir vielseitige und schmackhafte vegane In-
spirationen, welche wir uns im Anschluss schmecken lassen. Es 
gibt Tipps und Anregungen, um einen ausgewogenen Speise-
plan zu erstellen.
Bitte eine Schürze, ein Schwammtuch, ein scharfes Messer, Ge-
schirrtücher, Gefäße für übrig gebliebene Speisen und ein Ge-
tränk mitbringen. 
Jeder vhs-Kochkurs beinhaltet Tipps zur gesunden Ernährung, 
Informationen zur Verwendung gesunder Lebensmittel und 
eine gesundheitsfördernde Verarbeitung der Lebensmittel.

H23362H  Herrieden
Herzhaftes vom Blech
Petra Müller
1 Abend, 06.11.2023
Montag, 18.00 - 22.00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Küche (nördlich, direkt 
am Freibadparkplatz)
Kursgebühr: 22,70 € zuzügl. ca. 15,00 € Lebensmittelkosten
Wir kochen köstliche, herzhafte Gerichte vom Backblech, die 
perfekt zu geselligen Bier- und Weinabenden passen. Alle Ge-
richte können wunderbar vorbereitet werden. Und wenn die 
Gäste da sind, kann man sich entspannt dazusetzen und das 
Essen duftet und backt alleine im Ofen.
Bitte eine Schürze, ein Schwammtuch, ein scharfes Messer, Ge-
schirrtücher, Gefäße für übrig gebliebene Speisen und ein Ge-
tränk mitbringen.
Jeder vhs-Kochkurs beinhaltet Tipps zur gesunden Ernährung, 
Informationen zur Verwendung gesunder Lebensmittel und 
eine gesundheitsfördernde Verarbeitung der Lebensmittel.

H23363H  Herrieden
Weihnachtliches Menü
Petra Müller
1 Abend, 05.12.2023
Dienstag, 18.00 - 22.00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Küche (nördlich, direkt 
am Freibadparkplatz)
Kursgebühr: 22,70 € zuzügl. ca. 15,00 € Lebensmittelkosten
Für alle, die Ideen für ein weihnachtliches Menü in Gesellschaft 
oder zu zweit sammeln. Ein bisschen ausgefallen sollte es an 
den Weihnachtsfeiertagen schon sein: Zusammen kochen wir 
ein delikates Menü, das wir im Anschluss gemeinsam genießen 
werden.
Bitte eine Schürze, ein Schwammtuch, ein scharfes Messer, Ge-
schirrtücher, Cocktail oder Weingläser, Gefäße für übrig geblie-
bene Speisen und ein Getränk mitbringen.
Jeder vhs-Kochkurs beinhaltet Tipps zur gesunden Ernährung, 
Informationen zur Verwendung gesunder Lebensmittel und 
eine gesundheitsfördernde Verarbeitung der Lebensmittel. 

H23364H  Herrieden
Generationenkochkurs mit Kindern und Senioren
Petra Müller
1 Tag, 12.01.2024
Freitag, 15.30 - 19.00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Küche (nördlich, direkt 
am Freibadparkplatz)
Kursgebühr: 19,80 € zuzügl. ca. 20,00 € Lebensmittelkosten pro 
Erwachsener inkl. Kind
Eine wunderbare Geschenkidee von Großeltern für ihre Enkel: 
Zusammen kochen und backen Oma oder Opa mit den Enkel-
kindern altbewährte und trendige Rezepte. Im Anschluss set-
zen sich alle zusammen und lassen sich das Essen schmecken. 
Dieser Kurs ist für ein Enkelkind mit je einem Großelternteil 
gedacht. Die Kursgebühr und Lebensmittelkosten werden nur 
vom Großelternteil berechnet.
Bitte eine Schürze, ein Schwammtuch, ein scharfes Messer, Ge-
schirrtücher, Cocktail oder Weingläser, Gefäße für übrig geblie-
bene Speisen und ein Getränk mitbringen.
Jeder vhs-Kochkurs beinhaltet Tipps zur gesunden Ernährung, 
Informationen zur Verwendung gesunder Lebensmittel und 
eine gesundheitsfördernde Verarbeitung der Lebensmittel. 

H23365H  Herrieden
Schnelle Küche
Petra Müller
1 Abend, 07.02.2024
Mittwoch, 18.00 - 21.00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Küche (nördlich, direkt 
am Freibadparkplatz)
Kursgebühr: 17,00 € zuzügl. ca. 15,00 € Lebensmittelkosten
Vergessen Sie Schnell-Imbiss und Lieferservice! Zur Auswahl 
stehen viele schmackhafte Gerichte mit frischen Zutaten, die 
allesamt innerhalb von 30 Minuten zum Verzehr bereit sind. 
Gerade in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit sind immer we-
niger Leute bereit, ihre Zeit in der Küche zu verbringen. In die-
sem Kurs wird gezeigt, dass es auch schnell gehen kann und 
unter Verwendung vieler frischer Zutaten trotzdem schmeckt. 
Zusammen bereiten wir verschiedene Gerichte zu, die wir im 
Anschluss gemeinsam genießen.
Bitte eine Schürze, ein Schwammtuch, ein scharfes Messer, Ge-
schirrtücher, Gefäße für übrig gebliebene Speisen und ein Ge-
tränk mitbringen.
Jeder vhs-Kochkurs beinhaltet Tipps zur gesunden Ernährung, 
Informationen zur Verwendung gesunder Lebensmittel und 
eine gesundheitsfördernde Verarbeitung der Lebensmittel.

ENTSPANNUNG UND BEWEGUNG 
H 31361 H  Herrieden
Hatha Yoga für Anfänger*innen und sanfte Mittelstufe 
Franz Stöcklein, Yogalehrer und Michael Schalt, Yogalehrer
12 Abende, 18.9.23 bis 11.12.23
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Montag, 18.00 bis 19.30 Uhr, 
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Neubau (1. Stock)
Kursgebühr 84,00 €
Der Kurs baut auf den Hatha-Yoga-Anfänger*innen auf. Die Asa-
nas (überwiegend ruhende Körperstellungen) werden länger 
gehalten. Sie praktizieren Pranayama (bewusste Atmung) auch 
während der Durchführung der Asanas, dadurch können die 
Körperpositionen bewusster durchgeführt und wahrgenom-
men werden. Im Kurs lernen die Teilnehmenden die Yogastel-
lungen und Entspannungstechniken mit dem eigenen Atem-
rhythmus und der entsprechenden Atemtechnik zu verbinden. 
Wenn möglich, die letzte Mahlzeit zwei Stunden vor Beginn des 
Kurses einnehmen. Bitte eine rutschfeste Isomatte, warme De-
cke, Kissen zum Sitzen, bequeme Kleidung und, wer nicht bar-
fuß üben möchte, warme rutschfeste Socken mitbringen.

H 31362 H Herrieden
Hatha Yoga – für Teilnehmende mit Yoga-Erfahrung
Franz Stöcklein, Yogalehrer und Michael Schalt, Yogalehrer
12 Abende, 18.9.23 bis 11.12.23
Montag, 19.45 bis 21.15 Uhr,
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Neubau (1. Stock)
Kursgebühr 90,00 €
Sie praktizieren Pranayama und fordernde Asanas (Kopfstand, 
Schulterstand, Pflug etc.). Die Asanas werden auch länger ge-
halten, dabei achten Sie ganz genau auf Ihren Atemfluss, die 
Wirkung und die Körperposition. In der Entspannung nehmen 
Sie die Wirkung der Asanas auf Ihren Körper und Ihren Atem 
wahr. Wenn möglich, die letzte Mahlzeit zwei Stunden vor Be-
ginn des Kurses einnehmen. Bitte eine rutschfeste Isomatte, 
warme Decke, Kissen zum Sitzen, bequeme Kleidung und, wer 
nicht barfuß üben möchte, warme rutschfeste Socken mitbrin-
gen.

H 31361 W Herrieden
Hatha Yoga für Anfänger*innen und sanfte Mittelstufe 
Franz Stöcklein, Yogalehrer und Michael Schalt, Yogalehrer
5 Abende, 08.01.2024 bis 05.02.2024
Montag, 18.00 bis 19.30 Uhr,
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Neubau (1. Stock)
Kursgebühr 35,00 €
Der Kurs baut auf den Hatha-Yoga-Anfänger*innen auf. Die Asa-
nas (überwiegend ruhende Körperstellungen) werden länger 
gehalten. Sie praktizieren Pranayama (bewusste Atmung) auch 
während der Durchführung der Asanas, dadurch können die 
Körperpositionen bewusster durchgeführt und wahrgenom-
men werden. Im Kurs lernen die Teilnehmenden die Yogastel-
lungen und Entspannungstechniken mit dem eigenen Atem-
rhythmus und der entsprechenden Atemtechnik zu verbinden. 
Wenn möglich, die letzte Mahlzeit zwei Stunden vor Beginn des 
Kurses einnehmen. Bitte eine rutschfeste Isomatte, warme De-
cke, Kissen zum Sitzen, bequeme Kleidung und, wer nicht bar-
fuß üben möchte, warme rutschfeste Socken mitbringen.

H 31362 W Herrieden 
Hatha Yoga – für Teilnehmende mit Yoga-Erfahrung
Franz Stöcklein, Yogalehrer
5 Abende, 08.1.24 bis Mo 05.02.24
Montag, 19.45 bis 21.15 Uhr,
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Neubau (1. Stock)
Kursgebühr 37,50 €
Sie praktizieren Pranayama und fordernde Asanas (Kopfstand, 
Schulterstand, Pflug etc.). Die Asanas werden auch länger ge-
halten, dabei achten Sie ganz genau auf Ihren Atemfluss, die 
Wirkung und die Körperposition. In der Entspannung nehmen 
Sie die Wirkung der Asanas auf Ihren Körper und Ihren Atem 
wahr. Wenn möglich, die letzte Mahlzeit zwei Stunden vor Be-
ginn des Kurses einnehmen. Bitte eine rutschfeste Isomatte, 
warme Decke, Kissen zum Sitzen, bequeme Kleidung und, wer 
nicht barfuß üben möchte, warme rutschfeste Socken mitbrin-
gen.

H15361H   Herrieden
Unverträglichkeiten und Allergien
Ulli Schabesberger, Gesundheitspraktikerin BfG
1 Abend, 15.11.2023
Mittwoch, 19.00 - 21.00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Raum A 105 
Kursgebühr: 8,00 €
Unser Körper reagiert zunehmend empfindsam auf unter-
schiedlichste Substanzen. Ein stabiles Immunsystem ist lebens-
notwendig. So vielfältig wie ihre Auslöser sind die Symptome: 
Wer denkt bei wiederkehrenden Kopfschmerzen, labilem Im-
munsystem, Magen- und Darmproblemen oder Müdigkeit so-
fort an Allergie? Unverträglichkeitsreaktionen können mit einer 
Störung des Meridians und des zugehörigen Organs verbunden 
sein. Wird dies ausbalanciert und der Energiefluss normalisiert, 
kann sich die Unverträglichkeit lösen. Die Suche nach dem Aus-
löser sowie die Behandlung ist schmerzfrei und ungefährlich. 
Das Verfahren eignet sich deshalb auch für Babys und Klein-
kinder. Während einer Behandlung bringt sich der Körper ins 
Gleichgewicht. Kleine Tipps und Tricks für Zuhause ermöglichen 
Ihnen das Ausbalancieren Ihres Energiesystems.

H20361H  Herrieden
Sauer macht krank! 
Ein Säure-Basen-Gleichgewicht ist von großer Bedeutung
Ulli Schabesberger, Ernährungsberaterin
1 Abend, 27.09.2023 
Mittwoch, 19.00 - 21.00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Raum A 105
Kursgebühr: 8,00 € zzgl. 5,00 € Skriptgebühren (auf Wunsch)
Unausgewogene Ernährung kann im Körper über Jahre hinweg 
Spuren hinterlassen. „Die Natur heilt allein durch Weglassen“, 
so das Resümee des Fastenarztes Dr. Lützner. Wer für einen be-
stimmten Zeitraum auf alle säurebildenden Nahrungsmittel 
verzichtet, kann dafür sorgen, dass der Körper wieder ins Säure-
Basen-Gleichgewicht kommt. Chronische Übersäuerung kann 
die Stoffwechselprozesse stören und energielos und krank ma-
chen. Erste Anzeichen dafür sind möglicherweise Schlafstörun-
gen, Verdauungsstörungen, Kopfschmerzen, Hautprobleme, 
Übergewicht, Gicht, Stimmungsschwankungen uvm. Ist der 
Säure-Basen-Haushalt im Gleichgewicht, ist das Leben im 
Gleichgewicht! Schon ein basischer Tag pro Woche kann der 
Organismus beim Säureabbau unterstützen.

H21361H  Herrieden
Workshop zur veganen Ernährung plus Kochteil
Sabine Reinsch, vegane Ernährungsberaterin
1 Nachmittag, 07.10.2023
Samstag, 13.00 - 16.00 Uhr, 15 Min. Pause
Grund- und Mittelschule Herrieden, Steinweg 8, Küche (nörd-
lich, direkt am Freibadparkplatz)
Kursgebühr: 15,00 € zzgl. ca. 12,00 € Lebensmittelkosten
Wie gelingt es, ein pflanzenbasiertes Leben zu führen? Ohne 
Verzicht, aber mit allen notwendigen Nährstoffen, einem guten 
Gefühl, mehr Power und Lebensfreude? Sabine Reinsch zeigt 
Ihnen, wie ein vollwertiger pflanzenbasierter Tag aussehen 
kann, wie bunt und vielfältig diese Ernährungsform ist und mit 
welchen Kniffs und Tricks sich eine vegane Ernährung nicht 
nach Verzicht anfühlt. Neben einem theoretischen Teil kochen 
wir gemeinsam ein veganes Menü.

J12361H   Herrieden
Step-Aerobic für Anfänger*innen mit Vorkenntnissen
Sigrid Schurz, Aerobic-Übungsleiterin
8 Abende, 26.09.2023 - 28.11.2023
Dienstag, 18.00 - 19.00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Turnhalle 
Kursgebühr: 37,30 €
Der ideale Kurs, um mit Spaß und flotter Musik ins Schwitzen 
zu kommen. Kleine Choreographien am Step bieten ein optima-
les Training für Kopf und Körper, für Ausdauer, Kondition und 



NR. 8 / DONNERSTAG, 24. AUGUST 2023 29

Koordination. Vorkenntnisse wären von Vorteil, sind aber nicht 
zwingend notwendig.
Bitte feste Hallenschuhe mitbringen.

K05361H  Herrieden/Elbersroth
Orientalischer Tanz
für Anfänger*innen mit Vorkenntnissen und Mittelstufe
Andrea Burger, Tanzpädagogin (Orient. Tanz)
8 Abende, 28.09.2023 - 23.11.2023
Donnerstag, 19.00 - 20.15 Uhr
Grundschule Elbersroth, Schulstr. 1 
Kursgebühr: 60,00 €
Willkommen in der Welt orientalischer Klänge! In diesem Kurs 
stehen Tanzfreude, Körpergefühl, Beweglichkeit und Kreativität 
im Vordergrund. Die Teilnehmer*innen erwartet ein Ausflug zu 
den unterschiedlichen Richtungen des Orientalischen Tanzes. 
Einen wichtigen Teil des Kurses ist typischen, aber auch aus-
gefeilten Schrittkombinationen gewidmet, die anschließend zu 
Choreographien zusammengefügt werden. Dabei entstehen 
romantische Schleiertänze, rhythmische Folkloretänze oder 
fetzige, moderne Tänze - garantiert ohne Leistungsdruck, aber 
mit viel Freude an Bewegung. Auch Neueinsteiger*innen mit 
Vorkenntnissen sind herzlich willkommen.
Bitte Tanzschläppchen (Ledersohle), ein Hüfttuch und ein Ge-
tränk mitbringen.

K05361W  Herrieden/Elbersroth
Orientalischer Tanz
für Anfänger*innen mit Vorkenntnissen und Mittelstufe
Andrea Burger, Tanzpädagogin (Orient. Tanz)
5 Abende, 11.01.2024 - 08.02.2024
Donnerstag, wöchentlich, 19.00 - 20.15 Uhr
Grundschule Elbersroth, Schulstr. 1 
Kursgebühr: 37,50 €
Willkommen in der Welt orientalischer Klänge! In diesem Kurs 
stehen Tanzfreude, Körpergefühl, Beweglichkeit und Kreativität 
im Vordergrund. Die Teilnehmer*innen erwartet ein Ausflug zu 
den unterschiedlichen Richtungen des Orientalischen Tanzes. 
Einen wichtigen Teil des Kurses ist typischen, aber auch aus-
gefeilten Schrittkombinationen gewidmet, die anschließend zu 
Choreographien zusammengefügt werden. Dabei entstehen 
romantische Schleiertänze, rhythmische Folkloretänze oder 
fetzige, moderne Tänze - garantiert ohne Leistungsdruck, aber 
mit viel Freude an Bewegung. Auch Neueinsteiger*innen mit 
Vorkenntnissen sind herzlich willkommen.
Bitte Tanzschläppchen (Ledersohle), ein Hüfttuch und ein Ge-
tränk mitbringen.

K25361H  Herrieden
Lust auf Trommeln!
Westafrikanische Rhythmen auf Djembé und Basstrommeln
Monika Bell
10 Abende, 28.09.2023 - 07.12.2023
Donnerstag, 18.30 - 20.00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Raum A 105
Kursgebühr: 60,00 €
Es werden traditionelle westafrikanische Rhythmen, die auf 
Djembé und Basstrommeln gespielt werden, vermittelt. Dieser 
Kurs richtet sich an Einsteiger*innen mit Vorerfahrung, aber 
auch an die, die bisher geglaubt haben, dafür unbegabt zu sein, 
aber es schon immer ausprobieren wollten. Die Freude am Spiel 
soll im Vordergrund stehen. Bitte bei der Anmeldung angeben, 
ob ein Leihdjembé benötigt wird.

K91361H   Herrieden
Schminkworkshop
einfach, schön und natürlich
Sabrina Klein, Visagistin
1 Abend, 16.10.2023
Montag, 18.00 - 21.00 Uhr
Grund- und Mittelschule, Steinweg 8, Raum A 105
Kursgebühr: 16,00 € zzgl. 6,00 € Materialkosten

Schminken bedeutet nicht Anmalen - Schminken bedeutet har-
monische Gesichtsgestaltung. Ziel ist es, Nachteile zurücktre-
ten zu lassen und Vorteile zu unterstreichen. Ein gutes Make-up 
ist auf den ersten Blick nicht sichtbar. Als Visagistin zeige ich 
Ihnen alle Tricks, die Ihr Gesicht zum Strahlen bringen. Schlupf-
lider, müde Augen, Rötungen oder Pigmentflecken werden 
nach dem Workshop kein Thema mehr sein und dennoch wer-
den Sie nicht angemalt, sondern natürlich schön, gepflegt, 
frisch und attraktiv aussehen.

HERRIEDER PARK- UND HALLENBAD

Geänderte Öffnungszeiten im Parkbad  
ab 1. September 2023
Ab dem 1. September 2023 endet die tägliche Öffnungszeit im 
Parkbad wieder um 19.00 Uhr. Am 17. September 2023 öffnet 
das Parkbad in diesem Jahr das letzte Mal seine Pforten. Der 
Badebetrieb im Hallenbad wird in der ersten Oktoberhälfte auf-
genommen. 

STADT- UND PFARRBÜCHEREI

Herzliche Einladung ...
... zu fairem Kaffee, Kuchen und Musik im Garten der ehemali-
gen Probstei (Büchereigarten) in Herrieden:
am Sonntag, 10.9.2023, 13.00 - 16.00 Uhr
Im Rahmen des Programms zum Tag des offenen Denkmals und 
als Auftakt zur bundesweiten fairen Woche (15. – 29.9.) lädt das 
Büchereiteam zu selbst gebackenen Kuchen und köstlichem 
Kaffee aus fairem Handel in den Büchereigarten ein.
Wir freuen uns auf viele Gäste, die diesen historischen Garten 
mit Leben füllen!
Bei schlechtem Wetter bewirten wir Sie im großen Saal des 
kath. Pfarrheims am Marktplatz.
Veranstalter: Team der Stadt- und Pfarrbücherei Herrieden
Musik: Roland Walter/Deo Bösendörfer

in Bayern

Sommerferien-    
     LeSecLuB

Mitmachen und gewinnen

Das Projekt wurde gefördert im Rahmen von „Neustart Kultur“ 
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 
durch den Deutschen Literaturfonds e.V.

unsere Website 
einfach scannen! 

Herausgeberin: Bayerische Staatsbibliothek, Landesfachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen, Leopoldstraße 240, 80807 München / Design: Kunst oder Reklame

Mehr findest du auf 
www.sommerferien-leseclub.de 

und in deiner Bibliothek

 
Abschluss- 
veranstaltung  
für die Kinder 
des Sommer-
ferienleseclubs 
2023
mit Urkundenüberga-
be und Preisverlei-
hung am Freitag, 15.9. 
um 14.30 Uhr in der 
Aula der Grund- und 
Mittelschule Herrie-
den.
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Das große Rennen –  
Spiel und Spaß mit dem Büchereiteam
Immer ist es ein Buch, welches zum Thema der Ferienaktion für 
Kinder in der Stadt- und Pfarrbücherei Herrieden führt. In die-
sem Jahr ließ sich das Vorbereitungsteam von dem Kinderbuch 
„Fünf freche Mäuse fahren ein Rennen“ von Chisato Tashiro in-
spirieren.
So begann der Vormittag im kleinen Kino der Bücherei. 23 Kin-
der lauschten dieser wunderbaren Geschichte, in der 5 kleine 
Mäuse, mit ganz unterschiedlichen Charakteren, zusammen 
einen Rennwagen aus allerlei „Wegwerfdingen“ bauen, um da-
mit bei einem Rennen anzutreten. Als Team, in dem jede und 
jeder seine eigenen Stärken einsetzt und alle zusammen helfen, 
können sie alle Schwierigkeiten überwinden. 
Die Kinder machten sich ans Werk: Der Büchereikeller mutierte 
zur „Autowerkstatt“. Aus Rundhölzern und Holzscheiben ent-
standen mit Säge, Bohrer und Leim kleine Rennwagen.
Die Siegermedaillen gestalteten die Teilnehmerinnen aus aus-
gedienten CD-Scheiben mit selbst gedrehter Kordel.
Zur Stärkung vor dem großen Rennen bereiteten die Kinder 
Käse-Trauben-Melonen-Spieße und Schnittlauchbrote zu.
Aufgrund des schlechten Wetters trafen sich alle Kinder mit 
ihren kleinen Fahrzeugen im großen Saal des kath. Pfarrheims. 
Zuerst mussten alle Rennfahrerinnen und -fahrer mit ihren 
Fahrzeugen einen Geschicklichkeitsparcours absolvieren, um 
sich dann in einem spannenden Wettbewerb in Geschwindig-
keit und Reichweite zu messen. Dabei war der Spaß viel wich-
tiger, als die genaue Reihenfolge der Wagen.
Dass 5 freche Mäuse auch Musik machen können, der Titel einer 
weiteren Geschichte von Chisato Tashiro), erlebten die abho-
lenden Eltern mit einem fröhlichen Abschlusslied.

BESONDERE KIRCHLICHE
VERANSTALTUNGEN

Katholische Pfarreien
1. Festgottesdienst am 16.09.23
Nach langer Bau- und Renovierungsphase in den schweren Jah-
ren der Nachkriegszeit wurde am dritten Sonntag im Septem-
ber 1948, vor 75 Jahren, die Stiftskirche (heute Stiftsbasilika) neu 
eingeweiht. In über 5.000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden wäh-
rend der Jahre 1947/48 wurden die Schäden des zweiten Welt-
kriegs behoben. Der Abschluss dieser Arbeiten wurde im Rah-
men eines großen Festwochenendes mit Festgottesdienst und 
weltlichen Veranstaltungen gefeiert. Seither feiern wir Herrie-
der nicht mehr an der Allerweltskirchweih, sondern am dritten 

Septemberwochenende unsere Kirchweih. Anlässlich des 
75-jährigen Jubiläums laden wir zu einer heiligen Messe am 
Kirchweihsamstag, 16. September 2023 um 17.00 Uhr in der 
Stiftsbasilika recht herzlich ein! Feiern Sie mit uns diesen denk-
würdigen Anlass, würdigen wir gemeinsam das Engagement 
der Menschen von damals und feiern wir zusammen unser 
Kirchweihfest im Hause Gottes.

Bildquelle: pexels

 
2. Kirchencafé 
am 03.09 und 01.10.2023 
Am Sonntag, 3. September 2023 
um 11.00 Uhr findet am/im katho-
lischen Pfarrheim das nächste Kir-
chencafé mit fairen Kaffeeproduk-
ten aus dem Weltladen statt. An 
Erntedank, 1. Oktober 2023 laden 
wir bei „schönem“ Wetter in den 
Pfarrgarten zum Kirchencafé ein. 
Über zahlreiche Besucherinnen 
und Besucher freut sich der Pfarr-
gemeinderat Herrieden.

Ihr VdK-Ortsverband Herrieden informiert  
und lädt Sie recht herzlich ein  

Sozialrechtliche Beratung bietet VdK-Kreis-
verband Ansbach an: Bitte melden Sie sich 
telefonisch an und machen Sie einen Termin 
aus. VdK-Kreisverband Ansbach: 0981/977 864 0

Am 12. Oktober 2023: „VdK-Herbstfahrt“ auf dem Brombachsee, 
Info bei Gaby Rauch (09825/93042)

Es werden viele Reisen über den VdK-Reisedienst, Feuchtwan-
gen angeboten: Busreisen 2023, Flug - Schiff - Zug 2023. 

Infos und Unterlagen können angefordert werden: 
Telefon: 09852/6130 - 0 oder info@vdk-reisedienst.de
Für den VdK-Ortsverband Herrieden: Gaby Rauch, 
vdk.herrieden@gmail.com, 09825/93042

AKTIVSENIOREN

Seniorenwandergruppe des Alpenvereins
06. September 
Treffpunkt: 
8.30 Uhr Festplatz an der Altmühl

Wanderung: Büchelberg
Haundorfer Weiher - Wehlenberg - Bü-
chelberg - Schnackensee - Eichenberger 
Weiher - Haundorfer Weiher

20. September
Treffpunkt: 8.30 Uhr Festplatz an der Altmühl
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Wanderung: Oberdombach
Sportplatz Neunstetten - Steinbach - Mittelbach - Käferbach - 
Obermühle - Oberdombach - Höllmühle - Hl. Dreifaltigkeit - 
Neunstetten

SCHULEN

Staatliche Realschule Herrieden
Abschlussjahrgang 2023 an der Staatlichen Re-
alschule Herrieden
Ein weiterer Abschlussjahrgang hat an der 
Staatlichen Realschule Herrieden erfolgreich 
seine Mittlere Reife erworben. Insgesamt 25 

Schülerinnen und Schüler der 93 Absolventinnen und Absolven-
ten schlossen mit einer Eins vor dem Komma ab. Bürgermeis-
terin Dorina Jechnerer ehrte die Jahrgangsbesten und zeigte so 
die Wertschätzung und Anerkennung der Stadt Herrieden für 
die erbrachte Leistung: Meliha Serwuschok und Johanna Dörr 
mit einem Gesamtschnitt von 1,09. Unser Bild zeigt die beiden 
Jahrgangsbesten Mona Wittich mit einem Gesamtschnitt von 
1,08 und Nelly Günther mit der Traumnote von 1,00. 

Fahrplan der Grundschule Wieseth für das 
Schuljahr 2023/2024 für den Ortsteil  
Oberschönbronn
7.15 Uhr  Zirndorf 
7.17 Uhr  Oberschönbronn
7.20 Uhr  Mittelschönbronn
7.29 Uhr  Lölldorf
7.37 Uhr  Ammonschönbronn
7.41 Uhr  Untermosbach

Musikschule DKB-FEU-HER-WTR
Zwergen-Musik
Gemeinsames Musizieren 
für Kleinkinder (Alter 2 – 4 
Jahre) mit einem Eltern-/
Großelternteil
In der Zwergen-Musik erle-
ben Kinder Musik auf vielfäl-
tige Art und Weise. Kindge-

rechte Lieder und Verse, Finger- und Bewegungsspiele, Erfah-
rungen mit schön klingenden Instrumenten und intensive Hör-
eindrücke lassen Ihr Kind mit allen Sinnen die Musik erleben. Es 
sind noch Plätze ab September frei!

Wann/Wo: 
Mittwoch 16.00 – 16.45 Uhr/Musikschule (Herrnhof 9) (ab Sep-
tember 2023); Mindestteilnehmerzahl: 6 Kinder; Änderungen 
vorbehalten!

Preis: 
€ 22,22 monatlich (Wohnort in HER), Tarif B (auswärtige Schüler) 
auf Anfrage; 

Die Anmeldung gilt für das gesamte Schuljahr 23/24.

Die Anmeldung für das neue Schuljahr ist weiterhin möglich! 
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.mu-
sik-schule.org oder telefonisch unter 09851-553234.
Musikschule Dinkelsbühl - Feuchtwangen - Herrieden - Wasser-
trüdingen e.V.
Verwaltung: Nördlinger Str. 20, 91550 Dinkelsbühl 
Tel. 09851-553234, Fax 09851-553235, 
E-Mail: info@musik-schule.org

KINDERBETREUUNG

Kindertagestätte vier elemente

Große Freude über Sielaff-Spende  
für spannende Lernangebote
Wie wird aus einer Raupe ein Schmetterling? Und wie gut ist 
mein Gleichgewichtssinn? Das können die Kinder der Kita „vier 
elemente“ im Steinweg jetzt herausfinden – dank einer groß-
zügigen Spende der Firma Sielaff über 400 Euro: Vom Geld hat 
die Einrichtung, die die Gesellschaft zur Förderung beruflicher 
und sozialer Integration (gfi) betreibt, ein Schmetterlingszucht-
set und einen Montessori-Kletterbogen angeschafft.
Mit dem Set können die Kinder zwischen ein und sechs Jahren 
die Verwandlung von der Raupe bis zum Schmetterling beob-
achten. „Wir haben den Prozess mit den Kindern schon einmal 
durchlebt und es war ein wunderbares Erlebnis für alle, als wir 
den Schmetterling freigelassen haben“, sagt Theresa Scheuer-
pflug, Leiterin der gfi-Kita.
Der Kletterbogen aus Holz unterstützt das kreative, eigenstän-
dige und fantasievolle Spiel und schult den Gleichgewichtssinn. 
Davon konnte sich Robert Zahn, Geschäftsführer von Sielaff, 
selbst überzeugen. Bei seinem Besuch am 20. Juni in der Ein-
richtung überreichte er nicht nur den symbolischen Scheck, 
sondern erlebte auch, wie die Spende seines Unternehmens 
den Alltag der Kinder bereichert. Mit großer Freude durchklet-
terten die Kleinen einen Parcours und bestätigten ihm routiniert 
im Smalltalk, dass der Bogen „total toll“ ist. „Für die Spende wol-
len wir uns und die Eltern noch einmal herzlich bei Sielaff und 
Herrn Zahn bedanken“, so Scheuerpflug weiter.
Die Kindertagestätte „vier elemente“ ist eine dreigruppige Ein-
richtung für Kinder im Alter ab 12 Monaten bis zum sechsten 
Lebensjahr. In den beiden Kindergartengruppen werden, je 
nach Entwicklungsstand, Kinder ab zweieinhalb Jahren aufge-
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nommen. Im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit steht die 
Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Diese orientiert sich an 
den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft, um den Kin-
dern eine rundherum glückliche Kindheit mit allen Sinnen zu 
ermöglichen.

Kindertagesstätte Neunstetten

Zuwachs in der städtischen KiTa Neunstetten
Seit Mitte Juni sind in der Kindertagesstätte Neunstetten ganz 
besondere Neuankömmlinge eingezogen. Vier Hühner bewoh-
nen nun einen Teil der Obstbaumwiese auf dem KiTa-Gelände. 
Neben einem extra angefertigten Stall steht ihnen eine groß-
zügig eingezäunte Grünfläche zur Verfügung. Nun ist es an den 
Kindern und dem pädagogischen Personal, die Hühner regel-
mäßig zu versorgen. Nachfolgend stellen sich die Hühner, die 
von den Kindern der KiTa benannt wurden, vor:

Von links nach rechts: „kleiner Bock“, „Nicci“, „Frau Dr. Fichna“ 
und „Mia“

Mein Name ist kleiner Bock. Ich bin sehr zutraulich. Wenn man 
mich abends in den Stall trägt, bin ich gerne die Erste und mei-
ne Freunde kommen hinterher. 
Ich bin Nicci. Meine Superkraft ist, dass ich grüne Eier legen 
kann. Allerdings bin ich die Schüchternste im Bunde und mag 
es gar nicht, angefasst zu werden.
Mein Name ist Frau Dr. Fichna. Ich bin gerne die letzte im Stall 
und kontrolliere nochmal unseren Freilauf, bevor ich ins Bett 
hüpfe.
Ich heiße Mia. Gerne stibitze ich ein paar Körner aus der Hand 
und bin eine ganz freundliche Henne.
Die Hühner sollen nicht nur als Nutztiere gehalten werden, son-
dern gleichzeitig der tiergestützten Pädagogik dienen. Hierbei 
können sich die Kinder unterschiedlichste Kompetenzen wie 
Rücksichtnahme oder Verantwortungsbewusstsein aneignen.
An dieser Stelle bedankt sich das pädagogische Personal der 
KiTa noch einmal herzlich bei unserem Träger, der Stadt Herrie-
den mit Frau Bürgermeisterin Dorina Jechnerer, dem städt. 
Bauhof, Fr. Trottler und dem Elternbeirat sowie Thomas Volland 
von der Büttnerei aus Haasgang, ohne die die Verwirklichung 
dieses Projekts gar nicht erst möglich gewesen wäre. Ebenso 
ein Dankeschön an Fr. Dr. Fichna, welche bereits vor der An-
schaffung die Übernahme einer Hühnerpatenschaft angeboten 
hat.
Das gesamte Personal sieht bereits vorfreudig in die Zukunft 
und ist gespannt, was die Zeit mit den Hühnern mit sich bringt. 

Waldkinder Herrieden

Was hier wächst? Die Kinder an ihrer Aufgabe
Mit den eigenen Händen in der Erde buddeln – so bleibt doch 
am meisten hängen. Denn nachhaltiges Lernen gelingt am bes-
ten mit allen Sinnen und, wenn Klein und Groß sich aktiv betei-
ligen. Wächst dabei noch etwas Leckeres, wovon alle naschen 
können, ist das doch der Jackpot.
Mit Begeisterung, Geduld und Einsatz brachten die Waldkinder 
ihren Kindergarten über mehrere Monate zum Blühen: Sie 
pflegten ein brachliegendes Hangstück hin zu einem ertragrei-
chen Gemüse- und Kräuterbeet. War der Gedanke dazu erst 
einmal gestreut, sprießten bei allen neue Ideen: Tomaten, Kür-
bisse, Gurken, Erdbeeren und Kartoffeln sollten wachsen. Ge-
würzt mit Basilikum, Schnittlauch, Salbei und Pfefferminze. Und 

weil das Auge auch mitisst, zierten wunderschöne Sonnenblu-
men das Beet.
Gelingen kann das alles natürlich nur, wenn viele Hände helfen: 
die Kinder, das pädagogische Team, die Eltern und Reiner vom 
DAV beackerten das Projekt Hand in Hand – und fanden auf 
alle Fragen eine Antwort: „Wie oft müssen wir gießen?“, „Was 
wächst da zwischen den Karotten?“ und „Wo führt das Loch im 
Beet wohl hin?“ Auf jeden Fall auf eine heiße Tierspur! Zusam-
men mit Markus Gastl, unserer Vertretungskraft, klärten die 
Kinder sie auf: Ein Maulwurf hatte an den Gurken geknabbert. 
Was für ein Glück. Mit so einem nützlichen Tier teilten die Wald-
kinder ihre Ausbeute gern. Schließlich wurde so auch ihnen 
beim Auflockern der Erde geholfen. Und noch jemand hat uns 
richtig geholfen: die edlen Wasserspender von der Feuerwehr 
Herrieden. Wenn es nicht gerade woanders mehr brannte, wa-
ren sie sofort zur Stelle und füllten den Container mit 1000 l 
Wasser auf. Danke für diese unkomplizierte und schnelle Unter-
stützung! Und für eine Aktion, die den Kindern in Erinnerung 
bleibt.
Festgehalten haben wir die selbst gepflanzten Erfahrungen 
aber nicht nur in den Köpfen, sondern auch in einem interakti-
ven Pflanzenbuch. Mit Hilfe von Pädagogin Katrin und einer 
Tablet-App dokumentierten die Kinder Schafgarbe, Brennnes-
sel und Co. – garniert von Audiobeiträgen, gemalten Bildern und 
Texthinweisen. Denn digitale Werkzeuge in der Natur, das 
schließt sich nicht aus, sondern befruchtet sich gegenseitig. Das 
Beetprojekt war somit in jeder Hinsicht nach unserem (pädago-
gischen) Geschmack. Und wie es schmeckt, zählt letztlich auch 
bei den Kindern. Ihr Fazit: Die Gurke aus dem eigenen Beet ist 
viiiiiiiel leckerer als die aus dem Supermarkt! Und so wie die 
Pflanzen sind auch die Waldkinder über den Sommer an dieser 
Aufgabe ein gutes Stück gewachsen.
Danke an alle, die unsere littlebigFuture-Einrichtung hier in Her-
rieden so unterstützen – nicht nur bei diesem Projekt. Dass in 
der ersten Kita-Saison bereits so vieles wachsen und gedeihen 
konnte, ist nur dank der gelungenen Zusammenarbeit möglich. 
Wir freuen uns aufs zweite Jahr und sind gespannt, was dann 
so an Ideen bei den Kindern und uns allen sprießt.
Mehr Fotos und den „ausgewachsenen“ Artikel zum Projekt fin-
det ihr unter www.littlebigfuture.de/einrichtungen/waldkin-
der-herrieden

FEUERWEHREN

Funkalarmierung der Freiwilligen  
Feuerwehren im Landkreis Ansbach
Der nächste Probealarm der Sirenen mit Funksteuerung 
wird am Samstag, den 16.09.2023 zwischen 11:00 und  
12.00 Uhr durchgeführt.

Wir bitten um Kenntnisnahme.
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VEREINE UND VERBÄNDE

Eine-Welt-Verein
FAIRE WOCHE – Fair. Und kein Grad mehr! 
Einsatz für Klimagerechtigkeit weltweit.
Jeder faire Einkauf, jeder Einsatz für Fai-
ren Handel, wie z. B. jüngst beim Pfarr-
fest in Elbersroth, trägt zu mehr Klima-

gerechtigkeit bei! Die Ministranten organisierten einen Außen-
fairkaufsstand mit Produkten aus dem Herrieder Weltladen. 
Vielen Dank für den Einsatz für gerechte Lebens- und Arbeits-
bedingungen weltweit!
Du möchtest dich auch im Fairen Handel, engagieren? Die Faire 
Woche im September ist eine gute Gelegenheit dazu! Sei dabei 
mit einer Aktion, einer Verkostung, einer Veranstaltung oder ...
Kontakt: info@einewelt-herrieden.de oder Stadt Herrieden: 
Maximilian.Kroemer@herrieden.de 

 Foto: Anja Pelczer

Kolpingsfamilie und MMC Herrieden
Einladung zur Andacht im Weinberg, 
Weinbergführung und Weinprobe
Die Kolpingsfamilie und MMC Herrieden laden 
ganz herzlich ein zur Andacht im Weinberg und 
Weinbergführung durch den Winzer bei einem 
Glas SECCO mit anschließender Weinprobe in 

der „Häckerscheune“ bei Weinbau Blumenstock in Neustett-
Adelshofen.
Termin: Samstag, 28. Oktober 2023.
Einige Plätze sind noch frei. Auch Nichtmitglieder sind herzlich 
willkommen.
Anmeldung bis 20. September 2023 noch möglich.
Nähere Info bei Josef Wahler, Tel. 09825/203559

Schützenverein Leibelbach-Heuberg
Kerwa Heuberg
Der Schützenverein Leibelbach-Heuberg 
lädt alle recht herzlich zur Kerwa Heu-
berg, am Samstag, den 02.09.2023 ab 
17.00 Uhr und Sonntag, den 03.09.2023 
ab 11.00 Uhr nach Heuberg ein. Für das 
leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Auch 
für Unterhaltungs- und Stimmungsmu-

sik. Es spielt für Sie das Duo „Only You“ mit Bernhard Seitz und 
Mario Blaha am Samstag ab 19.30 Uhr im Festzelt. Auch in die-
sem Jahr findet wieder ein Kirchweihschießen für jedermann 
statt, an dem auch Kinder mit dem Lichtgewehr teilnehmen 

können. Der Schützenverein Leibelbach-Heuberg und seine 
Helfer freuen sich auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen ange-
nehme Stunden.

Faustballabteilung TSV/DJK Herrieden 
Nächster Aufstieg der Faustballer - der dritte in Folge
Am 23. Juli fand in Herrieden der letzte Spieltag der Feldrunde 
in der Bezirksliga Mittelfranken statt. Die erste Mannschaft der 
Sportgemeinschaft TSV/DJK Herrieden e. V. wollte sich den 
Klassenerhalt sichern und „schauen, was nach oben noch mög-
lich ist“. Das Team gewann alle vier Spiele, sicherte sich damit 
aufgrund des besseren Satzverhältnisses gegenüber dem TSV 
Cadolzburg die Bezirksmeisterschaft und steigt in die Landes-
liga auf.

Die Spiele unserer Mannschaft am 23. Juli:
Herrieden – SGS Erlangen  2:0 (11:9, 11:9)
Herrieden – TSV Lichtenau II 2:1 (5:11, 11:7, 11:8)
Herrieden – TSV Cadolzburg 2:0 (11:7, 11:9)
Herrieden – Mauk-Obernau 2:0 (11:7, 11:9)

Die Abschlusstabelle:
1. SG TSV/DJK Herrieden (14:6 Pkte. 17:9 Sätze), 2. TSV Cadolz-
burg (14:6 Pkte. 15:11 Sätze), 3. SGS Erlangen (10:10 Pkte. 14:13 
Sätze), 4. TV 1948 Schwabach (10:10 Pkte. 13:14 Sätze), 5. TSV 
Lichtenau 2 (8:12 Pkte. 13:14 Sätze), 6. SFB Mauk-Obernauk  
(4:16 Pkte. 7:18 Sätze)

Auf dem Siegerfoto von links: Oliver Kötzel, Christoph Holzin-
ger, Mario Zeitz, Daniela Thomaser, Maximilian Merk, Christian 
Georgi.“

Tennisabteilung SG TSV/DJK Herrieden
Aufstieg der Herrieder Tennis-Herren-40 in die Nordliga 1

Vom Abstiegskandidaten zum Meister: Nachdem sich die Ten-
nis-Herren-40 der SG TSV/DJK Herrieden vor der Saison deut-
lich verstärkt hatten, konnte das Team mit 12:0 Zählern und 
48:6 Matchpunkten nun den angepeilten Meistertitel in der 
Nordliga 2 feiern – und damit auch den Sprung in die Nordliga 1.
Zu Beginn der neuen Runde bekam das Team durch Spitzen-
akteur Torsten Schumann, Matthias Brunner (der im Vorjahr 
sporadisch schon zum Team gehörte) und Martin Schmidt fast 
schon ein neues Gesicht. In den entscheidenden Partien griffen 
auch die langjährig höherklassig erfahrenen Christian Treffer 
und Markus Seitz zum Racket und unterstützten den bisherigen 
Kern der Mannschaft in Person von André Meier, Mehmet Sim-
sek, Michael Meier, Michael Heller und Peter Heller. Durch den 
endlich deutlich vergrößerten und qualitativ starken Kader 
konnten Ausfälle problemlos kompensiert und immer wieder 
rotiert werden. Los ging es gleich mit einem 9:0-Heimsieg ge-
gen den TC Pappenheim, ehe man auch im „Lokalderby“ beim 
FC/DJK Burgoberbach ohne Verlustpunkt blieb. In der Hitze-
schlacht bei der wie erwartet starken TeG Altmühlgrund gelang 
dann ein ganz wichtiger 5:4-Erfolg. Beim TSV Dietfurt stand der 
SG-Erfolg (9:0) dann wieder frühzeitig fest – wie auch bei der 
Heimpartie gegen den TuS Feuchtwangen. Da parallel auch der 
tabellarisch engste Rivale Weißenburger TC ungeschlagen 
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blieb, sollte es am letzten Spieltag zu einem echten „Endspiel“ 
um den Aufstieg kommen. Während die Gäste auf zwei Akteu-
re verzichten mussten, konnte Herrieden vor seiner treuen Zu-
schauerkulisse nahezu in Bestbesetzung antreten und die Meis-
terschaft schon nach den Einzeln unter Dach und Fach bringen; 
die Doppel wurden von den Gästen kampfl os abgegeben (9:0). 
Man darf nun gespannt sein, wohin der Weg der Herren 40 aus 
der Altmühlstadt führen wird. Kommende Saison werden aller 
Voraussicht nach weitere Spieler der Nordliga-1-Herren zum 
homogenen Team stoßen und die personelle Auswahl und Qua-
lität weiter vergrößern.

Souverän in die Nordliga 1: (stehend von links) Mehmet Simsek, 
Torsten Schumann, Christian Treffer, Michael Heller, Michael 
Meier und Peter Heller sowie (knieend von links) Matthias Brun-
ner, Markus Seitz und André Meier; es fehlt Martin Schmidt.

Karateabteilung TSV/DJK Herrieden 
Altstadtfest Herrieden 2023
Nach über dreijähriger Pause war unser Dojo 
beim Altstadtfest 2023 der Stadt Herrieden wie-
der Teil des Festprogramms. Im Gegensatz zu 
den vergangenen Auftritten waren wir diesmal 
schon zur Mittagszeit um 13.00 Uhr auf der Bühne.
Den Auftakt machte Daniel Dommel mit den 

Kindern unseres letzten Anfängerkurses. Diese zeigten einen 
Überblick über einzelne Grundtechniken.
Weiter ging es danach mit unserer neuen „Übungsleiterin“ An-
nett Maurer. Annett absolviert derzeit die Ausbildung zur „Fach-
übungsleiterin Karate Breitensport“. Seit Beginn des Jahres ist 
sie im Kindertraining dabei, seit April betreut sie die Gruppe der 
gelb/orange Gurte. Mit diesen zeigte Annett Technikkombina-
tionen.
Danach setzte unser Sensei Michel, Abteilungsleiter Michael 
Braunbarth, das Programm mit den orange und grün „Gegürte-
ten“ fort. Sie zeigten Übungsformen aus dem Grundschul-Ku-
mite (Partnerübungen).
Den Abschluss bildeten dann die Erwachsenen, allesamt Braun-
gurt- und Dan-Träger. Sie zeigten einige Übungen aus dem an-
spruchsvolleren Kumite und einige Beispiele aus der aktiven 
Selbstverteidigung, die Sensei Michel stets zu Beginn der 
Übung demonstrierte.
Am Ende wurden wir mit viel Applaus vom Publikum für unsere 
gelungene Vorführung belohnt.
www.shotokan-tiger-herrieden.de

Gymnastikabteilung SG TSV/DJK Herrieden
Sportangebot 2023
Sport und Bewegung ist für die Gesundheit jedes Menschen 
wichtig. Sportliche Aktivitäten verbessert die Gesundheit, die 
Koordination, das Gleichgewicht, stärkt die Muskeln, das Im-
munsystem und tut der Seele gut.
Wöchentliches Angebot an Gymnastik und Fitness für Jung und 
Alt. Wer sich gerne mit bewegen möchte, kommt einfach in die 
Trainingsstunde, Anmeldung in den Trainingsstunden oder bei 
Kursangeboten direkt beim Übungsleiter. 

Sportbetrieb unter Einhaltung der jeweils geltenden Hygiene- 
u. Sicherheitsregelung! 

SENIORENSPORT - BEWEGUNG OHNE ALTERSGRENZE

Wöchentliches Sportangebot/Kursangebot für Senioren

Sport für Senioren fi ndet immer wöchentlich (außer in den Fe-
rien) statt. Wer für seine Gesundheit etwas tun will, kommt ein-
fach in die Trainingsstunde. 

Seniorensportgruppe „Fit bis ins hohe Alter“ 

Mit Bewegung aktiv bleiben, zur Erhaltung der Selbstständig-
keit. Wir üben nach dem Vier-Säulen-Modell: Mobilität entwi-
ckeln, Stärke aufbauen, Sicherheit vermitteln und Beweglich-
keit erhalten.
Jeden Montag ab 25.09.2023, 19.00-19.45 Uhr, Turnhalle Grund- 
u. Mittelschule Herrieden, Senioren- u. Präventionsübungslei-
ter Marion Kötzel, Tel. 09825/5865

Seniorensportgruppe „Fit in die zweite Lebenshälfte“

Geben wir unserem Körper keine Bewegung, so verliert er seine 
natürliche Leistungs- und Widerstandsfähigkeit. Die Trainier-
barkeit bis ins hohe Alter ist nachgewiesen. Bewegung hält fi t.
Jeden Montag ab 25.09.2023, 15.45 – 16.45 Uhr, Turnhalle Grund- 
u. Mittelschule Herrieden, ÜL: Brigitte Vogl, Tel. 09825/203890

Seniorensportgruppe „Locker vom Hocker“
Die Gymnastik wird überwiegend im Sitzen ausgeführt, dient 
zur Erhaltung der Mobilität und verbessert des Wohlbefi nden.
Jeden Freitag ab 15.09.2023, 13.45 – 14.45 Uhr, Turnhalle Grund- 
u. Mittelschule Herrieden, ÜL: Brigitte Vogl, Tel. 09825/203890

FITNESS- UND GESUNDHEITSSPORT

Wöchentliches Angebot und Kurse an Fitness- und Gesund-
heitssport

Hinweis zu allen Kursangeboten: 
Für alle Kurse ist eine tel. Anmeldung beim jeweiligen Übungs-
leiter notwendig. Für Nichtmitglieder ist eine tel. Anmeldung 
und zusätzlich eine schriftl. Anmeldung mit Anmeldeformular 
erforderlich, diese ist beim ÜL abzugeben (Anmeldeformular 
erhalten Sie auf der Homepage). Sollte ein Kurs voll sein, wer-
den Sie benachrichtigt. Alle Anmeldungen sind verbindlich. In-

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann dies entscheidend für schnelle Hilfe sein!
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formation zum Kurs und Training erhalten Sie bei den jeweiligen 
Kursleitern/Übungsleitern.

Funktions- und Ausgleichsgymnastik

Mit gezielten Übungen wird die Muskulatur gekräftigt und die 
Beweglichkeit trainiert.
Jeden Montag ab 25.09.2023, 20.00 – 21.00 Uhr, Turnhalle 
Grund- u. Mittelschule Herrieden, ÜL: Theresia Wenk

MOBILNESS eine Wohlfühlgymnastik

Mobilness versucht, Bewegungen so zu kombinieren, dass ein 
Gleichgewicht zwischen Belastung und Erholung, Anspannung 
und Entspannung sowie Ruhe und Anstrengung entsteht. Die 
Ziele sind beweglich zu bleiben, Rückenbeschwerden vorzu-
beugen und langfristig zu einer besseren Haltung zu führen (äu-
ßerlich und innerlich). Im Gleichgewicht (Balance) bleiben, aus-
geglichen sein, Spaß haben und genießen. „Ohne Fleiß kein 
Preis“.
Mittwoch ab 13.09.2023, 12x von 20.00 – 21.00 Uhr, 
Turnhalle Grund- u. Mittelschule Herrieden, Mitglieder frei, 
Kursgebühr: Nichtmitglieder 54,00 €, Anmeldung: ÜL Marion 
Kötzel, Tel. 09825/5865

Step-Aerobic-Kurs

Beim Step-Aerobic baut sich die gesamte Choreografie mit 
Schrittfolgen rund um die Plattform auf. Durch intensives Auf- 
und Absteigen wird das Herz-Kreislauf-System und die Koor-
dination trainiert sowie die Muskulatur gestärkt. Mittlerweile 
gehört Step-Aerobic zu den Klassikern. Das ausdauernde Trai-
ning eignet sich zur Steigerung der Ausdauer, zur Kräftigung 
der Muskulatur, Lockerung von Muskelverspannungen, Training 
von Gelenken und auch zum Abnehmen oder einfach zum Fit 
bleiben. 
Mittwoch ab 27.09.2023, 10 x von 19.00 – 20.00 Uhr, 
Turnhalle Grund- u. Mittelschule Herrieden, Mitglieder frei, 
Kursgebühr: Nichtmitglieder 45,00 €, !!!Anmeldung erforder-
lich!!! ÜL Carola Müller, Tel. 09825/4659

Faszien-Fitness
Bewegte Faszien – Dieses Training mit fließenden, harmoni-
schen Bewegungen ist eine moderne Form des Haltungs- und 
Rückentrainings. Ziel ist es, den Körper als Einheit zu sehen und 
auf alle Strukturen und deren Vernetzung untereinander ein-
zugehen. Im Spiel zwischen Spannung und Entspannung, zwi-
schen Kraft, Elastizität und Gelöstheit werden stimulierende 
Reize für die Muskeln, die Nerven und für die Faszien gesetzt, 
um so zu mehr Bewegungsfreiheit, Belastbarkeit und Ge-
schmeidigkeit im Alltag zu führen. In diesem Bewegungsflow 
werden mit klassischen Bewegungsübungen und mit Hand-
geräten effektiv die Tiefenmuskulatur, das Bindegewebe (Fas-
zien) und die Oberflächenmuskulatur gekräftigt und trainiert. 
Das Training ist für jedermann (ob Frau oder Mann, jeden Alters 
und jedes Fitnessniveau) geeignet.
Mittwoch ab 11.10.2023 6 x von 18.00-19.00 Uhr, 
Turnhalle Grund- u. Mittelschule Herrieden, Mitglieder frei, 
Kursgebühr: Nichtmitglieder 27,00 €, Anmeldung: ÜL Carola 
Müller, Tel. 09825/4659, ACHTUNG: Anmeldung erforderlich  

ALLGEMEINE INFORMATION 
Rechtzeitig anmelden, da in den Kursen die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist. Besuchen Sie unsere Internetseite www.sg-herrie-
den.de; Vereinsbüro SG TSV/DJK Herrieden, Tel. 09825/926178, 
Öffnungszeiten Do. 18.00-20.00 Uhr. 
Hinweis für Sportliche: Bitte bequeme Sportkleidung, feste 
Turnschuhe, Handtuch, Matte, Getränk und GUTE LAUNE mit-
bringen!

Wir suchen dich ... Du hast Spaß am Umgang mit Menschen, bist 
sportlich und würdest gerne nebenbei in deiner Freizeit Trai-
ningsstunden geben - für Kinder, Erwachsene oder Senioren – 
Wir suchen Helfer, Trainer oder Übungsleiter…, die uns unter-

stützen und gerne Sportkurse geben bzw. Gruppen überneh-
men würden. 
Es steht ein erfahrenes Team zur Seite und es besteht die Mög-
lichkeit, an Lehrgängen und Fortbildungen teilzunehmen. Du 
hast Zeit und Interesse, dann melde dich im Vereinsbüro SG 
TSV/DJK Herrieden, Tel. 09825/926178 oder per Mail sg_herrie-
den@t-online.de oder bei Abt. GYM 09825/4659, gymnastik@
sg-herrieden.de
Mit sportlichem Gruß 
SG TSV/DJK Herrieden
Abteilung Gymnastik

Fußballabteilung TSV/DJK Herrieden
Ein Tag voller Fußball
Es gehört schon zur Tradition des Herrieder Ferienprogramms, 
dass die Fußballabteilung der Sportgemeinschaft TSV/DJK Her-
rieden e. V. Buben und Mädchen zu einem Fußballtag auf die 
Sportanlage an der Altmühl einlädt. 60 Kinder haben an der 
diesjährigen, ganztägigen Veranstaltung, die unter dem Motto 
„Ein Tag voller Fußball mit Spiel, Sport, Spaß und Überraschun-
gen“ stand, mit großer Begeisterung teilgenommen. Martin 
Beckenbauer hat mit den Trainern der F-Junioren, Spielern der 
Fußball-Herren-Mannschaften und weiteren Helfern sechs ver-
schiedene Spielstationen aufgebaut und den Umgang mit dem 
runden Leder spielerisch vermittelt. Für eine rundum Verpfle-
gung mit Speisen und Getränken war gesorgt und beim Wech-
sel der einzelnen Spielstationen konnten sich die jungen Ak-
teure mit Obst, Müsliriegel und Kuchen stärken. Den erlebnis- 
und bewegungsreichen Tag ermöglichten die Ehrenamtlichen 
des Vereins mit Martin Beckenbauer, Sebastian Mahr, Sören 
Ströhlein, Matthias Barta, Fabian Lang, Lukas Herrmann, Werner 
Herrmann, Tom Plohmer, Laurin Späth, Elias Flores, Niklas 
Rammler, Roland Keilwerth und der Vereinsvorsitzenden Ber-
nadette Haag.

 Foto: Rudolf Eder

Herrieder Aquathleten  
bei der Challenge Roth am Start 
Es war ein Triathlonfest der Rekorde: Rekordzeiten sowohl bei 
den Männern und Frauen sowie eine Rekordmenge an Zuschau-
ern – und Vertreter der Herrieder Aquathleten mittendrin. Sechs 
Starter waren bei der Challenge Roth für die Herrieder Aquath-
leten unterwegs, um den weltweit größten Triathlon über die 
Langdistanz (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 
km) zu bewältigen. 
Für Tobias Danzer war es das Debüt auf der Langdistanz und 
dieses meisterte er in einer hervorragenden Zeit von 9:11:52 
Stunden. Bereits beim Schwimmen im Main-Donau-Kanal kris-
tallisierte sich heraus, dass es ein guter Tag werden würde. Er 
verließ das Wasser in seiner vermeintlich schwächsten Disziplin 
nach guten 1:03 Std. Auf dem Rad zahlten sich die vielen Trai-
ningsstunden aus: er legte die 180 km in sensationellen 4:36:36 
Std zurück. Während des abschließenden Marathons war die 
Hitze den Athleten deutlich anzumerken, Danzer konnte hier 
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mit 3:27:29 Std unter der Marke von dreieinhalb Stunden blei-
ben. Am Ende überquerte er völlig überwältigt als 168. (AK 30: 
Platz 30) von rund 3500 Startern die Ziellinie.
Der zweite Aquathlet ist in Sachen Rother Triathlon bereits ein 
alter Hase: zum 8. Mal ging Jochen Böckler an den Start und 
immer konnte er unter den magischen zehn Stunden finishen. 
In der Endabrechnung standen bei Böckler 9:43:27 Std auf der 
Uhr, insgesamt belegte er den er 391. Rang (AK 45 Platz 37).
Nicht ganz wie erwünscht lief es für den zweiten erfahrenen 
Langdistanzler, Martin Eberlein. Mit einer Gesamtzeit von 
11:44:34 Std (1:20:56 Std Schwimmen – 5:56:41 Std Radfahren – 
4:20:28 Std Laufen) kam er als 1731. (341. in AK 40) ins Ziel.
Mit Tobias Keilwerth, Benedikt Goth und Andreas Blob ging ei-
ne Staffel der Herrieder Aquathleten an den Start. Als Schwim-
mer verließ Keilwerth nach 1:07 Std den Kanal und übergab an 
Goth. Dieser bewältigte die 180km in 4:48:59 Std, er erhielt aber 
von einem Wettkampfrichter eine Zeitstrafe von fünf Minuten 
aufgrund von Windschattenfahrens, was sich jedoch wegen der 
großen Anzahl an Startern stellenweise nur schwer vermeiden 
ließ. Andreas Blob blieb mit 3:23:41 Std unter den anvisierten 
dreieinhalb Stunden, sodass er nach 9:23:41 Stunden ins Rother 
Stadion einlief. Insgesamt belegte das Trio Platz 34 von 650 
Staffeln.
Darüber hinaus war Matthias Ries als Staffelläufer gefordert. Mit 
einer überragenden Zeit von 02:44:56 Std. erreicht er die fünft-
schnellste Staffellaufzeit des Tages.

Premiere am Untreusee
Herrieder Triathleten in der Bayernliga und Landesliga in Hof 
gefordert
Die beiden Triathlonteams der Herrieder Aquathleten waren 
jeweils in Hof gefordert und gingen in ihrer jeweiligen Liga auf 
Punktejagd. Die erste Mannschaft war auf der Olympischen Dis-
tanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Rad und 10 km Lauf) ein Ein-
satz. Angesichts der enorm starken Konkurrenz und der Erfah-
rungen der letzten beiden Wettkämpfe wollte das Team mög-
lichst viele Mannschaften hinter sich lassen. Tobias Müller, Mat-
thias Ries, Tobias Keilwerth und Daniel Westphal. In der End-
abrechnung erzielte das Team an diesem Tag Platz 10 von 15 
Mannschaften. 
In der Landesliga Nord verglichen sich die Athleten auf der 
Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 20 km Rad und 5 km Lauf). 
Hier gab es für die vier Herrieder Starter jeweils die persönliche 
Ligapremiere. Simon Bablitschky, Ingo Hansch, Max Oberficht-
ner und Christian Röhr rangierten in der Endabrechnung auf 
Platz 9 von 10 Mannschaften.  

Die beiden Triathlonteams der Herrieder Aquathleten waren jeweils in Hof gefordert und gingen in 
ihrer jeweiligen Liga auf Punktejagd. Die erste Mannschaft war auf der Olympischen Distanz (1,5 km 
Schwimmen, 40 km Rad und 10 km Lauf) ein Einsatz. Angesichts der enorm starken Konkurrenz und 
der Erfahrungen der letzten beiden Wettkämpfe wollte das Team möglichst viele Mannschaften 
hinter sich lassen. Tobias Müller, Matthias Ries, Tobias Keilwerth und Daniel Westphal. In der 
Endabrechnung erzielte das Team an diesem Tag Platz 10 von 15 Mannschaften.  

In der Landesliga Nord verglichen sich die Athleten auf der Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20 km 
Rad und 5 km Lauf). Hier gab es für die vier Herrieder Starter jeweils die persönliche Ligapremiere. 
Simon Bablitschky, Ingo Hansch, Max Oberfichtner und Christian Röhr rangierten in der 
Endabrechnung auf Platz 9 von 10 Mannschaften.   

HIER BILD EINSTELLEN 

 

von l.n.r.: Tobias Keilwerth, Tobias Müller, Daniel Westphal und Matthias Ries. 

Foto: Charles Rutaremwa 

 

von l.n.r.: Tobias Keilwerth, Tobias Müller, Daniel Westphal und 
Matthias Ries. Foto: Charles Rutaremwa

Ausdauersportverein weiter im Aufwind
Herrieder Aquathleten haben nun 1099 Mitglieder
Knapp 40 Mitglieder konnte Vorsitzender Armin Jechnerer zur 
Jahreshauptversammlung des Herrieder Ausdauersportvereins 
begrüßen. Der Verein freut sich besonders über die Zahl von 
über 100 Neueintritten im vergangenen Sportjahr, über eine 
traumhafte Kinder- und Jugendquote von über 40 % aller Mit-
glieder und ein überaus erfolgreiches Abschneiden der Aquath-
leten bei der Herrieder Sportlerehrung. Dabei wurde das Bay-
ernliga-Triathlonteam „hecht aquathleten“ sogar als „Mann-
schaft des Jahres“ ausgezeichnet.
Bürgermeisterin Dorina Jechnerer würdigte in ihrem Grußwort 
den Verein als hochengagierten Akteur in der „Aktivstadt an der 
Altmühl“.
Schriftführer Tobias Keilwerth stellte die positive Entwicklung 
des Triathlonsports bei den Aquathleten vor, Schatzmeister  
Patric Loscher blickte auf das Trainingslager in Mallorca zurück 
und wies auf stabile Teilnehmerzahlen beim wöchentlichen 
Rennrad-Training hin und 2. Vorsitzender Johannes Hertlein 
freute sich über den großen Zuspruch, den das Mountainbiken 
im Vereinsbetrieb erfährt. Diese Dynamik führt er auch auf die 
bewährte Kooperation mit dem Alpenverein und mit den Her-
rieder Schulen zurück. Jugendleiterin Sabine Hölzlein berichte-
te von dem breit gefächerten Sportangebot im nassen Element, 
das vom Babyschwimmen bis zum Leistungsschwimmen reicht. 
Insgesamt nahmen im vergangenen Jahr sogar über 300 Kinder 
an Trainingsmaßnahmen im Wasser teil. Übungsleiterin Gabi 
Zink präsentierte das Segment der Fitness- und Gymnastikkur-
se, das bei den Aquathleten zu einem wesentlichen „Standbein“ 
geworden ist. Thomas Heumann wiederum rief die erfolgrei-
chen Teilnahmen von Vereinsmitgliedern bei Laufveranstaltun-
gen, vor allem aber bei Staffelläufen in der Region in Erinne-
rung.
Die schuldenfreien Aquathleten sind auch finanziell äußerst 
solide durch die Zeit der Pandemie gekommen, bestätigte die 
Kassenprüfung. 
Stellvertretend für die zahlreichen Aktivitäten des Ausdauer-
sportvereins wurden die 9. Auflage des Mountainbikerennens 
„Jechnerer-BärenlochBikeHerrieden“, das Herrieder Eisschwim-
men, das Benefiz-Ausdauerschwimmen, das Winter-Wochen-
ende, die Teilnahme am Faschingsumzug und am Altstadtfest, 
die „Herrieder Fitnessnacht“ und die „Herrieder Sommersport-
woche“ genannt. 
Am 24. September findet zum 10. Mal das Mountainbikerennen 
am Herrieder Bärenloch statt. Die Aquathleten, der Alpenverein 
und der Hauptsponsor wollen dieses Jubiläum nach dem be-
geisternden Neustart 2022 gebührend mit den Aktiven feiern.
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung berichtete Thai 
Do, ein ehemaliger Triathlet aus Aalen, von seiner – auch in-
ternational beachteten – Rennradsammlung, die vom goldenen 
Papstrad bis zur „FES-Zeitfahrwaffe“ reicht.

Herrieder Aquathleten

Sommersportwoche 2023 -  
Ein flexibler Neustart
Nach mehrjähriger Pause konnte in diesem Jahr wieder eine 
Sommersportwoche der „Herrieder Aquathleten“ mit neuem 
Organisationsteam stattfinden. Dabei wurden 40 Kinder in der 
ersten Augustwoche mit einem abwechslungsreichen Sport-
programm aktiv auf die Sommerferien eingestimmt.
Nicht einmal die verregnete erste Wochenhälfte tat der guten 
Stimmung Abbruch, auch wenn das Programm flexibel an die 
äußeren Begebenheiten angepasst werden musste. Nachdem 
alle Teilnehmer am ersten Tag im neuen Basislager, der ehema-
ligen Hausmeisterwohnung, eingetroffen waren, wurden sie 
von ihren Betreuern empfangen, mit extra gestalteten Aquath-
letenshirts ausgestattet und in Gruppen eingeteilt. Anschlie-
ßend standen Kennenlernspiele auf dem Hartplatz an, nach 
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dem Mittagessen konnten die Kinder einen Krankenwagen in-
spizieren und sie wurden durch das BRK in den Grundlagen der 
Ersten Hilfe geschult.
Die nächsten beiden Tage mussten wetterbedingt in die Sport-
hallen verlagert werden, doch auch hier hatten alle großen Spaß 
bei einem Inlinerkurs und Lasergewehrbiathlon. Außerdem 
konnten alle in einem Geräteparcours ihre turnerischen Fähig-
keiten unter Beweis stellen. Abgerundet wurde das Programm 
durch einen Orientierungslauf, Trampolinspringen und ein Fuß-
ballturnier.
Am vierten Tag verzogen sich endlich die Regenwolken und die 
angedachte Radtour konnte nach Plan stattfi nden. Bei den ers-
ten Übungen zum Radfahren in der Gruppe auf dem Hartplatz 
wurden alle noch etwas nass, aber auch schnell wieder vom 
Wind trocken gepustet. Über Limbach führte der Weg nach Lat-
tenbuch zur Kneippanlage und dann nach Elbersroth, wo dank 
der großartigen Unterstützung durch den Dorfverein „Elbers-
roth Rundum e. V.“ jeder seine eigene Pizza belegen durfte und 
diese im dortigen Brotbackofen backen lassen konnte. Herzli-
chen Dank an Hermann Abel und sein Team! Nach der Rückfahrt 
über Heuberg waren alle Teilnehmer stolz darüber, 20 km un-
fallfrei mit dem Rad zurückgelegt zu haben.
Auch am Abschlusstag war das Wetter wohlgesinnt und die 
ausgefallene Kanufahrt konnte nachgeholt werden. Während 
die erste Gruppe in den vereinseigenen Booten unterwegs war, 
vertrieb sich die zweite Hälfte mit einer Schnitzeljagd die Zeit. 
Nach dem anschließenden Wechsel liefen alle wieder zurück 
zum „Basislager“ und wurden nach dem abschließenden Mit-
tagessen wieder von ihren Eltern freudig empfangen.
Sicherlich denken alle Teilnehmer noch lange an diese ereignis-
reiche Woche zurück und berichten ihren Eltern von den in-
tensiven Erlebnissen.
Die Herrieder Aquathleten bedanken sich herzlich bei alle Teil-
nehmern und Betreuern sowie den Sponsoren, „ZAHN unique 
brushes“, „Käse & Feinkost Vilim“ und „Sonjas Augenblick“.

10. Aufl age des Mountainbike-Rennens 
am Bärenloch am 24. September 2023
Die Anmeldung für das jechnerer-BärenlochBikeHerrieden wird 
am 1. September 2023 auf der Homepage www.bärenlochbike-
herrieden.de freigestaltet.

Kleinkunstbühne Alte Seilerei
Tanzen für Erwachsene in Herrieden - 
ab 25.09.2023 (immer montags)
Es gibt wenig Gelegenheiten zu tanzen. Wer 
Lust hat, Tanzen zu lernen, seine Fähigkeiten 
aufzufrischen oder einfach nur tanzen will... 
die Tanzkurse für Anfänger und Fortgeschrit-

tene und die Tanzkreise richten sich an alle Tanzbegeisterte und 
die, die einfach Freude am Tanzen haben.

Montags | ab 25.09.2023 | im großen Pfarrsaal am Marktplatz 
Grundkurs: 20.15 – 21.00 Uhr
(12 x 45 Min. / 99.- Euro p. P., Vereinsmitglieder 85,- p. P.)
F-Kurs: 19.15 - 20.15 Uhr
(10 x 60 Min. / 99.- Euro p.P ., Vereinsmitglieder 85,- p. P.)
Tanzkreise:
Tanzkreis 1: 18.15 - 19.15 Uhr
Tanzkreis 2: 21.00 – 22.00 Uhr
(monatl. 29.- Euro p. P., Vereinsmitglieder 25,- p. P.)
(in den Schulferien fi ndet kein Tanzen statt)
Info telefonisch: 0172-6891563
Anmeldung per E-Mail: alteseilerei@gmx.de
siehe auch unsere Homepage:  alte-seilerei-herrieden.de

Helfer gesucht - Jetzt anmelden!
Herbst- und Winterbasar am 24.09.2023 in der 
Mittelschule Herrieden
Am 24.09.2023 fi ndet von 14.00 - 16.00 Uhr der 
Herbst- und Winterbasar für Kinderkleidung, 
Spielsachen und Kinderwagen in der Aula der 
Grund- und Mittelschule Herrieden statt. 

Schwangere werden bereits um 13.45 Uhr eingelassen.
Auch dieses Jahr setzen wir das System Easybasar zur Erstel-
lung der Verkaufslisten und Etiketten ein. Die Listen können nur 
noch online nach einmaliger Registrierung unter www.easyba-
sar.de abgerufen werden und gehen am Samstag, 09.09.2023 
in den freien Verkauf. Abgabe der zu verkaufenden Teile am 
Samstag, 23.09. in der Zeit von 14.00 - 16.00 Uhr
HELFER GESUCHT - JETZT ANMELDEN!
Wer Lust hat, uns am Samstag oder Sonntag als Helfer tatkräf-
tig zu unterstützen, darf sich gerne über unsere Internetseite 
anmelden.
• Helfer bekommen vorab ihre kostenlosen Verkaufslisten mit 

50 Teilen freigeschalten und dürfen bereits samstags in aller 
Ruhe vor allen anderen einkaufen.

• Für deine Herrieder Kindertageseinrichtung oder Muki-Grup-
pe spenden wir 10 € für deinen Einsatz.

• Kaffee, Kuchen und Getränke sind während deines Arbeits-
dienstes kostenlos.

• Bitte fülle deine Anmeldung bis zum Freitag, 15.09. aus.

Nähere Informationen zu den Helferdiensten  
und Online-Listen auf unserer Internetseite 
www.kinderbasar-herrieden.de.

Das Basarteam Herrieden
gez. Aysha Kandlbinder

AGIL-NACHRICHTEN

Kinderbasar Weinberg 
Am 30. 09. + 01.10.2023
Wo?  Schulturnhalle Weinberg
 (Schulstr. 1, 91589 Weinberg)
Wann?  Warenannahme: 30.09.23, 
 13.00 - 15.00 Uhr
Verkauf: 01.10.23 in folgenden Zeitslots:
• Zeitslot 1: 10.15 - 11.00 Uhr, Zeitslot 2: 11.00 - 11.45 Uhr, Zeitslot 

3: 11.45 - 12.30 Uhr, Zeitslot 4: 12.30 - 13.15 Uhr
• Offener Verkauf ohne Voranmeldung: 13.15 – 15.00 Uhr

Die Zeitslots können ab dem 04.09.2023 per WhatsApp, Nach-
richt oder Anruf unter 0176 31341136 gebucht werden.
Waren-/Geldrückgabe: 01.10.23, 18.00 - 19.00 Uhr
Was?  Baby-/Kinder-/Teenie-/Umstandskleidung, 
 Spielsachen, Fahrräder, Schuhe, ...
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WICHTIG: Pro Verkäufer 2 Umzugskartons + Großteile (Kinder-
wagen, Laufrad, große Spiele,...) + KEINE ANNAHME VON 
BODIES!!

Mit Kinderspielecke und Kuchenverkauf 
bis 15.30 Uhr + to go
Verkaufsnummern/Etiketten gibt es ab 
04.09.23 unter basar-weinberg@out-
look.de
Tagesaktuelle Infos auf www.basarka-
lender.de oder auf unserer Facebook-
Seite

Reitclub Burgoberbach e. V. 
Reitturnier vom 08.09. – 10.09.2023 
in Niederoberbach
Der Reitclub Burgoberbach e. V. mit 
Sitz in Niederoberbach veranstaltet 
vom 08.09. – 10.09.2023 sein diesjäh-
riges Turnier. Im Dressur-Bereich 

werden Prüfungen von der E-Dressur bis hin zur großen S*-
Dressur abgehalten. Im Springen geht es über E-Springen bis 
hin zur Klasse M*.

Besondere Highlights:
Freitag, 08.09.2023: 
Punktespringprüfung Kl. M*, Jungpferdeprüfungen der Kl. A 
und L, Dressurwettbewerb mit Sonderehrung für Schulpferde-
reiter
Samstag, 09.09.2023: 
Springprüfung Kl. M*, Springprüfung mit Sonderehrung für 
Schulpferdereiter, Dressurprüfung Kl. M**, Mannschafts-Nacht-
springen unter Flutlicht
Sonntag, 10.09.2023: 
Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde, Dressurprüfung Kl. S*, 
Jump and run
Den genauen Zeitplan können Sie unter www.nennung-online.de, 
Reitturnier Niederoberbach, einsehen.
Zahlreiche Prüfungen werden für die Kreismeisterschaft des 
Landkreises Ansbach gewertet.
Für die Freunde des Reitsports gibt es sicherlich ein interessan-
tes sportliches Wochenende.
Reitclub Burgoberbach e. V. gez. Lisa Grüner

REGION HESSELBERG

Lokale Aktionsgruppe Region Hesselberg
Förderprogramm LEADER: 
Bewerbung um Zuschuss für die Vereinskasse
Die Lokale Aktionsgruppe Region Hesselberg 
möchte unter dem Motto „LEADER macht Vereine 
stark“ Vereine mit 100,00 Euro bei Bedarf von Ver-
einsmitteln unterstützen und gleichzeitig auf den 

Verein der Lokalen Aktionsgruppe Region Hesselberg und das 
Förderprogramm LEADER aufmerksam machen. 
Egal ob Obst- und Gartenbau-, Gesangs- oder Sportverein: Eine 
Bewerbung ist bis zum 31. August möglich. 

Alle Informationen und das Bewerbungsformular sind unter 
www.lag-hesselberg.de/unsere-lag/unsere-vereinsaktion/ zu 
fi nden. Eine Aktion mit freundlicher Unterstützung der VR Bank 
im südlichen Franken eG.

AUS DEM LANDKREIS ANSBACH

Ausbildungsstellenbörse Ansbach 2023
„Junge Talente“. Unter diesem Motto fi ndet am Freitag, 22. Sep-
tember 2023 von 9.00 bis 17.00 Uhr in der Ansbacher Altstadt 
die 24. Ausbildungsstellenbörse statt. Sie ist ein erfolgreiches 
Gemeinschaftsprojekt der Kammern, der Stadt Ansbach und 
des Landkreises Ansbach sowie der Agentur für Arbeit Ansbach 
- Weißenburg. Ziel ist es, den jungen Menschen in der Region 
eine Orientierungshilfe bei der Wahl ihres Berufsweges zu ge-
ben und ihnen die Möglichkeit zu bieten, mit potenziellen Ar-
beitgebern in Kontakt zu treten. Gerade der Nachmittag bietet 
sich bei den Eltern für intensive Einzelgespräche an. Zahlreiche 
Aktionen werden angeboten u. a. Radio Galaxy, Fahren eines 
Baggers (an zwei Standorten), ME-Infotruck, Aktion für Bewer-
bungsfotos und vieles mehr.
Unter www.ausbildung-ansbach.info erhält man einen Über-
blick aller beteiligten Unternehmen und Institutionen sowie der 
angebotenen Dualen Berufsausbildungsplätze und der dualen 
Studiengänge.

Fest der Vielfalt
Am 24. September fi n-
det in der Reichsstadt-
halle (Spitalhof 8) in 
Rothenburg ob der 
Tauber von 12.00 bis 
18.00 Uhr das Fest der 
Vielfalt mit dem Motto 
„Wir schauen über den 
Tellerrand“ statt. Das 

Fest bietet eine große Bandbreite an Aktivitäten und Informa-
tionen für die ganze Familie.  
Mehr als 30 verschiedene ehrenamtliche 
Gruppen und Vereine sowie Vertreter von 
Organisationen und Einrichtungen werden 
für Sie vor Ort sein. Weitere Informationen 
erhalten Sie über den QR-Code.

Bewerbungsstart um Förderpreis 
für vorbildliche Seniorenprojekte
Um besonders gelungene Projekte in der Seniorenarbeit zu 
würdigen und einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen, 
schreibt der Landkreis Ansbach seit dem Jahr 2015 alle zwei 
Jahre einen Förderpreis für vorbildliche Seniorenprojekte im 
Landkreis Ansbach aus. Ausgezeichnet werden Projekte, die die 
Lebensbedingungen älterer Menschen in den Städten und Ge-
meinden nachhaltig verbessern und dazu beitragen, dass Se-
nioren auch im fortgeschrittenen Alter mit einer hohen Lebens-
qualität in ihrem Heimatort und im gewohnten Lebensumfeld 
wohnen bleiben können. Ab 1. August 2023 können sich wieder 
in der Seniorenarbeit engagierte Organisationen, Vereine, Ver-
bände, Kommunen und Privatpersonen für den Förderpreis be-
werben. Die Bewerbungsunterlagen sind unter www.landkreis-
ansbach.de > Leben > Familie & Bildung > Familie > Senioren > 
Fachstelle für Seniorenhilfeplanung > Seniorenpolitisches Ge-
samtkonzept veröffentlicht. Sie können auch bei Frau Genthner 
(Telefon: 0981 468-5200, E-Mail: inge.genthner@landratsamt-
ansbach.de) angefordert werden.

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann dies entscheidend für schnelle Hilfe sein!



Ehrenamtskarte als App
Die Bayerische Ehrenamtskarte ist ab sofort auch als App ver-
fügbar. Sie bietet zahlreiche Rabatte und Vergünstigungen bei 
über 4000 Akzeptanzpartnern. Mit der App lassen sich unter 
anderem Akzeptanzstellen in der Umgebung anzeigen. Außer-
dem kann die Karte digital beantragt und auch in der App abge-
speichert werden, sodass Karteninhaber sich mit dem Smart-
phone ausweisen können.
Weitere Informationen gibt es beim Bündnis für Familie im 
Landkreis Ansbach (0981/468-5407 oder -5409, info@familien-
landkreis.de) sowie unter www.landkreis-ansbach.de.

Beratungsangebote im Landkreis
Außensprechtage der Aktivsenioren, 
Bundeswehr und Beratungsstelle Barrierefreiheit des
Zentrums Bayern Familie und Soziales (ZBFS)
im Landratsamt Ansbach, Crailsheimstraße 1, 91522 Ansbach
Kontakt: ZBFS Regionalstelle Nürnberg, 0911/928-0, poststel-
le@zbfs.bayern.de, www.zbfs.bayern.de

Pfl egeberatungsstelle Landkreis Ansbach
in der barrierefreien Musterwohnung am Marktplatz 12, 
91555 Feuchtwangen
Kontakt: Maximilian Lechler, 0981/468-5220, maximilian.lech-
ler@landratsamt-ansbach.de, www.landkreis-ansbach.de

Fachstelle für pfl egende Angehörige der Stadt und des Land-
kreises Ansbach
in der Sozialstation Bechhofen e.V. „St. Elisabeth“, Am Moos-
graben 69, 91572 Bechhofen
Kontakt: 09825/92388-44, sozialstation@caritas-herrieden.de

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
in der Stahlstraße 4, 91522 Ansbach
Kontakt: 0981/46082-0, beratung-ansbach@drv-nordbayern.
de, www.deutsche-rentenversicherung.de

Eltern-, Jugend- und Familienberatungsstelle des Landkreises 
und der Stadt Ansbach
Crailsheimerstraße 64, Gebäude Landratsamt II in 
91522 Ansbach
Kontakt: Christiane Barth, 0981/468 5555, eb-stelle@landrats-
amt-ansbach.de, www.erziehungsberatung-ansbach.de

Johanniter
Hilfsfonds
Hilfe für Menschen
in gesundheitlicher Not
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Besta�ermeister Memento mori
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Besta�ermeister Memento mori
Sei dir der Sterblichkeit bewusst!

Farbanzeige

Oberschönbronn 15, 91567 Herrieden

Telefon 0 98 55/9 73 99 88
info@neefi scher-erdbau.de
www.neefi scher-erdbau.de

·  Schüttgüter
·  Erdbau (Baggerarbeiten aller Art)
·  Pfl asterbau
  (im landschaftsgärtnerischen
  Zusammenhang)
·  Rasenanlagen
·  Naturhöfe
·  Wurzelrodungen
·  Baumfällungen inkl. Abfuhr
·  Hecken/ Garten/
Grundstücksrodungen

·  Landschaftspfl ege mit 
  Fällgreifer

Unsere 
Leistungen

Renovieren Montieren Gartenarbeiten

Fritz-Baumgärtner-Straße 28
91567 Herrieden
Mobil 0171 3281559
E-Mail jens_hendricks@yahoo.de



Unverschuldeter Kfz-Unfall …? Und nun …?
Wir erstellen Ihr Schadengutachten und helfen Ihnen bei 

der Abwicklung mit der regulierenden Versicherung.

schnell – neutral – kundenorienti ert
Kfz-Sachverständigenbüro
Georg Heumann
Tel.:  09804- 91 38 70
Fax.:  09804- 91 38 71
Mobil:  0171-32 100 50
E-Mail:   georg.heumann@t-online.de

GERNE SIND WIR AUCH FÜR KFZ-WERKSTÄTTEN TÄTIG.

schnell – neutral – kundenorienti ert

E-Mail:   georg.heumann@t-online.de

Brennholz
Ofenfertig in verschiedenen Längen

Info: 0170/7937501
Weitere Dienstleistungen sind:
•  Rücke-Arbeiten
•  Holztransporte
•  mobiler Sägespaltautomat
•  Holzeinschlag
•  Seilwinden
•  Rückezangenverleih

N. Steingruber • Hohenberg 42 • 91567 Herrieden

Senden Sie Ihre Anzeige einfach per E-Mail an 

ANZEIGEN@KRIEGER-VERLAG.DE
Krieger
Wir machen Mitteilungsblätter!

Krieger_Verlag_Logo_4c_quer 12.09.2011 11:54 Uhr Seite 1

DER REDAKTIONSSCHLUSS
für Ihre Farbanzeige im Mitteilungsblatt ist 

Wir bitten um Beachtung!

jeweils Montag, 10.00 Uhrjeweils Montag, 10.00 Uhr



Wir sind 
umgezogen!

LVM-Versicherungsagentur

Matthias Weis
Fronveststraße 11, 91567 Herrieden
Telefon 09825 927200
agentur.lvm.de/weis

Ab sofort kümmern wir uns in der Fronveststraße 11 um 
Ihre Versicherungs- und Finanzfragen und freuen uns auf Ihren Besuch!

Wir sind 
umgezogen!

LVM-Versicherungsagentur

Matthias Weis
Fronveststraße 11, 91567 Herrieden
Telefon 09825 927200
agentur.lvm.de/weis

Ab sofort kümmern wir uns in der Fronveststraße 11 um 
Ihre Versicherungs- und Finanzfragen und freuen uns auf Ihren Besuch!

ISZ - Insektenschutzzentrum GmbH 
Lange Mähder 11 · 91589 Aurach 
Telefon 09 80 4 - 93 99 90 
E-Mail: bewerbung@insektenschutzzentrum.de
www.insektenschutzzentrum.de

Als regionaler Hersteller von Aluminium-Insektenschutzsystemen, 
suchen wir zur Ergänzung unseres Teams, eine/n

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per Mail an bewerbung@insektenschutzzentrum.de

Sie sollten aufgeschlossen und vertriebsorientiert sein. Gerne aus der Metall-, 
Fensterbaubranche bzw. Schreiner, jedoch nicht zwingend erforderlich.

Außendienstmitarbeiter (m/w/d)
Ihre Aufgaben erstrecken sich von Beratung, Aufmaß und 
Verkauf, bis hin zur Montage unserer Produkte.
Handwerkliche Vorkenntnisse sind wünschenswert,
aber nicht Voraussetzung.

Wir bieten eine interessante Herausforderung in Festanstellung mit einem 
festen Kundenstamm sowie einen Firmenwagen.

WOHNUNG ZU VERMIETEN
in Herrieden-Neunstetten

4 Zimmer, ca. 102 m2, OG, Balkon, Bad mit Dusche, Wanne 
und WC, Kellerraum, Garage, Miete 650,- €/mtl. zzgl. NK

Kontakt unter Telefon 0 98 25/20 35 04

Der Allrounder
Renovierungsarbeiten I Einbau von Dachfenstern, Fenstern,
Türen und Treppen I Bodenbeläge und Innenausbau I Zimmerei

Gerhard Neefi scher
Ihr Handwerker rund ums Haus mit
mehr als 30 Jahren Berufserfahrung

Tel. 01 51/54 74 44 00
Leibelbach 1 91567 Herrieden

nfgerhard@t-online.de

Neue Wege, gewohnte Qualität:

Geänderte Öffnungszeiten
AB SEPTEMBER!

Ab September ändern sich unsere Öffnungszeiten: 
Samstags bleibt die Anthemis Apotheke Herrieden geschlos-

sen. Unter der Woche sind wir wie gewohnt von 8.30 Uhr 
bis 18.00 Uhr für Sie da. Am Samstag begrüßt Sie unser 
Team  in der Anthemis Apotheke im Retticenter Ansbach 

von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Danke für Ihr Verständnis!

Ihr Anthemis Apotheken-Team

Rettistr. 3, 91522 Ansbach, Tel. 0981/48757980
retticenter@anthemis.de 

Draisstr. 2, 91522 Ansbach, Tel. 0981/9777778
draisstrasse@antehmis.de

Münchener Str. 36, 91567 Herrieden
Tel. 09825/923500, herrieden@anthemis.de
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Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei
Dachreparatur
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Tel: 09825 927040

www.dachdeckereiweiss.de

Wir helfen gern weiter!
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Kran/Hebe-
bühnen, 33 m

NEU!
NEU!

 Radlader-, Bagger-  
 und Transportarbeiten

 sämtliche Schüttgüter

 weitere Baumaterialien  
        und Baumaschinen  
 auf Anfrage

Walzenzug 8to. (auch
 Solo-Verleih möglich) 

   ab April Rindenmulch

   Annahme Betonabbruch-
       Material auf Anfrage

WEITERE
LEISTUNGEN

BETON
TANK
STELLE

BETON
LEGO
STEINE

für Selbstabholer

Rufen Sie uns an!
Tel. 0151 67518153
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Termine nach 

telefonischer 

Rücksprache 

MOBIL: 01 51/70 18 68 36MOBIL: 01 51/70 18 68 36

Mareike Neefi scher 
*  Aktion bis 24.9.2023

JETZT NEUER AKKU saugen und wischen 
in einem, Sie sparen bis zu 476,40 Euro!

50 % mehr Saugleistung u. v. m.

Kostenloser 

Kundendienst-

service

WWalter Walter Weckerleineckerlein
Oberschönbronn 13 a
91567 Herrieden
Tel.  09855/1408
Fax. 09855/975423
walterweckerlein@freenet.de
www.walter-weckerlein.de

VVeerrmmaarrkkttuunngg vvoonn
schussfrischem Rehwild
- auch Teilstücke bratfertig hergerichtet
  (Vorbestellung erwünscht)

Preise und Infos unter Hompage oder auf Nachfrage

- hausgemachte Wurstdosen
- geräucherter Schinken

Vermarktung von 
schussfrischem Rehwild
-  auch Teilstücke bratfertig hergerichtet 

(Vorbestellung erwünscht)
- hausgemachte Wurstdosen
- geräucherter Schinken
NEU: REHBURGER FÜR GRILL ODER PFANNE
Preise und Infos unter Homepage oder auf Nachfrage


